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Vorwort 
Das Arbeitsrecht enthält zahlreiche Schutzvorschriften zugunsten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer oder bestimmter Arbeitnehmergruppen. Damit 
diese ihre Rechte und Pflichten kennen, ist in einigen Arbeitsschutzgesetzen und 
-verordnungen vorgesehen, dass der Arbeitgeber diese an geeigneter Stelle im 
Betrieb zur Einsicht auslegt oder aushängt. 

Die Aushangpflicht betrifft jeden Arbeitgeber, der regelmäßig mindestens eine 
Arbeitnehmerin beziehungsweise einen Arbeitnehmer beschäftigt. Kommt der 
Arbeitgeber seiner Aushangpflicht nicht nach, können unterschiedliche Folgen 
eintreten. Der Arbeitgeber kann sich schadensersatzpflichtig machen, wenn der 
Verstoß gegen eine Aushangpflicht ursächlich für den Eintritt eines Schadens bei 
der Arbeitnehmerin beziehungsweise dem Arbeitnehmer ist. Darüber hinaus stellt 
der Verstoß gegen die Aushangpflicht in der Regel eine Ordnungswidrigkeit dar 
und kann die Verhängung eines Bußgeldes gegen den Arbeitgeber von bis zu 
2.500 Euro zur Folge haben. 

Aushangpflichtige Gesetze und Verordnungen müssen für die Beschäftigten 
leicht zugänglich und lesbar sein. Die Aushangpflicht wird in der Regel erfüllt 
durch den Aushang oder das Auslegen der jeweils aktuellen Fassung der 
Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen in deutscher Sprache an einer Stelle 
und auf eine Weise, die der Arbeitnehmerin beziehungsweise dem Arbeitnehmer 
die unbeaufsichtigte Einsichtnahme während der Anwesenheit im Betrieb ohne 
Hilfe Dritter ermöglicht. Ein Hinweis auf die Möglichkeit der Einsichtnahme beim 
Arbeitgeber oder in der Personalabteilung genügt nicht. 

Geeignete Stellen im Betrieb können zum Beispiel Arbeits-, Aufenthalts- und 
Pausenräume, das Schwarze Brett oder die Kantine sein. Wenn alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer Zugang zum betrieblichen Intranet haben, lassen 
sich Aushänge auch durch elektronische Texte ersetzen. Teilweise sind in den 
gesetzlichen Regelungen aber auch bestimmte Orte für den Aushang vorge-
sehen, wie beispielsweise im Heimarbeitsgesetz der Aushang der erforderlichen 
Angaben in den Ausgaberäumen. Gibt es im Betrieb einen Betriebsrat, ist dieser 
über den Aushang zu unterrichten. 

Nur wenige Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen sind wirklich aushangpflich-
tig. Welche das sind, hängt auch von der Situation und der Branche des jewei-
ligen Betriebs ab. So sind etwa die Röntgen- und die Strahlenschutzverordnung 
nur auszuhängen, wenn im Betrieb tatsächlich mit entsprechenden Stoffen han-
tiert wird. Unterschiedliche Vorgaben gibt es beispielsweise auch je nach Bun-
desland in Bezug auf den Ladenschluss. Aufgrund ihres speziellen Anwendungs-
bereichs sind diese Regelungen in der vorliegenden Textsammlung nicht enthal-
ten. Gleiches gilt für spezielle Vorschriften im Öffentlichen Dienst für die Beschäf-
tigung von Beamtinnen und Beamten. In Zweifelsfällen sollten sich Arbeitgeber 
hier rechtlichen Rat einholen. 



  

 4 

Im ersten Teil dieser Textsammlung sind die wichtigsten Arbeitsschutzvorschrif-
ten zusammengestellt, deren Aushangpflicht vorgeschrieben ist. Über die zwin-
gend auszuhängenden Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen hinaus sind im 
zweiten Teil auch solche arbeitsrechtlichen Regelungen berücksichtigt worden, 
über welche die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenfalls informiert wer-
den sollten. 

Daneben gibt es eine Reihe weiterer betriebsspezifischer Aushang- und Unter-
richtungspflichten. Aushangpflichtig sind beispielsweise die für den Betrieb gel-
tenden Rechtsverordnungen nach dem Arbeitszeitgesetz, die für den Betrieb 
maßgeblichen Tarifverträge nach dem Tarifvertragsgesetz, die im Betrieb ge-
schlossenen Betriebsvereinbarungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz oder 
die Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit. Die betriebsspezifischen 
Aushang- und Unterrichtungspflichten sind für jeden Betrieb unterschiedlich und 
können deshalb in dieser Textsammlung nicht berücksichtigt werden. Der dritte 
Teil beinhaltet einen Überblick über die wichtigsten Regelungen, aus denen sich 
solche weiteren betriebsspezifischen Informationspflichten gegenüber den Be-
schäftigten ergeben. 

Nicht enthalten sind in dieser Textsammlung die Wahlordnungen zum Betriebsrat, 
zur Schwerbehindertenvertretung oder zum Sprecherausschuss, die im Rahmen 
von Wahlen besondere Aushangpflichten vorsehen. Ebenfalls im Betrieb an ge-
eigneter Stelle auszulegen, aber hier nicht berücksichtigt, sind die Berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften. 

Besondere Beachtung gilt es dem Hinweisgeberschutzgesetz zu schenken, das 
zum 2. Juli 2023 in Kraft getreten ist und im Anhang dieser Broschüre Erwähnung 
findet. Danach sind Arbeitgeber unter den im Gesetz genannten Voraus-
setzungen verpflichtet, entsprechende Meldestellen nebst -verfahren beziehungs-
weise Hinweisgebersysteme in ihren Unternehmen zu implementieren. 

 
Köln, im September 2024 RA Dr. Michael Mensching 
 Fachanwalt für Arbeitsrecht/Mediator 
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG) 

in der Fassung vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) 

Abschnitt 1 
Allgemeiner Teil 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu be-
seitigen. 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe 
dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingun-
gen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätig-
keit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den 
beruflichen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt 
und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrecht-
lichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendi-
gung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der 
Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiter-
bildung und der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung, 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgeber-
vereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten 
Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistun-
gen solcher Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesund-
heitsdienste, 

6. die sozialen Vergünstigungen, 

7. die Bildung, 

8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die 
betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz. 

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbe-
handlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-
rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen. 

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen 
und besonderen Kündigungsschutz. 
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§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines 
in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine an-
dere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren 
würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug 
auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer 
Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. 

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen kön-
nen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich. 

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltens-
weisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwe-
cken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Belei-
digungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch 
unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell be-
stimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellun-
gen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird. 

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten 
Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem 
Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines 
in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann. 

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe 

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten 
Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 
nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe 
erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt. 

§ 5 Positive Maßnahmen 

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine un-
terschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und ange-
messene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten 
Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 
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Abschnitt 2 
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung 

Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung 

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitneh-
merähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten. 

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäfti-
gungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts 
sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesell-
schaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäftigte einem 
Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im 
Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder 
Zwischenmeister. 

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den 
beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbst-
ständige und Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer oder Geschäfts-
führerinnen und Vorstände, entsprechend. 

§ 7 Benachteiligungsverbot 

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benach-
teiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, 
das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur an-
nimmt. 

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot 
des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam. 

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist 
eine Verletzung vertraglicher Pflichten. 

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher 

Anforderungen 

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist 
zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der 
Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung ange-
messen ist. 
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(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, 
dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften 
gelten. 

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder 

Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion 
oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, 
die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder 
durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder 
Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Reli-
gion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jewei-
ligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestim-
mungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anfor-
derung darstellt. 

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Welt-
anschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemein-
schaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein 
loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses 
verlangen zu können. 

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch 
zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel ge-
rechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und 
erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere 
Folgendes einschließen: 

1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung 
und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlohnung und Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von 
Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu 
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen, 

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung 
oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte 
mit der Beschäftigung verbundene Vorteile, 

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifi-
schen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf 
Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem 
Eintritt in den Ruhestand, 

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozia-
len Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von 
Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung 
unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte 
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Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwendung von 
Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathematische 
Berechnungen, 

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäf-
tigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch bleibt unberührt, 

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsver-
fassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszuge-
hörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen haben, in der die 
wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch 
eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berück-
sichtigt worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozialplans 
ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gege-
benenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind. 

Unterabschnitt 2 
Organisationspflichten des Arbeitgebers 

§ 11 Ausschreibung 

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben 
werden. 

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser 
Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. 

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen 
der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteili-
gungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeit-
geber seine Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung 
von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach 
Absatz 1. 

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so 
hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemesse-
nen Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umset-
zung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. 

(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 
Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforder-
lichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu er-
greifen. 

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen 
über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen 
sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu machen. Die Bekannt-
machung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den 
Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und Kommu-
nikationstechnik erfolgen. 
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Unterabschnitt 3 
Rechte der Beschäftigten 

§ 13 Beschwerderecht 

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des 
Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich 
im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von 
Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten 
Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der 
oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen. 

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt. 

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht 

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur 
Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind 
die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeits-
entgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz 

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, 
wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die 
Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die Entschä-
digung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, 
wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht 
eingestellt worden wäre. 

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen 
nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig 
handelt. 

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Mo-
naten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien 
haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder 
eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen 
Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte 
von der Benachteiligung Kenntnis erlangt. 

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergeben, unberührt. 

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhält-
nisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg, es sei 
denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund. 

§ 16 Maßregelungsverbot 

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von 
Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen 
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Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, benachteiligen. Gleiches gilt für 
Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder als Zeuginnen oder 
Zeugen aussagen. 

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch 
betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herange-
zogen werden, die diese Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(3) § 22 gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften 

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten 

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen sind 
aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der 
Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken. 

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Be-
triebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des 
Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine 
im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte gerichtlich 
geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt 
entsprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des Benachteiligten gel-
tend gemacht werden. 

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft 
oder die Mitwirkung in einer 

1. Tarifvertragspartei, 

2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören 
oder die eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen 
Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitglied-
schaft besteht, 

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des 
§ 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in 
den in Absatz 1 genannten Vereinigungen. 

Abschnitt 3 
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität bei der Begründung, Durchführung und Beendigung 
zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 
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1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in 
einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei 
denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine 
nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer 
Vielzahl von Fällen zustande kommen oder 

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, 

ist unzulässig. 

(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendi-
gung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 
bis 8 unzulässig. 

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im 
Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und 
ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozia-
ler und kultureller Verhältnisse zulässig. 

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und 
erbrechtliche Schuldverhältnisse. 

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtliche 
Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis 
der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann 
dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohn-
raum auf demselben Grundstück nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum 
nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen 
vermietet. 

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung 

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für 
eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. 
Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung 

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen 
Zwecken vergleichbarer Art dient, 

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit 
Rechnung trägt, 

3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der 
Gleichbehandlung fehlt, 

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung 
der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsge-
meinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege 
einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbst-
verständnisses gerechtfertigt ist. 

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf 
keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. Eine unter-
schiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters oder 
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der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese 
auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf 
einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heran-
ziehung statistischer Erhebungen. 

§ 21 Ansprüche 

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung 
verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unter-
lassung klagen. 

(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende 
verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, 
wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen 
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt. 

(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann 
sich der Benachteiligende nicht berufen. 

(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch 
nur geltend gemacht werden, wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert war. 

Abschnitt 4 
Rechtsschutz 

§ 22 Beweislast 

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung we-
gen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die 
Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor 
Benachteiligung vorgelegen hat. 

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht 
gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die 
besonderen Interessen von benachteiligten Personen oder Personengruppen 
nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 
stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen Zusam-
menschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden. 

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks 
in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung 
aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbe-
sondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer Vortrag untersagt werden 
kann, unberührt. 

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die 
Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. 
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(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu Guns-
ten von behinderten Menschen bleiben unberührt. 

Abschnitt 5 
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen 
Rechtsstellung entsprechend für 

1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, 

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder, 

3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre 
Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist. 

Abschnitt 6 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Unabhängige Bundes-
beauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter für Antidis-
kriminierung 

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird un-
beschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder 
der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum Schutz vor Benachteiligungen 
wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) 
errichtet. 

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Sie 
ist im Einzelplan des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird von der oder dem Unabhän-
gigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung geleitet. 

§ 26 Wahl der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskrimi-

nierung; Anforderungen 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung wird 
auf Vorschlag der Bundesregierung vom Deutschen Bundestag gewählt. 

(2) Über den Vorschlag stimmt der Deutsche Bundestag ohne Aussprache ab. 

(3) Die vorgeschlagene Person ist gewählt, wenn für sie mehr als die Hälfte der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Deutschen Bundestages gestimmt hat. 

(4) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung muss 
zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und zur Ausübung ihrer oder seiner 
Befugnisse über die erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde 
insbesondere im Bereich der Antidiskriminierung verfügen. Insbesondere muss 
sie oder er über durch einschlägige Berufserfahrung erworbene Kenntnisse des 
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Antidiskriminierungsrechts verfügen und die Befähigung für die Laufbahn des 
höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes haben. 

§ 26a Rechtsstellung der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 

Antidiskriminierung 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung steht 
nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
zum Bund. Sie oder er ist bei der Ausübung ihres oder seines Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. 

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung unter-
steht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung. 

§ 26b Amtszeit der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Anti-

diskriminierung 

(1) Die Amtszeit der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidis-
kriminierung beträgt fünf Jahre. 

(2) Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Kommt vor Ende des Amtsverhältnisses eine Neuwahl nicht zustande, so 
führt die oder der bisherige Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-
nierung auf Ersuchen der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten die 
Geschäfte bis zur Neuwahl fort. 

§ 26c Beginn und Ende des Amtsverhältnisses der oder des Unabhängigen 

Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung; Amtseid 

(1) Die oder der nach § 26 Gewählte ist von der Bundespräsidentin oder dem 
Bundespräsidenten zu ernennen. Das Amtsverhältnis der oder des Unabhän-
gigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung beginnt mit der Aushändigung 
der Ernennungsurkunde. 

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung leistet 
vor der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten folgenden Eid: „Ich 
schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze 
des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ Der Eid 
kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(3) Das Amtsverhältnis endet 

1. regulär mit dem Ablauf der Amtszeit oder 

2. wenn die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
vorzeitig aus dem Amt entlassen wird. 

(4) Entlassen wird die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-
nierung 

1. auf eigenes Verlangen oder 

2. auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn die oder der Unabhängige Bun-
desbeauftragte für Antidiskriminierung eine schwere Verfehlung begangen 
hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer oder seiner Auf-
gaben nicht mehr erfüllt. 

Die Entlassung erfolgt durch die Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten. 
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(5) Im Fall der Beendigung des Amtsverhältnisses vollzieht die Bundespräsiden-
tin oder der Bundespräsident eine Urkunde. Die Entlassung wird mit der Aushän-
digung der Urkunde wirksam. 

§ 26d Unerlaubte Handlungen und Tätigkeiten der oder des Unabhängigen 

Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung darf 
keine Handlungen vornehmen, die mit den Aufgaben des Amtes nicht zu verein-
baren sind. 

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung darf 
während der Amtszeit und während einer anschließenden Geschäftsführung 
keine anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Amt nicht zu vereinbaren sind, 
unabhängig davon, ob es entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeiten sind. Insbe-
sondere darf sie oder er 

1. kein besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben, 

2. nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb ge-
richteten Unternehmens, nicht einer Regierung oder einer gesetzgebenden 
Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören und 

3. nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben. 

§ 26e Verschwiegenheitspflicht der oder des Unabhängigen Bundesbeauf-

tragten für Antidiskriminierung 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung ist ver-
pflichtet, über die Angelegenheiten, die ihr oder ihm im Amt oder während einer 
anschließenden Geschäftsführung bekannt werden, Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung entscheidet 
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über solche Ange-
legenheiten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt oder Erklärungen abgibt. 

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch nach Beendigung des Amtsverhält-
nisses oder nach Beendigung einer anschließenden Geschäftsführung. In Ange-
legenheiten, für die die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt, darf vor Gericht oder 
außergerichtlich nur ausgesagt werden und dürfen Erklärungen nur abgegeben 
werden, wenn dies die oder der amtierende Unabhängige Bundesbeauftragte für 
Antidiskriminierung genehmigt hat. 

(3) Unberührt bleibt die Pflicht, bei einer Gefährdung der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten und die gesetzlich begrün-
dete Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

§ 26f Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Unabhängigen Bundes-

beauftragten für Antidiskriminierung 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung ist 
berechtigt, über Personen, die ihr oder ihm in ihrer oder seiner Eigenschaft als 
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Tatsachen anvertraut haben, 
sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit das Zeug-
nisverweigerungsrecht der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Anti-
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diskriminierung reicht, darf von ihr oder ihm nicht gefordert werden, Akten oder 
andere Dokumente vorzulegen oder herauszugeben. 

(2) Das Zeugnisverweigerungsrecht gilt auch für die der oder dem Unabhän-
gigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung zugewiesenen Beschäftigten 
mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts die oder der Unabhän-
gige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung entscheidet. 

§ 26g Anspruch der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Anti-

diskriminierung auf Amtsbezüge, Versorgung und auf andere Leistungen 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung erhält 
Amtsbezüge entsprechend dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 6 und den 
Familienzuschlag entsprechend den §§ 39 bis 41 des Bundesbesoldungsgeset-
zes. 

(2) Der Anspruch auf die Amtsbezüge besteht für die Zeit vom ersten Tag des 
Monats, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum letzten Tag des Monats, in 
dem das Amtsverhältnis endet. Werden die Geschäfte über das Ende des Amts-
verhältnisses hinaus noch bis zur Neuwahl weitergeführt, so besteht der An-
spruch für die Zeit bis zum letzten Tag des Monats, in dem die Geschäftsführung 
endet. Bezieht die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminie-
rung für einen Zeitraum, für den sie oder er Amtsbezüge erhält, ein Einkommen 
aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst, so ruht der Anspruch auf dieses 
Einkommen bis zur Höhe der Amtsbezüge. Die Amtsbezüge werden monatlich im 
Voraus gezahlt. 

(3) Für Ansprüche auf Beihilfe und Versorgung gelten § 12 Absatz 6, die §§ 13 
bis 18 und 20 des Bundesministergesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle der vierjährigen Amtszeit in § 15 Absatz 1 des Bundesministergeset-
zes eine Amtszeit als Unabhängige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bun-
desbeauftragter für Antidiskriminierung von fünf Jahren tritt. Ein Anspruch auf 
Übergangsgeld besteht längstens bis zum Ablauf des Monats, in dem die für Bun-
desbeamtinnen und Bundesbeamte geltende Regelaltersgrenze nach § 51 Ab-
satz 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes vollendet wird. Ist § 18 Absatz 2 des 
Bundesministergesetzes nicht anzuwenden, weil das Beamtenverhältnis einer 
Bundesbeamtin oder eines Bundesbeamten nach Beendigung des Amtsverhält-
nisses als Unabhängige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauf-
tragter für Antidiskriminierung fortgesetzt wird, dann ist die Amtszeit als Unab-
hängige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter für Antidis-
kriminierung bei der wegen Eintritt oder Versetzung der Bundesbeamtin oder des 
Bundesbeamten in den Ruhestand durchzuführenden Festsetzung des Ruhege-
halts als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen. 

(4) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung erhält 
Reisekostenvergütung und Umzugskostenvergütung entsprechend den für Bun-
desbeamtinnen und Bundesbeamte geltenden Vorschriften. 

(5) Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise werden der 
oder dem Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung in ent-
sprechender Anwendung des § 14 Absatz 4 bis 8 des Bundesbesoldungs-
gesetzes die folgenden Sonderzahlungen gewährt: 
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1. für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.240 
Euro sowie 

2. für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Sonderzahlung in 
Höhe von jeweils 220 Euro.1 

§ 26h Verwendung der Geschenke an die Unabhängige Bundesbeauftragte 

oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung 

(1) Erhält die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ein Geschenk in Bezug auf das Amt, so muss sie oder er dies der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Deutschen Bundestages mitteilen. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Deutschen Bundestages entscheidet 
über die Verwendung des Geschenks. Sie oder er kann Verfahrensvorschriften 
erlassen. 

§ 26i Berufsbeschränkung 

Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung ist ver-
pflichtet, eine beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder sonstige entgeltliche Beschäfti-
gung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die innerhalb der ersten 18 Monate 
nach dem Ende der Amtszeit oder einer anschließenden Geschäftsführung 
aufgenommen werden soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Deutschen Bundestages anzuzeigen. Die 
Präsidentin oder der Präsident des Deutschen Bundestages kann der oder dem 
Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung die beabsichtigte Er-
werbstätigkeit oder sonstige entgeltliche Beschäftigung untersagen, soweit zu be-
sorgen ist, dass öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Von einer Beein-
trächtigung ist insbesondere dann auszugehen, wenn die beabsichtigte Erwerbs-
tätigkeit oder sonstige entgeltliche Beschäftigung in Angelegenheiten oder Berei-
chen ausgeführt werden soll, in denen die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung während der Amtszeit oder einer anschließenden 
Geschäftsführung tätig war. Eine Untersagung soll in der Regel die Dauer von 
einem Jahr nach dem Ende der Amtszeit oder einer anschließenden Geschäfts-
führung nicht überschreiten. In Fällen der schweren Beeinträchtigung öffentlicher 
Interessen kann eine Untersagung auch für die Dauer von bis zu 18 Monaten 
ausgesprochen werden. 

§ 27 Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. 
An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes können sich auch Beschäftigte 
wenden, die der Ansicht sind, benachteiligt worden zu sein auf Grund 

1. der Beantragung oder Inanspruchnahme einer Freistellung von der Arbeits-
leistung oder der Anpassung der Arbeitszeit als Eltern oder pflegende Ange-
hörige nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, dem Pflegezeit-
gesetz oder dem Familienpflegezeitgesetz, 

 
1 Gemäß Artikel 15 Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für die 
Jahre 2023 und 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom  
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) tritt § 26g Abs. 5 zum 1. Januar 2025 außer Kraft. 
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2. des Fernbleibens von der Arbeit nach § 2 des Pflegezeitgesetzes oder 

3. der Verweigerung ihrer persönlich zu erbringenden Arbeitsleistung aus drin-
genden familiären Gründen nach § 275 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, wenn eine Erkrankung oder ein Unfall ihre unmittelbare Anwesenheit 
erforderten. 

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige 
Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei kann sie insbesondere 

1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im 
Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen 
informieren, 

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 

3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. 

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zu-
ständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in 
Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis unverzüglich an diese 
weiter. 

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise 
folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der 
Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages berührt ist: 

1. Öffentlichkeitsarbeit, 

2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 ge-
nannten Gründen sowie von Benachteiligungen von Beschäftigten gemäß 
Absatz 1 Satz 2, 

3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteili-
gungen. 

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundes-
tages legen gemeinsam dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte über 
Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen sowie über Benachteili-
gungen von Beschäftigten gemäß Absatz 1 Satz 2 vor und geben Empfehlungen 
zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. Sie können gemein-
sam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen. 

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeits-
bereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bun-
destages sollen bei Benachteiligungen aus mehreren der in § 1 genannten 
Gründe zusammenarbeiten. 

§ 28 Amtsbefugnisse der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 

Antidiskriminierung und Pflicht zur Unterstützung durch Bundesbehörden 

und öffentliche Stellen des Bundes 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung ist bei 
allen Vorhaben, die ihre oder seine Aufgaben berühren, zu beteiligen. Die Beteili-
gung soll möglichst frühzeitig erfolgen. Sie oder er kann der Bundesregierung 
Vorschläge machen und Stellungnahmen zuleiten. 
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(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung infor-
miert die Bundesministerien – vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestim-
mungen – frühzeitig in Angelegenheiten von grundsätzlicher politischer Bedeu-
tung, soweit Aufgaben der Bundesministerien betroffen sind. 

(3) In den Fällen, in denen sich eine Person wegen einer Benachteiligung an die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt hat und die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes die gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstrebt, kann 
die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Beteiligte 
um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich an die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt. 

(4) Alle Bundesministerien, sonstigen Bundesbehörden und öffentlichen Stellen 
im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die Unabhängige Bundesbeauftragte 
oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung bei der Erfül-
lung der Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

§ 29 Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 

Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungs-
organisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder 
regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen. 

§ 30 Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisatio-
nen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Deutschen Bundestag 
nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen 
nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten. 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im 
Einvernehmen mit der oder dem Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidis-
kriminierung sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten der Bundesregie-
rung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes 
Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter 
gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten 
in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der Mitglieder des 
Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen 
mit Frauen und Männern besetzt sein. 

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf. 

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamt-
lich aus. Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekosten-
vergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung. 
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Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 

§ 31 Unabdingbarkeit 

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschützten 
Personen abgewichen werden. 

§ 32 Schlussbestimmungen 

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allge-
meinen Bestimmungen. 

§ 33 Übergangsbestimmungen 

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigten-
schutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden. 

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor 
dem 18. August 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Ände-
rungen von Dauerschuldverhältnissen. 

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf 
Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. Dezember 2006 begründet wor-
den sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen. 

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegen-
stand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezem-
ber 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen solcher 
Schuldverhältnisse. 

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 begründet 
werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts im Falle 
des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei den Prämien oder Leistungen nur zulässig, 
wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten und genauen versiche-
rungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein 
bestimmender Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 
Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistun-
gen führen. 
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Arbeitsgerichtsgesetz (Auszug) 

(ArbGG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 237) 

§ 61b Klage wegen Benachteiligung 

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schrift-
lich geltend gemacht worden ist, erhoben werden. 

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine Entschädigung 
nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gerichtlich geltend, so 
wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsgericht, bei dem die erste Klage er-
hoben ist, auch für die übrigen Klagen ausschließlich zuständig. Die Rechts-
streitigkeiten sind von Amts wegen an dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die 
Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. 

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht vor 
Ablauf von sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt. 
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Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) 

in der Fassung vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es, 

1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundes-
republik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Ar-
beitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible 
Arbeitszeiten zu verbessern sowie 

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende 
der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind 
zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen die Ruhepausen zur 
Arbeitszeit. 

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie 
die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten. 

(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäcke-
reien und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr. 

(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stun-
den der Nachtzeit umfaßt. 

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die 

1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechsel-
schicht zu leisten haben oder 

2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten. 

Zweiter Abschnitt 
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten 

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer 

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht über-
schreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn inner-
halb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 
acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. 

§ 4 Ruhepausen 

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 
45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unter-
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brechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils 
mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinan-
der dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 

§ 5 Ruhezeit 

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. 

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und ande-
ren Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in Gast-
stätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung, in Ver-
kehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhal-
tung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit 
innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlänge-
rung einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kürzungen der 
Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft, die nicht mehr 
als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen werden. 

(4) (weggefallen) 

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit 

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung 
der Arbeit festzulegen. 

(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn 
abweichend von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb von vier 
Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. 
Für Zeiträume, in denen Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht 
zur Nachtarbeit herangezogen werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung. 

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und 
danach in regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren ar-
beitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres 
steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeitabständen von einem Jahr zu. Die 
Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Unter-
suchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt 
oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet. 

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen 
für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn 

a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nacht-
arbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder 

b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht 
von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden kann, oder 

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen 
hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen ver-
sorgt werden kann, 
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sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Stehen 
der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeigneten Tages-
arbeitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erforder-
nisse entgegen, so ist der Betriebs- oder Personalrat zu hören. Der Betriebs- 
oder Personalrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für eine Umsetzung unter-
breiten. 

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der 
Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten 
Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen an-
gemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu 
gewähren. 

(6) Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur 
betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen haben wie 
die übrigen Arbeitnehmer. 

§ 7 Abweichende Regelungen 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

1. abweichend von § 3 

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
oder Bereitschaftsdienst fällt, 

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 

c) (weggefallen) 

2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schicht-
betrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer 
aufzuteilen, 

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, 
wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb 
eines festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird, 

4. abweichend von § 6 Abs. 2 

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, wenn 
in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereit-
schaft oder Bereitschaftsdienst fällt, 

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 

5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die Zeit 
zwischen 22 und 24 Uhr festzulegen. 

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechen-
den Zeitausgleich gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund 
eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner zugelassen 
werden, 

1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den Beson-
derheiten dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhe-
zeit infolge von Inanspruchnahmen während dieses Dienstes zu anderen 
Zeiten auszugleichen, 

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der 
Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen anzupassen, 
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3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem 
Wohl dieser Personen entsprechend anzupassen, 

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und 
Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei anderen 
Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für den öffentlichen Dienst gelten-
den oder eines im wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, der 
Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen. 

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 
zugelassen werden, die werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über acht 
Stunden zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt und durch besondere 
Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht 
gefährdet wird. 

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a können 
abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein Betriebs- 
oder Personalrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer übernommen werden. Können auf Grund 
eines solchen Tarifvertrags abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach Absatz 2 
Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen nicht tarif-
gebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen ihnen die 
Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestim-
mungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwiegend 
mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken. 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die 
in Absatz 1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherweise nicht 
getroffen werden, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a 
durch die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, wenn dies aus betrieblichen Grün-
den erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern 
dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird. 

(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5 jeweils 
in Verbindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert werden, wenn der 
Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die Einwilligung 
mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf 
einen Arbeitnehmer nicht benachteiligen, weil dieser die Einwilligung zur Verlän-
gerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat. 
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(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder 
solche Regelungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf die Arbeits-
zeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf Kalendermonaten nicht 
überschreiten. Erfolgt die Zulassung auf Grund des Absatzes 5, darf die Arbeits-
zeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 
24 Wochen nicht überschreiten. 

(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlängert, muss 
im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden gewährt werden. 

§ 8 Gefährliche Arbeiten 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates für einzelne Beschäftigungsbereiche, für bestimmte Arbeiten oder für 
bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen besondere Gefahren für die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die Arbeitszeit über § 3 hinaus be-
schränken, die Ruhepausen und Ruhezeiten über die §§ 4 und 5 hinaus ausdeh-
nen, die Regelungen zum Schutz der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in § 6 
erweitern und die Abweichungsmöglichkeiten nach § 7 beschränken, soweit dies 
zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für 
Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergaufsicht unter-
liegen. 

Dritter Abschnitt 
Sonn- und Feiertagsruhe 

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe 

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr 
nicht beschäftigt werden. 

(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann 
Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- 
oder zurückverlegt werden, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 
24 Stunden der Betrieb ruht. 

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und 
Feiertagsruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden. 

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dür-
fen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt 
werden 

1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr, 

2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 
Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidi-
gung, 

3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und 
Betreuung von Personen, 

4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung 
sowie im Haushalt, 
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5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schau-
stellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen, 

6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religions-
gesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereini-
gungen, 

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim 
Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbiblio-
theken, 

8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen 
sowie bei den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Presse-
erzeugnisse einschließlich des Austragens, bei der Herstellung von Satz, 
Filmen und Druckformen für tagesaktuelle Nachrichten und Bilder, bei tages-
aktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildträger sowie beim Transport und 
Kommissionieren von Presseerzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am 
Montag oder am Tag nach einem Feiertag liegt, 

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewerbe-
ordnung sowie bei Volksfesten, 

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von leicht-
verderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der Straßenverkehrs-
ordnung, 

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Ab-
wasserentsorgungsbetrieben, 

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Be-
handlung und Pflege von Tieren, 

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen, 

14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit 
hierdurch der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Be-
triebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der Wiederaufnahme des vollen 
werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
von Datennetzen und Rechnersystemen, 

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder 
des Mißlingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzufüh-
renden Forschungsarbeiten, 

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der Pro-
duktionseinrichtungen. 

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den 
Produktionsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung der 
Produktion nach Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten den Einsatz von mehr 
Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion erfordern. 

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäcke-
reien und Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung und dem Aus-
tragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf 
kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden. 

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dür-
fen Arbeitnehmer zur Durchführung des Eil- und Großbetragszahlungsverkehrs 
und des Geld-, Devisen-, Wertpapier- und Derivatehandels abweichend von § 9 
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Abs. 1 an den auf einen Werktag fallenden Feiertagen beschäftigt werden, die 
nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Feiertage sind. 

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben. 

(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 entspre-
chend, jedoch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in den 
§§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4 bestimmten Höchstarbeitszeiten und Aus-
gleichszeiträume nicht überschritten werden. 

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Er-
satzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden 
Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. Werden Arbeitnehmer an einem 
auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhe-
tag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeit-
raums von acht Wochen zu gewähren ist. 

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absat-
zes 3 ist den Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach 
§ 5 zu gewähren, soweit dem technische oder arbeitsorganisatorische Gründe 
nicht entgegenstehen. 

§ 12 Abweichende Regelungen 

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien Sonntage 
in den Einrichtungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn 
Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, Orchestern sowie bei Schau-
stellungen auf mindestens acht Sonntage, in Filmtheatern und in der Tier-
haltung auf mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern, 

2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf Werk-
tage fallende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines 
festzulegenden Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei zu stellen, 

3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschiffahrt die den Arbeitnehmern 
nach diesen Vorschriften zustehenden freien Tage zusammenhängend zu 
geben, 

4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen Schichtbe-
trieben an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, 
wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht 
werden. 

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung. 

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung 

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des 
Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe 

1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie die dort 
zugelassenen Arbeiten näher bestimmen, 
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2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abweichend 
von § 9 

a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- 
oder Feiertagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen beson-
ders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, 

b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung oder 
Aufschub 

aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit erheb-
lichen Schwierigkeiten möglich ist, 

bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer zur 
Folge hätte, 

cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder 
Wasserversorgung führen würde, 

c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der 
Beschäftigung, 

 zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und 
Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen. 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 
Buchstabe a keinen Gebrauch gemacht hat, können die Landesregierungen 
durch Rechtsverordnung entsprechende Bestimmungen erlassen. Die Landes-
regierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf oberste 
Landesbehörden übertragen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann 

1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist, 

2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen 

a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an de-
nen besondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforder-
lich machen, 

b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhält-
nisse zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern, 

c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vorge-
schriebenen Inventur, 

 und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung der für 
den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, daß Arbeitnehmer 
an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die aus chemischen, 
biologischen, technischen oder physikalischen Gründen einen ununterbrochenen 
Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfordern. 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden 
Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchentlichen Betriebszeiten und bei län-
geren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenzfähigkeit unzumutbar beeinträch-
tigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäfti-
gung gesichert werden kann. 
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Vierter Abschnitt 
Ausnahmen in besonderen Fällen 

§ 14 Außergewöhnliche Fälle 

(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei 
vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die 
unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf 
andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel 
zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen. 

(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner abge-
wichen werden, 

1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend 
mit Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbei-
ten gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben 
würden, 

2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlußarbeiten 
sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung 
von Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an einzelnen 
Tagen, 

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können. 

(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die 
Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten 
oder 24 Wochen nicht überschreiten. 

(4) (weggefallen) 

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann 

1. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche 
Arbeitszeit bewilligen 

a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher Frei-
schichten, 

b) für Bau- und Montagestellen, 

2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche 
Arbeitszeit für Saison- und Kampagnebetriebe für die Zeit der Saison oder 
Kampagne bewilligen, wenn die Verlängerung der Arbeitszeit über acht 
Stunden werktäglich durch eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit zu 
anderen Zeiten ausgeglichen wird, 

3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der Ruhezeit 
bei Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den Beson-
derheiten dieser Inanspruchnahmen im öffentlichen Dienst entsprechend 
bewilligen, 

4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbeiführung 
eines regelmäßigen wöchentlichen Schichtwechsels zweimal innerhalb eines 
Zeitraums von drei Wochen bewilligen. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen Aus-
nahmen hinaus weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen 
Interesse dringend nötig werden. 

(2a) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Absatz 2 sowie von den §§ 9 und 11 für 
Arbeitnehmer, die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, zur Änderung oder 
zum Betrieb von Bauwerken, künstlichen Inseln oder sonstigen Anlagen auf 
See (Offshore-Tätigkeiten) durchführen, zulassen und 

2. die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie der Sonn- 
und Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen. 

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales aus zwingenden Gründen der Verteidigung Arbeitnehmer verpflichten, 
über die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen und Tarifverträgen festgelegten Arbeitszeitgrenzen und 
-beschränkungen hinaus Arbeit zu leisten. 

(3a) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales für besondere Tätigkeiten der Arbeitnehmer bei den Streitkräften 
Abweichungen von in diesem Gesetz sowie von in den auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen bestimmten Arbeitszeitgrenzen und -be-
schränkungen zulassen, soweit die Abweichungen aus zwingenden Gründen er-
forderlich sind und die größtmögliche Sicherheit und der bestmögliche Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet werden. 

(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die Arbeitszeit 
48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 
24 Wochen nicht überschreiten. 

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes 

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses Gesetzes, der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden Rechtsverordnun-
gen und der für den Betrieb geltenden Tarifverträge und Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 an geeig-
neter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen. 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 
Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Ver-
zeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine Verlängerung der Arbeitszeit 
gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die Nachweise sind mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. 
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§ 17 Aufsichtsbehörde 

(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen wird von den nach Landesrecht zuständigen Behörden 
(Aufsichtsbehörden) überwacht. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die der 
Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten zu treffen hat. 

(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden die 
Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde vom zuständigen Bundesministe-
rium oder den von ihm bestimmten Stellen wahrgenommen; das gleiche gilt für 
die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 und 2. 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchführung dieses 
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie kann ferner vom Arbeitgeber verlangen, 
die Arbeitszeitnachweise und Tarifverträge oder Betriebs- oder Dienstverein-
barungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 sowie andere 
Arbeitszeitnachweise oder Geschäftsunterlagen, die mittelbar oder unmittelbar 
Auskunft über die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes geben, vorzulegen oder zur 
Einsicht einzusenden. 

(5) Die Beauftragen der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten 
während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb 
dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen 
sie ohne Einverständnis des Inhabers nur zur Verhütung von dringenden Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. 
Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
setzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

Sechster Abschnitt 
Sonderregelungen 

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf 

1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsge-
setzes sowie Chefärzte, 

2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst, die zu selbständigen Entscheidungen in Personal-
angelegenheiten befugt sind, 
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3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten 
Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen 
oder betreuen, 

4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. 

(2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle dieses 
Gesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder auf Kauf-
fahrteischiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses 
Gesetzes das Seearbeitsgesetz. 

§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst 

Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst können, 
soweit keine tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zuständige Dienstbe-
hörde die für Beamte geltenden Bestimmungen über die Arbeitszeit auf die Ar-
beitnehmer übertragen werden; insoweit finden die §§ 3 bis 13 keine Anwendung. 

§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt 

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von Luftfahr-
zeugen gelten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes über Arbeits- und Ruhe-
zeiten die Vorschriften über Flug-, Flugdienst- und Ruhezeiten der Zweiten 
Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung für Luftfahrtgerät in der jeweils 
geltenden Fassung. 

§ 21 Beschäftigung in der Binnenschifffahrt 

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates, auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder 
Rechtsakten der Europäischen Union, abweichend von den Vorschriften dieses 
Gesetzes die Bedingungen für die Arbeitszeitgestaltung von Arbeitnehmern, die 
als Mitglied der Besatzung oder des Bordpersonals an Bord eines Fahrzeugs in 
der Binnenschifffahrt beschäftigt sind, regeln, soweit dies erforderlich ist, um den 
besonderen Bedingungen an Bord von Binnenschiffen Rechnung zu tragen. Ins-
besondere können in diesen Rechtsverordnungen die notwendigen Bedingungen 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Sinne des § 1, einschließlich 
gesundheitlicher Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen der Arbeitszeit-
bedingungen auf einem Schiff in der Binnenschifffahrt, sowie die notwendigen 
Bedingungen für den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe bestimmt werden. In 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass von den 
Vorschriften der Rechtsverordnung durch Tarifvertrag abgewichen werden kann. 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 keinen 
Gebrauch macht, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes für das Fahrpersonal 
auf Binnenschiffen, es sei denn, binnenschifffahrtsrechtliche Vorschriften über 
Ruhezeiten stehen dem entgegen. Bei Anwendung des Satzes 1 kann durch 
Tarifvertrag von den Vorschriften dieses Gesetzes abgewichen werden, um der 
Eigenart der Binnenschifffahrt Rechnung zu tragen. 

§ 21a Beschäftigung im Straßentransport 

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei Stra-
ßenverkehrstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung be-
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stimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) 
oder des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II 
1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fassungen gelten die Vorschriften dieses Ge-
setzes, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende Regelungen enthalten. 
Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unbe-
rührt. 

(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 
0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr. 

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit: 

1. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereithalten 
muss, um seine Tätigkeit aufzunehmen, 

2. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um seine 
Tätigkeit auf Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich an seinem 
Arbeitsplatz aufhalten zu müssen; 

3. für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während der Fahrt 
neben dem Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit. 

Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum und des-
sen voraussichtliche Dauer im Voraus, spätestens unmittelbar vor Beginn des 
betreffenden Zeitraums bekannt ist. Die in Satz 1 genannten Zeiten sind keine 
Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Zeiten sind keine Ruhepausen. 

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Sie kann auf 
bis zu 60 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von vier Kalendermonaten 
oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht überschritten 
werden. 

(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europäischen 
Gemeinschaften für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem AETR. Dies gilt 
auch für Auszubildende und Praktikanten. 

(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

1. nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 genannten 
Voraussetzungen zu regeln, 

2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeitszeit fest-
zulegen, wenn objektive, technische oder arbeitszeitorganisatorische Gründe 
vorliegen. Dabei darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt 
von sechs Kalendermonaten nicht überschreiten. 

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeich-
nen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Der Ar-
beitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine Kopie der Aufzeichnungen 
seiner Arbeitszeit auszuhändigen. 
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(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
schriftlich auf, ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Arbeitgeber geleiste-
ten Arbeitszeit vorzulegen. Der Arbeitnehmer legt diese Angaben schriftlich vor. 

Siebter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 22 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 2, einen Arbeitnehmer über die Grenzen der Arbeitszeit hinaus 
beschäftigt, 

2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindest-
dauer oder nicht rechtzeitig gewährt, 

3. entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder entgegen § 5 
Abs. 2 die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen 
Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig ausgleicht, 

4. einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, § 15 Absatz 2a 
Nummer 2, § 21 Absatz 1 oder § 24 zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen 
beschäftigt, 

6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen beschäftigt 
oder entgegen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig 
gewährt, 

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt, 

8. entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort bezeich-
neten Aushang nicht vornimmt, 

9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder nicht 
richtig erstellt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder 

10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt, Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt oder nicht einsendet 
oder entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2 eine Maßnahme nicht gestattet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 
10 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 23 Strafvorschriften 

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen 

1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeit-
nehmers gefährdet oder 

2. beharrlich wiederholt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätzen bestraft. 
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Achter Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Rechtsakten 

der EG 

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung von 
Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder zur Umsetzung 
von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, Rechtsverordnungen 
nach diesem Gesetz erlassen. 

§ 25 Übergangsregelung für Tarifverträge 

Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag 
abweichende Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1, die den in 
diesen Vorschriften festgelegten Höchstrahmen überschreiten, bleiben diese 
tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2006 unberührt. Tarif-
verträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag zugelassene Betriebsvereinba-
rungen sowie Regelungen nach § 7 Abs. 4 gleich. 

§ 26 (weggefallen) 
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Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug) 

(BGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 
2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 240) 

§ 612a Maßregelungsverbot 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maß-
nahme nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine 
Rechte ausübt. 

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitneh-
mers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden. 

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn 
das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen 

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 

2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs 
Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt 
werden. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifver-
trag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die 
abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen verein-
bart ist. 

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungs-
frist nur vereinbart werden, 

1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt 
nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fort-
gesetzt wird; 

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kün-
digungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet. 

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Ab-
sätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 
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(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf 
keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeit-
geber. 

§ 623 Schriftform der Kündigung 

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsver-
trag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist 
ausgeschlossen. 

§ 624 Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als fünf Jahre 

Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als 
fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflichteten nach dem Ablauf von 
fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. 

§ 625 Stillschweigende Verlängerung 

Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten 
mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit 
verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht. 

§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, 
auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortset-
zung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der 
vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kün-
digung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende muss dem 
anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mit-
teilen. 

§ 629 Freizeit zur Stellungssuche 

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberech-
tigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines 
anderen Dienstverhältnisses zu gewähren. 
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Mutterschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im 

Studium (MuSchG) 

in der Fassung vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), zuletzt geändert durch 
Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes 

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Ar- 
beits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwangerschaft, nach der 
Entbindung und in der Stillzeit. Das Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Beschäf-
tigung oder sonstige Tätigkeit in dieser Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit 
oder der ihres Kindes fortzusetzen und wirkt Benachteiligungen während der 
Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Regelungen 
in anderen Arbeitsschutzgesetzen bleiben unberührt. 

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7 Ab-
satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig davon, ob ein solches 
Beschäftigungsverhältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für 

1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 
des Berufsbildungsgesetzes, 

2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
beschäftigt sind, 

3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwicklungshelfer-
Gesetzes tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18 bis 22 auf sie 
nicht anzuwenden sind, 

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes 
oder des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind, 

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen 
oder Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder auf-
grund eines Gestellungsvertrages für diese tätig werden, auch während der 
Zeit ihrer dortigen außerschulischen Ausbildung, 

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestellte im 
Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, soweit sie am Stück 
mitarbeiten, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf sie nicht an-
zuwenden sind und § 9 Absatz 1 bis 5 auf sie entsprechend anzuwenden ist, 

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Person anzusehen sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
§§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 auf sie nicht anzuwenden sind, und 

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und 
Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder die ein im 
Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung verpflichtend 
vorgegebenes Praktikum ableisten, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 17 
bis 24 auf sie nicht anzuwenden sind. 
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(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. Das Gesetz gilt 
ebenso nicht für Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllt sind, es sei denn, sie werden aufgrund dienstlicher Anordnung oder 
Gestattung außerhalb des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der 
Verteidigung tätig. 

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind geboren hat 
oder stillt. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche oder juristische Per-
son oder die rechtsfähige Personengesellschaft, die Personen nach § 1 Absatz 2 
Satz 1 beschäftigt. Dem Arbeitgeber stehen gleich: 

1. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesell-
schaft, die Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ausbildet oder 
für die Praktikantinnen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 tätig sind, 

2. der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2, 

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 3, 

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im Fall von § 1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 geleistet wird, 

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 5, 

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 6, 

7. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesell-
schaft, für die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 tätig sind, 
und 

8. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesell-
schaft, mit der das Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis im Fall von § 1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 besteht (Ausbildungsstelle). 

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften erfasst jede 
Form der Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 
Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhältnisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 ausübt. 

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein Beschäfti-
gungsverbot nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und 
§ 16. Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt an 
die Stelle des Beschäftigungsverbots das Verbot der Ausgabe von Heimarbeit 
nach den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für eine Frau, die wegen ihrer wirt-
schaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen ist, 
tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der 
vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die Frau kann sich jedoch gegenüber 
der dem Arbeitgeber gleichgestellten Person oder Gesellschaft im Sinne von Ab-
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satz 1 Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, die vertraglich vereinbarte Leistung 
zu erbringen. 

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitgeber eine 
Frau an einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwortungsbereich be-
schäftigt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz verlas-
sen oder Hilfe erreichen kann. 

(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das nach 
§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit einer aufgrund des 
§ 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Verordnung bestimmt 
wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre 
jeweilige Vergütung. 

Abschnitt 2 
Gesundheitsschutz 

Unterabschnitt 1 
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz 

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wochen vor 
der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbindung), soweit sie 
sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Erklärung 
nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung 
der Schutzfrist vor der Entbindung ist der voraussichtliche Tag der Entbindung 
maßgeblich, wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer 
Hebamme oder eines Entbindungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht am 
voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutzfrist vor der Ent-
bindung entsprechend. 

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach der 
Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). Die Schutzfrist 
nach der Entbindung verlängert sich auf zwölf Wochen 

1. bei Frühgeburten, 

2. bei Mehrlingsgeburten und, 

3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine 
Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch ärztlich festgestellt wird. 

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung 
nach Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung der Schutzfrist 
vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3 verlängert sich 
die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn die Frau dies beantragt. 

(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 8 bereits in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rahmen der schulischen 
oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau dies aus-
drücklich gegenüber ihrer Ausbildungsstelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklä-
rung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
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(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits nach Ab-
lauf der ersten zwei Wochen nach der Entbindung beschäftigen, wenn 

1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und 

2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. 

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 Jahre oder 
älter ist, nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über achteinhalb Stun-
den täglich oder über 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. Eine 
schwangere oder stillende Frau unter 18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit 
einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über acht Stunden täglich oder über 
80 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. In die Doppelwoche wer-
den die Sonntage eingerechnet. Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stil-
lende Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte 
wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats übersteigt. Bei mehreren 
Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen. 

(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf 
Stunden gewähren. 

§ 5 Verbot der Nachtarbeit 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht zwischen 
20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäftigen, wenn die 
Voraussetzungen des § 28 erfüllt sind. 

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr im Rahmen der 
schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die Ausbil-
dungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen las-
sen, wenn 

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist und 

3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 
oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. 

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht an Sonn- und 
Feiertagen beschäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen nur dann beschäfti-
gen, wenn 

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist, 

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nacht-
ruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und 
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4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 
oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. 

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feiertagen im Rahmen der 
schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die Aus-
bildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltungen an Sonn- und Feiertagen 
teilnehmen lassen, wenn 

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist, 

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nacht-
ruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und 

4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 
oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. 

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen 

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung 
der Untersuchungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Entsprechen-
des gilt zugunsten einer Frau, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert ist. 

(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während der ersten 
zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit freizu-
stellen, mindestens aber zweimal täglich für eine halbe Stunde oder einmal täg-
lich für eine Stunde. Bei einer zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr als 
acht Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal eine Stillzeit von mindestens 
45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vor-
handen ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. Die 
Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, wenn sie nicht durch eine Ruhepause von 
mehr als zwei Stunden unterbrochen wird. 

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit 

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine schwangere 
in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem 
Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags 
während einer achtstündigen Tagesarbeitszeit ausgeführt werden kann. 

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stillende in 
Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem 
Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags 
während einer siebenstündigen Tagesarbeitszeit ausgeführt werden kann. 
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Unterabschnitt 2 
Betrieblicher Gesundheitsschutz 

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare Gefährdung 

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einer 
schwangeren oder stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 10 erforderlichen Maßnahmen für den Schutz ihrer physischen und 
psychischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu treffen. Er hat die Maßnah-
men auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls den sich ändern-
den Gegebenheiten anzupassen. Soweit es nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes verantwortbar ist, ist der Frau auch während der Schwangerschaft, 
nach der Entbindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu er-
möglichen. Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung oder der 
Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen werden. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Gefähr-
dungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes möglichst 
vermieden werden und eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen wird. 
Eine Gefährdung ist unverantwortbar, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer 
Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu erwartenden Schwere des 
möglichen Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine unverantwortbare 
Gefährdung gilt als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben einhält, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass die Gesundheit einer 
schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stillende Frau 
ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich ist, kurz unterbrechen 
kann. Er hat darüber hinaus sicherzustellen, dass sich die schwangere oder 
stillende Frau während der Pausen und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten 
Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausruhen kann. 

(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach diesem Unterabschnitt sowie die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen dem Stand der Technik, 
der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie den sonstigen gesicherten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Der Arbeitgeber hat bei seinen Maß-
nahmen die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten und nach § 30 Absatz 4 
im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen; bei Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser Erkennt-
nisse ist davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestellten Anforderungen 
erfüllt sind. 

(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich da-
mit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Unterabschnitt in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen. 

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den 
Personen auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die Kosten für Zeugnisse und 
Bescheinigungen, die die schwangere oder stillende Frau auf Verlangen des 
Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der Arbeitgeber. 
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§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen 

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeits-
schutzgesetzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit 

1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen eine 
schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann, 
und 

2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Gefährdung 
nach Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere oder stillende Frau 
oder ihr Kind voraussichtlich 

a) keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden, 

b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 
erforderlich sein wird oder 

c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht 
möglich sein wird. 

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder 
stillt, hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der Gefährdungsbeur-
teilung nach Absatz 1 erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Zusätzlich 
hat der Arbeitgeber der Frau ein Gespräch über weitere Anpassungen ihrer 
Arbeitsbedingungen anzubieten. 

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur diejenigen 
Tätigkeiten ausüben lassen, für die er die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach 
Absatz 2 Satz 1 getroffen hat. 

§ 11 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere 

Frauen 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben las-
sen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß 
Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind 
eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung 
im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die schwangere Frau Tätig-
keiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden 
Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann: 

1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. 
L 353 vom 31.12.2008, S. 1) zu bewerten sind 

a) als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder nach der 
Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation, 

b) als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B, 

c) als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B, 

d) als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der 
Kategorie 1 oder 
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e) als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3, 

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom 
menschlichen Körper aufgenommen werden, oder 

3. Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der 
arbeitsplatzbezogenen Vorgaben möglicherweise zu einer Fruchtschädigung 
führen können. 

Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt insbesondere 
als ausgeschlossen, 

1. wenn 

a) für den jeweiligen Gefahrstoff die arbeitsplatzbezogenen Vorgaben ein-
gehalten werden und es sich um einen Gefahrstoff handelt, der als Stoff 
ausgewiesen ist, der bei Einhaltung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben 
hinsichtlich einer Fruchtschädigung als sicher bewertet wird, oder 

b) der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die Plazentaschranke zu überwinden, 
oder aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, dass eine Fruchtschädi-
gung eintritt, und 

2. wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 nicht als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie für 
Wirkungen auf oder über die Laktation zu bewerten ist. 

Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sind zu beachten. 

(2) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben las-
sen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß 
mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Bio-
stoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen kann, dass dies für sie oder für 
ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Ge-
fährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die schwangere Frau 
Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit fol-
genden Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen kann: 

1. mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Bio-
stoffverordnung einzustufen sind, oder 

2. mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma. 

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von 
Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, 
die selbst eine unverantwortbare Gefährdung darstellen. Eine unverantwortbare 
Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt insbesondere als ausgeschlossen, 
wenn die schwangere Frau über einen ausreichenden Immunschutz verfügt. 

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben las-
sen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie physikalischen 
Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder 
für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Als physikalische Ein-
wirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere zu berücksichtigen: 

1. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen, 

2. Erschütterungen, Vibrationen und Lärm sowie 

3. Hitze, Kälte und Nässe. 
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(4) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben las-
sen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belasten-
den Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für 
sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber 
darf eine schwangere Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen 

1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftverordnung, 

2. in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder 

3. im Bergbau unter Tage. 

(5) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben las-
sen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie körperlichen 
Belastungen oder mechanischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder 
sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 
darstellt. Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau insbesondere keine Tätig-
keiten ausüben lassen, bei denen 

1. sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig Lasten von mehr als 5 Kilo-
gramm Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 Kilogramm Ge-
wicht von Hand heben, halten, bewegen oder befördern muss, 

2. sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, halten, bewegen 
oder befördern muss und dabei ihre körperliche Beanspruchung der von 
Arbeiten nach Nummer 1 entspricht, 

3. sie nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft überwiegend bewe-
gungsarm ständig stehen muss und wenn diese Tätigkeit täglich vier Stunden 
überschreitet, 

4. sie sich häufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich gebückt 
halten oder sonstige Zwangshaltungen einnehmen muss, 

5. sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt wird, wenn dies für sie oder für ihr 
Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt, 

6. Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten, Fallen oder Stürzen, oder Tätlich-
keiten zu befürchten sind, die für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare 
Gefährdung darstellen, 

7. sie eine Schutzausrüstung tragen muss und das Tragen eine Belastung dar-
stellt oder 

8. eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist, insbesondere bei 
Tätigkeiten mit besonderer Fußbeanspruchung. 

(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau folgende Arbeiten nicht ausüben 
lassen: 

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes 
Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

2. Fließarbeit oder 

3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit 
oder das Arbeitstempo für die schwangere Frau oder für ihr Kind eine 
unverantwortbare Gefährdung darstellt. 

§ 12 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für stillende Frauen 

(1) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen 
und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß Ge-
fahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine 
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unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im 
Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten aus-
übt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahr-
stoffen ausgesetzt ist oder sein kann: 

1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie für Wirkungen 
auf oder über die Laktation zu bewerten sind oder 

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom 
menschlichen Körper aufgenommen werden. 

(2) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen 
und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß mit 
Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoff-
verordnung in Kontakt kommt oder kommen kann, dass dies für sie oder für ihr 
Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefähr-
dung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die stillende Frau Tätig-
keiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit Bio-
stoffen in Kontakt kommt oder kommen kann, die in die Risikogruppe 4 im Sinne 
von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung einzustufen sind. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2 therapeu-
tische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, die selbst eine unver-
antwortbare Gefährdung darstellen. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne 
von Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, wenn die stillende Frau über einen 
ausreichenden Immunschutz verfügt. 

(3) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen 
und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie physikalischen 
Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder 
für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Als physikalische Ein-
wirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere ionisierende und nicht ionisie-
rende Strahlungen zu berücksichtigen. 

(4) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen 
und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belastenden 
Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie 
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber 
darf eine stillende Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen 

1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftverordnung 
oder 

2. im Bergbau unter Tage. 

(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau folgende Arbeiten nicht ausüben 
lassen: 

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes 
Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

2. Fließarbeit oder 

3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit 
oder das Arbeitstempo für die stillende Frau oder für ihr Kind eine unver-
antwortbare Gefährdung darstellt. 
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§ 13 Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Umgestaltung der Arbeitsbedingun-

gen, Arbeitsplatzwechsel und betriebliches Beschäftigungsverbot 

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen im Sinne von § 9, § 11 oder § 12 
festgestellt, hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer schwangeren oder 
stillenden Frau Schutzmaßnahmen in folgender Rangfolge zu treffen: 

1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen für die schwangere oder stillen-
de Frau durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 umzuge-
stalten. 

2. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die schwangere 
oder stillende Frau nicht durch die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen 
nach Nummer 1 ausschließen oder ist eine Umgestaltung wegen des nach-
weislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, hat der Arbeitgeber 
die Frau an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen, wenn er 
einen solchen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann und dieser Arbeitsplatz 
der schwangeren oder stillenden Frau zumutbar ist. 

3. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die schwangere 
oder stillende Frau weder durch Schutzmaßnahmen nach Nummer 1 noch 
durch einen Arbeitsplatzwechsel nach Nummer 2 ausschließen, darf er die 
schwangere oder stillende Frau nicht weiter beschäftigen. 

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf keine Heimarbeit an schwange-
re oder stillende Frauen ausgeben, wenn unverantwortbare Gefährdungen nicht 
durch Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 ausgeschlossen werden 
können. 

§ 14 Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 durch 
Unterlagen zu dokumentieren, aus denen Folgendes ersichtlich ist: 

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, 

2. die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 
Satz 1 sowie das Ergebnis ihrer Überprüfung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 und 

3. das Angebot eines Gesprächs mit der Frau über weitere Anpassungen ihrer 
Arbeitsbedingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder der Zeitpunkt eines 
solchen Gesprächs. 

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 ergibt, dass die schwangere oder stil-
lende Frau oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von § 9 Absatz 2 ausge-
setzt ist oder sein kann, reicht es aus, diese Feststellung in einer für den Arbeits-
platz der Frau oder für die Tätigkeit der Frau bereits erstellten Dokumentation der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu 
vermerken. 

(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäftigt sind, über das 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
über den Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu 
informieren. 
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(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder stillende Frau über die Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über die damit ver-
bundenen für sie erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 in 
Verbindung mit § 13 zu informieren. 

§ 15 Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden Frauen 

(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie weiß, dass sie 
schwanger ist. Eine stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber so früh wie möglich mit-
teilen, dass sie stillt. 

(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nachweis 
über ihre Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer Heb-
amme oder eines Entbindungspflegers vorlegen. Das Zeugnis über die Schwan-
gerschaft soll den voraussichtlichen Tag der Entbindung enthalten. 

Unterabschnitt 3 
Ärztlicher Gesundheitsschutz 

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach 
einem ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der 
Beschäftigung gefährdet ist. 

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach einem ärztlichen Zeugnis in den 
ersten Monaten nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, nicht mit 
Arbeiten beschäftigen, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen. 

Abschnitt 3 
Kündigungsschutz 

§ 17 Kündigungsverbot 

(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig 

1. während ihrer Schwangerschaft, 

2. bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche und 

3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis 
zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, 

wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die 
Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung be-
kannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündi-
gung mitgeteilt wird. Das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn die 
Überschreitung auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und 
die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine 
Kündigung der Frau trifft. 

(2) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand der Frau 
in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche oder nach der Entbindung in Zusammenhang stehen, ausnahms-
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weise die Kündigung für zulässig erklären. Die Kündigung bedarf der Schriftform 
und muss den Kündigungsgrund angeben. 

(3) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf eine in Heimarbeit beschäftigte 
Frau in den Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren Willen bei der 
Ausgabe von Heimarbeit ausschließen; die §§ 3, 8, 11, 12, 13 Absatz 2 und § 16 
bleiben unberührt. Absatz 1 gilt auch für eine Frau, die der in Heimarbeit be-
schäftigten Frau gleichgestellt ist und deren Gleichstellung sich auch auf § 29 des 
Heimarbeitsgesetzes erstreckt. Absatz 2 gilt für eine in Heimarbeit beschäftigte 
Frau und eine ihr Gleichgestellte entsprechend. 

Abschnitt 4 
Leistungen 

§ 18 Mutterschutzlohn 

Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungsverbots außerhalb der Schutzfristen 
vor oder nach der Entbindung teilweise oder gar nicht beschäftigt werden darf, 
erhält von ihrem Arbeitgeber Mutterschutzlohn. Als Mutterschutzlohn wird das 
durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate 
vor dem Eintritt der Schwangerschaft gezahlt. Dies gilt auch, wenn wegen dieses 
Verbots die Beschäftigung oder die Entlohnungsart wechselt. Beginnt das Be-
schäftigungsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft, ist das durch-
schnittliche Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsentgelt der ersten drei Monate der Be-
schäftigung zu berechnen. 

§ 19 Mutterschaftsgeld 

(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit 
der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag 
Mutterschaftsgeld nach den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
oder nach den Vorschriften des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung 
der Landwirte. 

(2) Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für 
die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbin-
dungstag Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über das Mutter-
schaftsgeld, jedoch insgesamt höchstens 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird 
dieser Frau auf Antrag vom Bundesamt für Soziale Sicherung gezahlt. Endet das 
Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündi-
gung, erhält die Frau Mutterschaftsgeld in entsprechender Anwendung der 
Sätze 1 und 2 für die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses. 

§ 20 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

(1) Eine Frau erhält während ihres bestehenden Beschäftigungsverhältnisses für 
die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbin-
dungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Als Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld wird der Unterschiedsbetrag zwischen 13 Euro 
und dem um die gesetzlichen Abzüge verminderten durchschnittlichen kalender-
täglichen Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor Be-
ginn der Schutzfrist vor der Entbindung gezahlt. Einer Frau, deren Beschäfti-
gungsverhältnis während der Schutzfristen vor oder nach der Entbindung beginnt, 
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wird der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von Beginn des Beschäftigungsverhält-
nisses an gezahlt. 

(2) Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig, sind für die Berechnung des 
Arbeitgeberzuschusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen kalendertäglichen 
Arbeitsentgelte aus diesen Beschäftigungsverhältnissen zusammenzurechnen. 
Den sich daraus ergebenden Betrag zahlen die Arbeitgeber anteilig im Verhältnis 
der von ihnen gezahlten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte. 

(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch 
eine Kündigung, erhält die Frau für die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungs-
verhältnisses den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach Absatz 1 von der für die 
Zahlung des Mutterschaftsgeldes zuständigen Stelle. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn der Arbeitgeber wegen eines Insolvenzereignisses im Sinne von § 165 Ab-
satz 1 Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Absatz 1 
nicht zahlen kann. 

§ 21 Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts 

(1) Bei der Bestimmung des Berechnungszeitraumes für die Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 
bleiben Zeiten unberücksichtigt, in denen die Frau infolge unverschuldeter Fehl-
zeiten kein Arbeitsentgelt erzielt hat. War das Beschäftigungsverhältnis kürzer als 
drei Monate, ist der Berechnung der tatsächliche Zeitraum des Beschäftigungs-
verhältnisses zugrunde zu legen. 

(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen 
nach den §§ 18 bis 20 bleiben unberücksichtigt: 

1. einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne von § 23a des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch, 

2. Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berechnungszeitraum infolge von 
Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldetem Arbeitsversäumnis ein-
treten, und 

3. im Fall der Beendigung der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäftigung, das vor der 
Beendigung der Elternzeit während der Elternzeit erzielt wurde, soweit das 
durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne die Berücksichtigung der Zeiten, in 
denen dieses Arbeitsentgelt erzielt wurde, höher ist. 

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts entsprechend den 
Absätzen 1 und 2 nicht möglich, ist das durchschnittliche kalendertägliche Ar-
beitsentgelt einer vergleichbar beschäftigten Person zugrunde zu legen. 

(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Arbeitsentgelthöhe ist die geänderte 
Arbeitsentgelthöhe bei der Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für 
die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 zugrunde zu legen, und zwar 

1. für den gesamten Berechnungszeitraum, wenn die Änderung während des 
Berechnungszeitraums wirksam wird, 

2. ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeitsentgelthöhe, wenn die Änderung 
der Arbeitsentgelthöhe nach dem Berechnungszeitraum wirksam wird. 
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§ 22 Leistungen während der Elternzeit 

Während der Elternzeit sind Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 18 und 20 
aus dem wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis ausgeschlossen. Übt 
die Frau während der Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, ist für die Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsentgelts nur das Arbeitsentgelt aus dieser Teilzeitarbeit 
zugrunde zu legen. 

§ 23 Entgelt bei Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen 

(1) Durch die Gewährung der Freistellung nach § 7 darf bei der schwangeren 
oder stillenden Frau kein Entgeltausfall eintreten. Freistellungszeiten sind weder 
vor- noch nachzuarbeiten. Sie werden nicht auf Ruhepausen angerechnet, die im 
Arbeitszeitgesetz oder in anderen Vorschriften festgelegt sind. 

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat einer in Heimarbeit beschäftigten 
Frau und der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt zu zahlen, das nach 
der Höhe des durchschnittlichen Stundenentgelts für jeden Werktag zu berech-
nen ist. Ist eine Frau für mehrere Auftraggeber oder Zwischenmeister tätig, haben 
diese das Entgelt für die Stillzeit zu gleichen Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt 
finden die Vorschriften der §§ 23 bis 25 des Heimarbeitsgesetzes über den Ent-
geltschutz Anwendung. 

§ 24 Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei Beschäftigungsverboten 

Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub gelten die 
Ausfallzeiten wegen eines Beschäftigungsverbots als Beschäftigungszeiten. Hat 
eine Frau ihren Urlaub vor Beginn eines Beschäftigungsverbots nicht oder nicht 
vollständig erhalten, kann sie nach dem Ende des Beschäftigungsverbots den 
Resturlaub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen. 

§ 25 Beschäftigung nach dem Ende des Beschäftigungsverbots 

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots im Sinne von § 2 Absatz 3 hat eine 
Frau das Recht, entsprechend den vertraglich vereinbarten Bedingungen be-
schäftigt zu werden. 

Abschnitt 5 
Durchführung des Gesetzes 

§ 26 Aushang des Gesetzes 

(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei Frauen 
beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses Gesetzes an geeig-
neter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. Dies gilt nicht, wenn er 
das Gesetz für die Personen, die bei ihm beschäftigt sind, in einem elektroni-
schen Verzeichnis jederzeit zugänglich gemacht hat. 

(2) Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau oder eine ihr Gleichgestellte muss 
der Auftraggeber oder Zwischenmeister in den Räumen der Ausgabe oder Ab-
nahme von Heimarbeit eine Kopie dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur 
Einsicht auslegen oder aushängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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§ 27 Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers, 

Offenbarungsverbot der mit der Überwachung beauftragten Personen 

(1) Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen, 

1. wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat, 

a) dass sie schwanger ist oder 

b) dass sie stillt, es sei denn, er hat die Aufsichtsbehörde bereits über die 
Schwangerschaft dieser Frau benachrichtigt, oder 

2. wenn er beabsichtigt, eine schwangere oder stillende Frau zu beschäftigen 

a) bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3, 

b) an Sonn- und Feiertagen nach den Vorgaben des § 6 Absatz 1 Satz 2 und 
3 oder Absatz 2 Satz 2 und 3 oder 

c) mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11 Absatz 6 Nummer 3 oder § 12 
Absatz 5 Nummer 3. 

Er darf diese Informationen nicht unbefugt an Dritte weitergeben. 

(2) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Angaben zu 
machen, die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erforderlich sind. Er hat 
die Angaben wahrheitsgemäß, vollständig und rechtzeitig zu machen. 

(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Unterlagen zur 
Einsicht vorzulegen oder einzusenden, aus denen Folgendes ersichtlich ist: 

1. die Namen der schwangeren oder stillenden Frauen, die bei ihm beschäftigt 
sind, 

2. die Art und der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung, 

3. die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind, 

4. die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 und 

5. alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen Angaben. 

(4) Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen oder die 
Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwortung oder Vorlage sie 
selbst oder einen ihrer in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Die auskunftspflichtige Person ist darauf 
hinzuweisen. 

(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens bis 
zum Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

(6) Die mit der Überwachung beauftragten Personen der Aufsichtsbehörde dür-
fen die ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelangten Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfol-
gung von Rechtsverstößen oder zur Erfüllung von gesetzlich geregelten Aufga-
ben zum Schutz der Umwelt den dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit 
es sich bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um Informationen über die Um-
welt im Sinne des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis 
zu ihrer Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz. 
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§ 28 Behördliches Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung 

zwischen 20 Uhr und 22 Uhr 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf Antrag 
des Arbeitgebers genehmigen, dass eine schwangere oder stillende Frau 
zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt wird, wenn 

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

2. nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung der Frau bis 22 Uhr 
spricht und 

3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 
oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. 

Dem Antrag ist die Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 14 Absatz 1 beizufügen. Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklä-
rung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

(2) Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht ablehnt oder die 
Beschäftigung zwischen 20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufig untersagt, darf der 
Arbeitgeber die Frau unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 beschäftigen. 
Die Aufsichtsbehörde hat dem Arbeitgeber nach Eingang des Antrags unver-
züglich eine Mitteilung zu machen, wenn die für den Antrag nach Absatz 1 er-
forderlichen Unterlagen unvollständig sind. Die Aufsichtsbehörde kann die Be-
schäftigung vorläufig untersagen, soweit dies erforderlich ist, um den Schutz der 
Gesundheit der Frau oder ihres Kindes sicherzustellen. 

(3) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Eingang des vollständigen Antrags ab, gilt die Genehmigung als erteilt. Auf 
Verlangen ist dem Arbeitgeber der Eintritt der Genehmigungsfiktion (§ 42a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu bescheinigen. 

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

§ 29 Zuständigkeit und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, Jahresbericht 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden). 

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse wie die nach § 22 Ab-
satz 2 und 3 des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwachung beauftragten Per-
sonen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen die erforderlichen Maßnahmen an-
ordnen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pflichten zu treffen hat, die 
sich aus Abschnitt 2 dieses Gesetzes und aus den aufgrund des § 31 Nummer 1 
bis 5 erlassenen Rechtsverordnungen ergeben. Insbesondere kann die Aufsichts-
behörde: 

1. in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot der Mehr-
arbeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie vom Verbot der Nachtarbeit 
auch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 bewilligen, wenn 

a) sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

b) nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht und 
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c) in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 insbesondere 
eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind 
durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist, 

2. verbieten, dass ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau 

a) nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt oder 

b) nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 an Sonn- und 
Feiertagen beschäftigt, 

3. Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen nach § 7 Absatz 2 und zur Bereithal-
tung von Räumlichkeiten, die zum Stillen geeignet sind, anordnen, 

4. Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge nach § 8 anordnen, 

5. Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und nach § 13 anordnen, 

6. Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
nach § 10 anordnen, 

7. bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach § 11 oder nach § 12 
verbieten, 

8. Ausnahmen von den Vorschriften des § 11 Absatz 6 Nummer 1 und 2 und 
des § 12 Absatz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn die Art der Arbeit und 
das Arbeitstempo keine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere 
oder stillende Frau oder für ihr Kind darstellen, und 

9. Einzelheiten zu Art und Umfang der Dokumentation und Information nach 
§ 14 anordnen. 

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
Buchstabe a jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner Pflichten 
nach diesem Gesetz sowie die bei ihm beschäftigten Personen zu ihren Rechten 
und Pflichten nach diesem Gesetz; dies gilt nicht für die Rechte und Pflichten 
nach den §§ 18 bis 22. 

(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums der Verteidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1 durch das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle in eigener Zuständigkeit 
durchgeführt. 

(6) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungs-
tätigkeit der ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. 
Der Jahresbericht umfasst auch Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspflich-
ten aus internationalen Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen 
Union, soweit sie den Mutterschutz betreffen. 

§ 30 Ausschuss für Mutterschutz 

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ein 
Ausschuss für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete Personen vonseiten der 
öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der Ausbildungsstellen, der Gewerkschaf-
ten, der Studierendenvertretungen und der Landesbehörden sowie weitere geeig-
nete Personen, insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem 
Ausschuss sollen nicht mehr als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist 
ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für 
Mutterschutz ist ehrenamtlich. 
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(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundes-
ministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung die Mitglieder des Ausschusses für Mutterschutz und die stellvertretenden 
Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die 
Wahl der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zustimmung erfolgt im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundes-
ministerium für Gesundheit. 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mutterschutz gehört es, 

1. Art, Ausmaß und Dauer der möglichen unverantwortbaren Gefährdungen 
einer schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu ermitteln und zu begründen, 

2. sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Regeln 
zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes aufzu-
stellen und 

3. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in allen 
mutterschutzbezogenen Fragen zu beraten. 

Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüssen nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 
des Arbeitsschutzgesetzes zusammen. 

(4) Nach Prüfung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, durch das 
Bundesministerium für Gesundheit und durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung kann das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Einvernehmen mit den anderen in diesem Absatz genannten Bun-
desministerien die vom Ausschuss für Mutterschutz nach Absatz 3 aufgestellten 
Regeln und Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichen. 

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können zu den 
Sitzungen des Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen oder Vertreter ent-
senden. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das Wort zu erteilen. 

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mutterschutz werden vom Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt. 

§ 31 Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Folgendes zu regeln: 

1. nähere Bestimmungen zum Begriff der unverantwortbaren Gefährdung nach 
§ 9 Absatz 2 Satz 2 und 3, 

2. nähere Bestimmungen zur Durchführung der erforderlichen Schutzmaß-
nahmen nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13, 

3. nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 10, 

4. Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen im 
Sinne von § 11 oder § 12 oder von anderen nach diesem Gesetz unzu-
lässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen, 
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5. nähere Bestimmungen zur Dokumentation und Information nach § 14, 

6. nähere Bestimmungen zur Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts 
im Sinne der §§ 18 bis 22 und 

7. nähere Bestimmungen zum erforderlichen Inhalt der Benachrichtigung, ihrer 
Form, der Art und Weise der Übermittlung sowie die Empfänger der vom 
Arbeitgeber nach § 27 zu meldenden Informationen. 

Abschnitt 6 
Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften 

§ 32 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, entgegen 
§ 3 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, entgegen 
§ 3 Absatz 3 Satz 1, § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 oder § 5 Absatz 1 Satz 1, 
§ 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 oder § 16 eine Frau beschäf-
tigt, 

2. entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
gewährt, 

3. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Frau tätig 
werden lässt, 

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen 
§ 7 Absatz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt, 

5. entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimarbeit ausgibt, 

6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 3, eine Gefährdung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig beurteilt oder eine Ermittlung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig durchführt, 

7. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 3, eine Schutzmaßnahme nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig festlegt, 

8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort bezeichnete 
Tätigkeit ausüben lässt, 

9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstellt, 

10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 5, eine Information nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig gibt, 

11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig benachrichtigt, 

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt, 

13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, 

14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsendet, 
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15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht mindestens zwei 
Jahre aufbewahrt, 

16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt 
oder 

17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollziehbaren 
Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5, 
8, 16 und 17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fäl-
len mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 33 Strafvorschriften 

Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung begeht und dadurch die Gesundheit der Frau oder ihres Kindes 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 

§ 34 Evaluationsbericht 

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Januar 2021 einen 
Evaluationsbericht über die Auswirkungen des Gesetzes vor. Schwerpunkte des 
Berichts sollen die Handhabbarkeit der gesetzlichen Regelung in der betrieb-
lichen und behördlichen Praxis, die Wirksamkeit und die Auswirkungen des Ge-
setzes im Hinblick auf seinen Anwendungsbereich, die Auswirkungen der Rege-
lungen zum Verbot der Mehr- und Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und 
Feiertagsarbeit und die Arbeit des Ausschusses für Mutterschutz sein. Der 
Bericht darf keine personenbezogenen Daten enthalten. 
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Jugendarbeitsschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG) 

in der Fassung vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 
18 Jahre alt sind, 

1. in der Berufsausbildung, 

2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter, 

3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern 
oder Heimarbeitern ähnlich sind, 

4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht 

1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich 

a) aus Gefälligkeit, 

b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften, 

c) in Einrichtungen der Jugendhilfe, 

d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter 

erbracht werden, 

2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familien-
haushalt. 

§ 2 Kind, Jugendlicher 

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. 

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre 
alt ist. 

(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für Kinder 
geltenden Vorschriften Anwendung. 

§ 3 Arbeitgeber 

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Jugendlichen 
gemäß § 1 beschäftigt. 

§ 4 Arbeitszeit 

(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen 
Beschäftigung ohne die Ruhepausen (§ 11). 

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen 
(§ 11). 

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird gerechnet 
vom Betreten des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum Verlassen des Förder-
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korbs bei der Ausfahrt oder vom Eintritt des einzelnen Beschäftigten in das 
Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt. 

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von 
Montag bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die an 
einem Werktag infolge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die 
wöchentliche Arbeitszeit angerechnet. 

(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern beschäftigt, 
so werden die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammenge-
rechnet. 

Zweiter Abschnitt 
Beschäftigung von Kindern 

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern 

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern 

1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, 

2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht, 

3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung. 

Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entsprechende 
Anwendung. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Kindern 
über 13 Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Be-
schäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Die Beschäftigung ist leicht, wenn 
sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der besonderen Bedingungen, unter 
denen sie ausgeführt wird, 

1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder, 

2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorberei-
tung oder Berufsausbildung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, 
und 

3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen, 

nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich, 
in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als drei Stunden täglich, 
nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem Schulunterricht und nicht während 
des Schulunterrichts beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 15 
bis 31 entsprechende Anwendung. 

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von 
Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier Wochen im 
Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31 entsprechende 
Anwendung. 

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen. 

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von ihm 
beschäftigten Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer Sicherheit 
und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen Maßnahmen. 
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(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß § 6 
bewilligen. 

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß 

1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich 
in der Zeit von 10 bis 23 Uhr, 

2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltun-
gen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- 
und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen 

a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit 
von 8 bis 17 Uhr, 

b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 
22 Uhr 

 gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine 
Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, 
Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmes-
sen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder 
Darbietungen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die 
Beschäftigung nur bewilligen, wenn 

1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt 
haben, 

2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte 
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken 
gegen die Beschäftigung nicht bestehen, 

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Be-
einträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen 
sind, 

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sicherge-
stellt sind, 

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von min-
destens 14 Stunden eingehalten wird, 

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, 

1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden 
darf, 

2. Dauer und Lage der Ruhepausen, 

3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte. 

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich be-
kanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids 
beschäftigen. 

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern 

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen 

1. im Berufsausbildungsverhältnis, 
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2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie 
geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden 
wöchentlich 

beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entsprechende 
Anwendung. 

Dritter Abschnitt 
Beschäftigung Jugendlicher 

Erster Titel 
Arbeitszeit und Freizeit 

§ 8 Dauer der Arbeitszeit 

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 
40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, 
damit die Beschäftigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf 
die ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die 
Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt verteilt werden, daß die 
Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht über-
schreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht über-
schreiten. 

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden 
verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche 
achteinhalb Stunden beschäftigt werden. 

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Ernte-
zeit nicht mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der 
Doppelwoche beschäftigt werden. 

§ 9 Berufsschule 

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsschul-
unterricht freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen 

1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, die 
über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind, 

2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindes-
tens je 45 Minuten, einmal in der Woche, 

3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindes-
tens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbil-
dungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich sind zulässig. 

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet 

1. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durchschnittlichen 
täglichen Arbeitszeit, 

2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit, 

3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen und der 
notwendigen Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbildungsstätte. 
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(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht eintreten. 

(4) (weggefallen) 

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen 

1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund 
öffentlich-rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Aus-
bildungsstätte durchzuführen sind, 

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar voran-
geht, 

freizustellen. 

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet 

1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme einschließlich 
der Pausen und der notwendigen Wegezeiten zwischen Teilnahmeort und 
Ausbildungsstätte, 

2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der durchschnittlichen täglichen 
Arbeitszeit. 

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten. 

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume 

(1) Jugendlichen müssen im voraus feststehende Ruhepausen von angemesse-
ner Dauer gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen 

1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs 
Stunden, 

2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. 

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. 

(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, 
frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der 
Arbeitszeit. Länger als viereinhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche 
nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugend-
lichen nur gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser 
Zeit eingestellt ist und auch sonst die notwendige Erholung nicht beeinträchtigt 
wird. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage. 

§ 12 Schichtzeit 

Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, 
im Bergbau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, 
in der Tierhaltung, auf Bau- und Montagestellen 11 Stunden nicht überschreiten. 

§ 13 Tägliche Freizeit 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf 
einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden. 

§ 14 Nachtruhe 

(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. 
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(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen 

1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, 

2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, 

3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr, 

4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr 

beschäftigt werden. 

(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden. 

(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen Ju-
gendliche auch nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, 
wenn der Berufsschulunterricht am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt. 

(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, in 
denen die übliche Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach 20 Uhr 
endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige 
Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbe-
hörde dürfen ferner in mehrschichtigen Betrieben Jugendliche über 16 Jahre ab 
5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige 
Wartezeiten vermeiden können. 

(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außerge-
wöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der warmen 
Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. Die Jugendlichen sind berechtigt, sich 
vor Beginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen Zeitabständen 
arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Die Kosten der Untersuchungen hat 
der Arbeitgeber zu tragen, sofern er diese nicht kostenlos durch einen 
Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet. 

(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und ande-
ren Aufführungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf 
Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen bis 23 Uhr gestaltend 
mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht zulässig bei Veranstaltungen, Schaustellun-
gen oder Darbietungen, bei denen die Anwesenheit Jugendlicher nach den Vor-
schriften des Jugendschutzgesetzes verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit 
dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von min-
destens 14 Stunden beschäftigt werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
auch für die Tätigkeit von Jugendlichen als Sportler im Rahmen von Sportveran-
staltungen. 

§ 15 Fünf-Tage-Woche 

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. Die bei-
den wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen. 

§ 16 Samstagsruhe 

(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur 

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 

2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in 
Bäckereien und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr, 

3. im Verkehrswesen, 
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4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 

5. im Familienhaushalt, 

6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, 

7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei 
Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger 
sowie bei Film- und Fotoaufnahmen, 

8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, 

9. beim Sport, 

10. im ärztlichen Notdienst, 

11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. 

Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben. 

(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-
Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag 
derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der 
Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugend-
lichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 

(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht 
acht Stunden beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen der tatsäch-
lichen und der nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Tag bis 
13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugendlichen nach Absatz 3 Satz 1 
freizustellen sind. 

§ 17 Sonntagsruhe 

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur 

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 

2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und 
Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müssen, 

3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft 
aufgenommen ist, 

4. im Schaustellergewerbe, 

5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen 
sowie bei Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 

6. beim Sport, 

7. im ärztlichen Notdienst, 

8. im Gaststättengewerbe. 

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 
beschäftigungsfrei bleiben. 

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche 
(§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag dersel-
ben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche 
kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an 
diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 
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§ 18 Feiertagsruhe 

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen 
dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in 
den Fällen des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am 
ersten Osterfeiertag und am 1. Mai. 

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einem Werk-
tag fällt, ist der Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag der-
selben oder der folgenden Woche freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebs-
ruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn 
die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 

§ 19 Urlaub 

(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten 
Erholungsurlaub zu gewähren. 

(2) Der Urlaub beträgt jährlich 

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahrs noch nicht 16 Jahre alt ist, 

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahrs noch nicht 17 Jahre alt ist, 

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahrs noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder 
Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen. 

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben 
werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden 
Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein 
weiterer Urlaubstag zu gewähren. 

(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 
und § 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder Zwischen-
meister hat jedoch abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundesurlaubsgesetzes den 
jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungs-
urlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt der jugendlichen 
Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei 
einem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 
25 Werktagen 9,5 vom Hundert. 

§ 20 Binnenschiffahrt 

(1) In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen: 

1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre wäh-
rend der Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden, wenn ihre Ar-
beitszeit sechs Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre tägliche Freizeit kann 
abweichend von § 13 der Ausdehnung der Schichtzeit entsprechend bis auf 
10 Stunden verkürzt werden. 

2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der 
Fahrt bis 22 Uhr beschäftigt werden. 
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3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen 
Jugendliche an jedem Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 
24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember, am 1. Ja-
nuar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Beschäftigung an einem 
Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werk-
tag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu gewähren. Diese freien Tage sind den 
Jugendlichen in Verbindung mit anderen freien Tagen zu gewähren, spätes-
tens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen. 

(2) In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat der Arbeitgeber Aufzeichnungen 
nach Absatz 3 über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes Jugendlichen zu 
führen, um eine Kontrolle der Einhaltung der §§ 8 bis 21a dieses Gesetzes zu 
ermöglichen. Die Aufzeichnungen sind in geeigneten Zeitabständen, spätestens 
bis zum nächsten Monatsende, gemeinsam vom Arbeitgeber oder seinem Ver-
treter und von dem Jugendlichen zu prüfen und zu bestätigen. Im Anschluss müs-
sen die Aufzeichnungen für mindestens zwölf Monate an Bord aufbewahrt wer-
den und dem Jugendlichen ist eine Kopie der bestätigten Aufzeichnungen aus-
zuhändigen. Der Jugendliche hat die Kopien daraufhin zwölf Monate für eine 
Kontrolle bereitzuhalten. 

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müssen mindestens folgende Angaben 
enthalten: 

1. Name des Schiffes, 

2. Name des Jugendlichen, 

3. Name des verantwortlichen Schiffsführers, 

4. Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhetages, 

5. für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich um einen Arbeits- oder um einen 
Ruhetag handelt sowie 

6. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit oder der täglichen Freizeit. 

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen 

(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Beschäftigung 
Jugendlicher mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in Notfällen, 
soweit erwachsene Beschäftigte nicht zur Verfügung stehen. 

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehr-
arbeit geleistet, so ist sie durch entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit inner-
halb der folgenden drei Wochen auszugleichen. 

§ 21a Abweichende Regelungen 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs-
vereinbarung kann zugelassen werden 

1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 
die Arbeitszeit bis zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis 
zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders zu verteilen, jedoch nur unter Ein-
haltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden in einem 
Ausgleichszeitraum von zwei Monaten, 

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 
15 Minuten zu kürzen und die Lage der Pausen anders zu bestimmen, 



  

 72 

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter 
Tage bis zu einer Stunde täglich zu verlängern, 

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr 
oder an jedem Samstag zu beschäftigen, wenn statt dessen der Jugendliche 
an einem anderen Werktag derselben Woche von der Beschäftigung freige-
stellt wird, 

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 
Jugendliche bei einer Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- 
oder Feiertag unter vier Stunden an einem anderen Arbeitstag derselben 
oder der folgenden Woche vor oder nachmittags von der Beschäftigung frei-
zustellen, 

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schau-
stellergewerbe sowie in der Landwirtschaft während der Saison oder der 
Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu beschäftigen. 

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die abwei-
chende tarifvertragliche Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeit-
gebers durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, 
durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Jugendlichen 
übernommen werden. 

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die 
in Absatz 1 genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

§ 21b Ermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der Berufsaus-
bildung oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen von den Vor-
schriften 

1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie 
des § 18 Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1, 

2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie 

3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im 
Jahr 

zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperlichen 
oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist. 

Zweiter Titel 
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 

§ 22 Gefährliche Arbeiten 

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 

1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit über-
steigen, 

2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind, 

3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen 
ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewußtseins oder 
mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können, 
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4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder 
Kälte oder starke Nässe gefährdet wird, 

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütte-
rungen oder Strahlen ausgesetzt sind, 

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im 
Sinne der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind, 

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Ar-
beitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt sind. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit 

1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist, 

2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und 

3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unterschritten 
wird. 

Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Biostoffverordnung sowie auf 
nicht gezielte Tätigkeiten, die nach der Biostoffverordnung der Schutzstufe 3 oder 
4 zuzuordnen sind. 

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Betriebsarzt 
oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muß ihre betriebsärztliche 
oder sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt sein. 

§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten 

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 

1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes 
Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbeiten 
nach Nummer 1 beschäftigt werden, 

3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vorgeschrie-
ben, vorgegeben oder auf andere Weise erzwungen wird. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, 

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist oder 

2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abgeschlossen 
haben 

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 

§ 24 Arbeiten unter Tage 

(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre, 

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, 

2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage abge-
schlossen haben oder 

3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbildungsmaß-
nahme für Bergjungarbeiter teilnehmen oder teilgenommen haben 

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 
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§ 25 Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen 

(1) Personen, die 

1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren, 

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als 
Arbeitgeber, Ausbildender oder Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil 
von Kindern oder Jugendlichen begangen haben, zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als drei Monaten, 

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184l, 225, 232 bis 233a 
des Strafgesetzbuches, 

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, 

5. wegen einer Straftat nach dem Konsumcannabisgesetz oder nach dem 
Medizinal-Cannabisgesetz oder 

6. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz wenigstens zweimal 

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie 
im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, 
nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung 
oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden. Eine Verurteilung bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. 
Die Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt 
worden ist, wird nicht eingerechnet. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die wegen 
einer Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geld-
buße rechtskräftig festgesetzt worden ist. Eine Geldbuße bleibt außer Betracht, 
wenn seit dem Tag ihrer rechtskräftigen Festsetzung fünf Jahre verstrichen sind. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch die 
Personensorgeberechtigten. 

§ 26 Ermächtigungen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der Jugend-
lichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer 
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, geeigneten 
und leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbeiten nach § 22 
Abs. 1 und den §§ 23 und 24 näher bestimmen, 

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung 
Jugendlicher in bestimmten Betriebsarten oder mit bestimmten Arbeiten ver-
bieten oder beschränken, wenn sie bei diesen Arbeiten infolge ihres Ent-
wicklungsstands in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind oder wenn 
das Verbot oder die Beschränkung der Beschäftigung infolge der technischen 
Entwicklung oder neuer arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer 
Erkenntnisse notwendig ist. 

§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit unter die 
Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 bis 24 oder einer 
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Rechtsverordnung nach § 26 fällt. Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung 
Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die Beschäftigungsverbote und -be-
schränkungen der §§ 22 bis 24 und einer Rechtsverordnung nach § 26 hinaus 
verbieten oder beschränken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder für die körperliche oder seelisch-geistige Entwicklung der 
Jugendlichen verbunden sind. 

(2) Die zuständige Behörde kann 

1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten der von 
ihnen beschäftigten, beaufsichtigten, angewiesenen oder auszubildenden 
Kinder und Jugendlichen obliegen, wiederholt oder gröblich verletzt haben, 

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung 
zur Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern 
und Jugendlichen ungeeignet erscheinen lassen, 

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im Rahmen eines 
Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen oder aus-
zubilden. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 für Jugendliche über 16 Jahre bewilligen, 

1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der 
Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung des 
Jugendlichen nicht befürchten lassen und 

2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheini-
gung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäf-
tigung nicht bestehen. 

Dritter Titel 
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers 

§ 28 Menschengerechte Gestaltung der Arbeit 

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Arbeits-
stätte einschließlich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der Rege-
lung der Beschäftigung die Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, die zum 
Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur 
Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen 
Entwicklung der Jugendlichen erforderlich sind. Hierbei sind das mangelnde 
Sicherheitsbewußtsein, die mangelnde Erfahrung und der Entwicklungsstand der 
Jugendlichen zu berücksichtigen und die allgemein anerkannten sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie die sonstigen gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Vorkehrungen und 
Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus Absatz 1 ergebenden 
Pflichten zu treffen hat. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkehrungen 
und Maßnahmen zur Durchführung des Absatzes 1 oder einer vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales gemäß Absatz 2 erlassenen Verordnung zu 
treffen sind. 
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§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Änderung der 
Arbeitsbedingungen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen 
Gefährdungen Jugendlicher zu beurteilen. Im übrigen gelten die Vorschriften des 
Arbeitsschutzgesetzes. 

§ 29 Unterweisung über Gefahren 

(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und bei 
wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die 
Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. 
Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder 
gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen in Berührung kommen, über die besonderen Gefahren dieser 
Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unter-
weisen. 

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber 
halbjährlich, zu wiederholen. 

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit an der Planung, Durchführung und Überwachung der für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz bei der Beschäftigung Jugendlicher geltenden Vor-
schriften. 

§ 30 Häusliche Gemeinschaft 

(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemeinschaft auf-
genommen, so muß er 

1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß sie so be-
schaffen, ausgestattet und belegt ist und so benutzt wird, daß die Gesundheit 
des Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird, und 

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der Beschäfti-
gung hinaus, die erforderliche Pflege und ärztliche Behandlung zuteil werden 
lassen, soweit diese nicht von einem Sozialversicherungsträger geleistet 
wird. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforderungen 
die Unterkunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Erkrankungen (Abs. 1 Nr. 2) 
genügen müssen. 

§ 31 Züchtigungsverbot, Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im 
Sinne des § 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht körperlich 
züchtigen. 

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor körperlicher Züchtigung und Miss-
handlung und vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäftigte und 
durch Mitglieder seines Haushalts an der Arbeitsstätte und in seinem Haus 
schützen. Soweit deren Abgabe nach § 9 Absatz 1 oder § 10 Absatz 1 und 4 des 
Jugendschutzgesetzes verboten ist, darf der Arbeitgeber Jugendlichen keine 
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alkoholischen Getränke, Tabakwaren oder anderen dort genannten Erzeugnisse 
geben. 

Vierter Titel 
Gesundheitliche Betreuung 

§ 32 Erstuntersuchung 

(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, 
wenn 

1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden 
ist (Erstuntersuchung) und 

2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als zwei 
Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesund-
heitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind. 

§ 33 Erste Nachuntersuchung 

(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeitgeber 
die Bescheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, daß der Jugendliche 
nachuntersucht worden ist (erste Nachuntersuchung). Die Nachuntersuchung 
darf nicht länger als drei Monate zurückliegen. Der Arbeitgeber soll den Jugend-
lichen neun Monate nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nachdrücklich auf 
den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die ärztliche Bescheinigung nach 
Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis 
dahin durchführen zu lassen. 

(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jahres vor, 
hat ihn der Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf das Beschäfti-
gungsverbot nach Absatz 3 schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheinigung vor-
zulegen. Je eine Durchschrift des Aufforderungsschreibens hat der Arbeitgeber 
dem Personensorgeberechtigten und dem Betriebs- oder Personalrat zuzu-
senden. 

(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten 
Beschäftigung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht 
vorgelegt hat. 

§ 34 Weitere Nachuntersuchungen 

Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung kann sich 
der Jugendliche erneut nachuntersuchen lassen (weitere Nachuntersuchungen). 
Der Arbeitgeber soll ihn auf diese Möglichkeit rechtzeitig hinweisen und darauf 
hinwirken, daß der Jugendliche ihm die Bescheinigung über die weitere Nach-
untersuchung vorlegt. 

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung 

(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, wenn eine 
Untersuchung ergibt, daß 

1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Entwicklungsstand 
zurückgeblieben ist, 

2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind, 
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3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Entwicklung 
des Jugendlichen noch nicht zu übersehen sind. 

(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung einer 
außerordentlichen Nachuntersuchung nicht berührt. 

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers 

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeitgeber erst 
beschäftigen, wenn ihm die Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 
Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme der Beschäftigung ein Jahr vergangen ist, die 
Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung (§ 33) vorliegen. 

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und Ent-
wicklungsstand und die körperliche Beschaffenheit, die Nachuntersuchungen 
außerdem auf die Auswirkungen der Beschäftigung auf Gesundheit und Ent-
wicklung des Jugendlichen zu erstrecken. 

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Ju-
gendlichen auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen, 

1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die Ausfüh-
rung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung während bestimmter 
Zeiten gefährdet wird, 

2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen einschließlich 
Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus erforderlich sind, 

3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist. 

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten: 

1. den Untersuchungsbefund, 

2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung 
des Jugendlichen für gefährdet hält, 

3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich 
Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus, 

4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 

§ 38 Ergänzungsuntersuchung 

Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendlichen nur 
beurteilen, wenn das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung durch einen ande-
ren Arzt oder einen Zahnarzt vorliegt, so hat er die Ergänzungsuntersuchung zu 
veranlassen und ihre Notwendigkeit schriftlich zu begründen. 

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung 

(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen: 

1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung, 

2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung 
des Jugendlichen für gefährdet hält, 

3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich 
Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus, 

4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 
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(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darüber 
auszustellen, daß die Untersuchung stattgefunden hat und darin die Arbeiten zu 
vermerken, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des 
Jugendlichen für gefährdet hält. 

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk 

(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über 
Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des 
Jugendlichen für gefährdet hält, so darf der Jugendliche mit solchen Arbeiten 
nicht beschäftigt werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit den in 
der Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im Einverneh-
men mit einem Arzt zulassen und die Zulassung mit Auflagen verbinden. 

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen 

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendigung der 
Beschäftigung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs des 
Jugendlichen aufzubewahren und der Aufsichtsbehörde sowie der Berufsgenos-
senschaft auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden. 

(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so hat ihm 
der Arbeitgeber die Bescheinigungen auszuhändigen. 

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen Arbeiten 
Gefahren für seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem Personensorgebe-
rechtigten und dem Arbeitgeber mitzuteilen und den Jugendlichen aufzufordern, 
sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt untersuchen zu lassen. 

§ 43 Freistellung für Untersuchungen 

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztlichen Unter-
suchungen nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgeltausfall darf hierdurch 
nicht eintreten. 

§ 44 Kosten der Untersuchungen 

Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land. 

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen haben, 
müssen, wenn der Personensorgeberechtigte und der Jugendliche damit einver-
standen sind, 

1. dem staatlichen Gewerbearzt, 

2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachuntersucht, 

auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur Einsicht 
aushändigen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des Gesund-
heitsamts einem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt untersucht, 
Einsicht in andere in seiner Dienststelle vorhandene Unterlagen über Gesundheit 
und Entwicklung des Jugendlichen gewähren. 
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§ 46 Ermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck einer 
gleichmäßigen und wirksamen gesundheitlichen Betreuung durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Durchführung der 
ärztlichen Untersuchungen und über die für die Aufzeichnungen der Unter-
suchungsbefunde, die Bescheinigungen und Mitteilungen zu verwendenden Vor-
drucke erlassen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung 

1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen Zeit-
raums aus verschiedenen Anlässen bestimmen, daß die Untersuchungen 
nach den §§ 32 bis 34 zusammen mit Untersuchungen nach anderen Vor-
schriften durchzuführen sind, und hierbei von der Frist des § 32 Abs. 1 Nr. 1 
bis zu drei Monaten abweichen, 

2. zur Vereinfachung der Abrechnung 

a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen 
der geltenden Gebührenordnungen festsetzen, 

b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen meh-
rerer Untersuchungen nach Nummer 1 erlassen. 

Vierter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes 

Erster Titel 
Aushänge und Verzeichnisse 

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, haben 
einen Abdruck dieses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, haben 
einen Aushang über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und 
der Pausen der Jugendlichen an geeigneter Stelle im Betrieb anzubringen. 

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen 

Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendlichen unter 
Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums und der Wohnan-
schrift zu führen, in denen das Datum des Beginns der Beschäftigung bei ihnen, 
bei einer Beschäftigung unter Tage auch das Datum des Beginns dieser 
Beschäftigung, enthalten ist. 

§ 50 Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 

1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß 
und vollständig zu machen, 

2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, Beschäfti-
gungsart und -zeiten der Jugendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen 
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ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, die sich auf die nach Num-
mer 1 zu machenden Angaben beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder einzu-
senden. 

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von zwei 
Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Zweiter Titel 
Aufsicht 

§ 51 Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte und Berichtspflicht 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde (Aufsichtsbehörde). Die Landesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung die Aufsicht über die Ausführung dieser Vorschriften in Familienhaus-
halten auf gelegentliche Prüfungen beschränken. 

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten 
während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; 
außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befin-
den, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das 
Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. 

(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach § 139b 
Abs. 3 der Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß Absatz 1 zu 
berichten. 

§ 52 (weggefallen) 

§ 53 Mitteilung über Verstöße 

Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen der nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
zuständigen Stelle mit. Die zuständige Agentur für Arbeit erhält eine Durchschrift 
dieser Mitteilung. 

§ 54 Ausnahmebewilligungen 

(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu 
befristen. Die Ausnahmebewilligungen können 

1. mit einer Bedingung erlassen werden, 

2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, 
Änderung oder Ergänzung einer Auflage verbunden werden und 

3. jederzeit widerrufen werden. 

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder 
einzelne Teile des Betriebs bewilligt werden. 
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(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt 
worden, so hat der Arbeitgeber hierüber an geeigneter Stelle im Betrieb einen 
Aushang anzubringen. 

Dritter Titel 
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz 

§ 55 Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz 

(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde kann 
ein Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet werden. 

(2) Dem Landesausschuß gehören als Mitglieder an: 

1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

2. ein Vertreter des Landesjugendrings, 

3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein Vertreter 
des Landesjugendamts, der für das Gesundheitswesen zuständigen obersten 
Landesbehörde und der für die berufsbildenden Schulen zuständigen obers-
ten Landesbehörde und 

4. ein Arzt. 

(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der Landesregie-
rung bestimmten obersten Landesbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf Landesebene bestehenden Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer, 
die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten 
Stellen. 

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuß ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 
Entgeltausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe nach Landes-
recht oder von der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbe-
hörde festgesetzt wird. 

(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten Stellen 
aus wichtigem Grund abberufen werden. 

(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für die Stell-
vertreter entsprechend. 

(7) Der Landesausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mit-
gliedergruppe angehören. 

(8) Der Landesausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsord-
nung kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, daß 
ihnen ausnahmsweise nicht nur Mitglieder des Landesausschusses angehören. 
Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse hinsichtlich der Entschädigung ent-
sprechend. An den Sitzungen des Landesausschusses und der Unterausschüsse 
können Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen. 
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§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der 

Aufsichtsbehörde 

(1) Bei der Aufsichtsbehörde kann ein Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebil-
det werden. In Städten, in denen mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz haben, 
kann ein gemeinsamer Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet werden. In 
Ländern, in denen nicht mehr als zwei Aufsichtsbehörden eingerichtet sind, kann 
der Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz die Aufgaben dieses Ausschusses 
übernehmen. 

(2) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an: 

1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Jugendrings, 

3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts, 

4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule. 

(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der Auf-
sichtsbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vor-
schlag der im Aufsichtsbezirk bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, der Lehrer auf Vorschlag der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der 
in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, daß die Entschädigung von der Aufsichtsbehörde mit Genehmi-
gung der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde festge-
setzt wird. 

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse 

(1) Der Landesausschuß berät die oberste Landesbehörde in allen allgemeinen 
Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht Vorschläge für die 
Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeits-
schutzes auf. 

(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuß in Angelegen-
heiten von besonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlaß von Rechtsvorschrif-
ten zur Durchführung dieses Gesetzes. 

(3) Der Landesausschuß hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem 
Bericht der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu berichten. 

(4) Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde berät diese 
in allen allgemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht dem 
Landesausschuß Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über 
Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf. 

Fünfter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen 
Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, beschäftigt, 
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2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 2 
Abs. 3, ein Kind über 13 Jahre oder einen Jugendlichen, der der Vollzeit-
schulpflicht unterliegt, in anderer als der zugelassenen Weise beschäftigt, 

3. (weggefallen) 

4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 26 Nr. 1, ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegt, in 
anderer als der zugelassenen Weise beschäftigt, 

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit 
hinaus beschäftigt, 

6. entgegen § 9 Absatz 1 einen Jugendlichen beschäftigt oder nicht freistellt, 

7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an Prüfungen 
oder Ausbildungsmaßnahmen oder an dem Arbeitstag, der der schriftlichen 
Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht, nicht freistellt, 

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschrie-
benen Mindestdauer oder nicht in der vorgeschriebenen zeitlichen Lage 
gewährt, 

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit hinaus 
beschäftigt, 

10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt, 

11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 6 bis 
20 Uhr oder entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der Mindestfreizeit 
beschäftigt, 

12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der Woche 
beschäftigt, 

13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt oder 
entgegen § 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt, 

14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt oder 
entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen 
nicht freistellt, 

15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember nach 
14 Uhr oder an gesetzlichen Feiertagen beschäftigt oder entgegen § 18 
Abs. 3 nicht freistellt, 

16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, oder 
entgegen § 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder nicht mit 
der vorgeschriebenen Dauer gewährt, 

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der 
Arbeitszeit nicht ausgleicht, 

18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit den dort genannten Arbeiten beschäftigt, 

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeits-
gruppe mit Erwachsenen, deren Entgelt vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, 
oder mit tempoabhängigen Arbeiten beschäftigt, 

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage beschäftigt, 

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen ein dort genanntes Ge-
tränk, Tabakwaren oder ein dort genanntes Erzeugnis gibt, 
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22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über 
die Erstuntersuchung beschäftigt, 

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über 
die erste Nachuntersuchung weiterbeschäftigt, 

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen ärztlichen 
Bescheinigungen beschäftigt, 

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt, durch 
deren Ausführung der Arzt nach der von ihm erteilten Bescheinigung die 
Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, 

26. einer Rechtsverordnung nach 

a) § 26 Nr. 2 oder 

b) § 28 Abs. 2 

 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, 

27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27 
Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, § 14 
Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, 
zuwiderhandelt, 

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehörde auf Grund 
einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf die 
Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt, beaufsichtigt, 
anweist oder ausbildet, obwohl ihm dies verboten ist, oder einen anderen, dem 
dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung eines 
Jugendlichen beauftragt. 

(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von 
Kindern (§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen 
(§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für 
die Beschäftigung von Kindern, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, 
nach § 7. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro 
geahndet werden. 

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht und 
dadurch ein Kind, einen Jugendlichen oder im Fall des Absatzes 1 Nr. 6 eine 
Person, die noch nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder Arbeitskraft ge-
fährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung 
beharrlich wiederholt. 

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu ein-
hundertachtzig Tagessätzen bestraft. 
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§ 59 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungsbescheids 
beschäftigt, 

2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet, 

2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht richtig 
führt, 

2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindes-
tens zwölf Monate aufbewahrt, 

3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig unterweist, 

4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht rechtzeitig 
zur Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auffordert, 

5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsen-
det oder aushändigt, 

6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Untersuchungen nicht 
freistellt, 

7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die Anschrift der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde nicht auslegt oder aushängt, 

8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise aushängt, 

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise führt, 

10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
macht oder Verzeichnisse oder Unterlagen nicht vorlegt oder einsendet oder 
entgegen § 50 Abs. 2 Verzeichnisse oder Unterlagen nicht oder nicht vor-
schriftsmäßig aufbewahrt, 

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der Arbeits-
stätten nicht gestattet, 

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 
und 3) nach § 5 Abs. 2 Satz 1. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

§ 60 Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung des Bun-
desrates allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach §§ 58 und 59 durch die Verwaltungsbehörde (§ 35 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) und über die Erteilung einer Verwar-
nung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und 59 erlassen. 
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Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 61 Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen 

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder auf Kauf-
fahrteischiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses 
Gesetzes das Seearbeitsgesetz. 

§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Jugendlicher 
(§ 2 Abs. 2) im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung ent-
sprechend, soweit es sich nicht nur um gelegentliche, geringfügige Hilfeleistun-
gen handelt und soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung finden § 19, 
§§ 47 bis 50 keine Anwendung. 

(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Vollzug einer gericht-
lich angeordneten Freiheitsentziehung nicht für die Beschäftigung jugendlicher 
Anstaltsinsassen mit der Zubereitung und Ausgabe der Anstaltsverpflegung. 

(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsin-
sassen in landwirtschaftlichen Betrieben der Vollzugsanstalten mit Arbeiten, die 
auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müssen. 

§§ 63 bis 70 (hier nicht abgedruckt) 

§ 71 (weggefallen) 

§ 72 Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft: (hier nicht abgedruckt) 

(3) Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des § 53 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes vom 9. August 1960, des § 20 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes vom 
30. April 1938 und des § 120e der Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften 
bleiben unberührt. Sie können, soweit sie den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
betreffen, durch Rechtsverordnungen auf Grund des § 26 oder des § 46 geändert 
oder aufgehoben werden. 

(4) Vorschriften in Rechtsverordnungen, die durch § 69 dieses Gesetzes geän-
dert werden, können vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen 
der bestehenden Ermächtigungen geändert oder aufgehoben werden. 

(5) Verweisungen auf Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. Au-
gust 1960 gelten als Verweisungen auf die entsprechenden Vorschriften dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. 
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Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen in 
der Eisen- und Stahlindustrie 

(SonntRStIndAusnV) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 1968 (BGBl. I S. 885), zuletzt 
geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) 

§ 1 

(1) In der Eisen- und Stahlindustrie dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feier-
tagen beschäftigt werden beim Betrieb 

1. von Hochöfen, Niederschachtöfen, Öfen nach dem Stürzelbergverfahren und 
Rennöfen während der Zeit von 0 bis 24 Uhr, 

2. von Siemens-Martin-Stahlöfen mit einem Schmelzgewicht von weniger als 
75 t und Elektro-Stahlöfen mit einem Schmelzgewicht von weniger als 10 t 
mit Ausnahme der Öfen, in denen Stahlguß erzeugt wird, sowie von Öfen 
nach dem Rotorverfahren während der Zeit bis 6 Uhr und ab 22 Uhr, 

3. von Siemens-Martin-Stahlöfen mit einem Schmelzgewicht von mindestens 
75 t und Elektro-Stahlöfen mit einem Schmelzgewicht von mindestens 10 t 
mit Ausnahme der Öfen, in denen Stahlguß erzeugt wird, während der Zeit 
von 0 bis 24 Uhr, 

4. von Thomasstahl-Konvertern während der Zeit bis 6 Uhr und ab 22 Uhr, 

5. von Oxygenstahl-Konvertern und von Walzenstraßen erster Hitze, die im 
Verbund mit diesen Konvertern betrieben werden, während der Zeit von 0 bis 
24 Uhr, 

6. von Walzenstraßen erster Hitze, die im Verbund mit den in den Nummern 2 
und 4 bezeichneten Öfen und Konvertern betrieben werden, bis 6 Uhr und ab 
22 Uhr, 

7. von Walzenstraßen erster Hitze, die überwiegend im Verbund mit den in 
Nummer 3 bezeichneten Stahlöfen betrieben werden, während der Zeit bis 
6 Uhr und ab 14 Uhr oder bis 14 Uhr und ab 22 Uhr. 

Die Regelung nach den Nummern 2 bis 7 gilt nicht für die Weihnachts-, Oster- 
und Pfingstfeiertage, den 1. Januar und den 1. Mai. 

(2) Die Beschäftigung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 ist nur mit folgenden Arbeiten 
und den jeweils zugehörigen Hilfsverrichtungen gestattet: 

1. Beistellung der Einsatzstoffe vom Betriebslager, 

2. alle anderen für das Erschmelzen des Roheisens, der Luppen oder des 
Stahls unmittelbar erforderlichen Arbeiten, 

3. Abtransport und Lagerung des Roheisens und der Schlacke, der Luppen 
oder des Stahls, 

4. Oberflächenbearbeitung und Wärmebehandlung des Stahls, soweit sie in der 
ersten Hitze vorgenommen werden müssen. 

Dies gilt nicht, sofern die Arbeiten oder Hilfsverrichtungen auf einen Werktag 
verlegt werden können. 

(3) Beim Betrieb der Walzenstraßen erster Hitze ist nur die Beschäftigung mit 
dem Antransport der Rohstahlblöcke und Brammen und mit allen anderen für das 
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Walzen der Blöcke und Brammen in erster Hitze unmittelbar erforderlichen 
Arbeiten sowie mit den jeweils zugehörigen Hilfsverrichtungen gestattet. Dies gilt 
nicht, sofern die Arbeiten oder Hilfsverrichtungen auf einen Werktag verlegt wer-
den können. 

§ 2 

Die Beschäftigung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 ist nur gestattet, wenn die in § 10 
Abs. 1 Nr. 14 des Arbeitszeitgesetzes zugelassenen Arbeiten zur Reinigung und 
Instandhaltung entweder in der Zeit von 6 bis 14 Uhr oder in der Zeit von 14 bis 
22 Uhr nicht vorgenommen werden, in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 7 während 
der Zeit, während der eine Beschäftigung nach dieser Verordnung nicht gestattet 
ist. 

§ 3 

Arbeitnehmer dürfen nach § 1 nur unter den in den §§ 4 bis 8 vorgesehenen 
Bedingungen beschäftigt werden. 

§ 4 

(1) Den Arbeitnehmern, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 beschäftigt werden, ist in 
einem im Schichtplan festzulegenden Wechsel an mindestens 13 Sonntagen im 
Jahr eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 72 Stunden zu gewähren, 
die den vollen Kalendersonntag umfassen muß. 

(2) Den Arbeitnehmern, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 2, 4, 6 und 7 beschäftigt werden, 
ist in einem im Schichtplan festzulegenden Wechsel an mindestens 26 Sonn-
tagen im Jahr eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 40 Stunden zu 
gewähren, die den vollen Kalendersonntag umfassen muß. 

(3) Den Arbeitnehmern, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 5 beschäftigt werden, ist 
an mindestens 26 Sonntagen im Jahr eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens 40 Stunden zu gewähren, die den vollen Kalendersonntag umfassen 
muß. Auf Grund eines Tarifvertrags oder, soweit eine solche Regelung nicht 
besteht, auf Grund einer Betriebsvereinbarung kann die Dauer der Ruhezeit für 
höchstens 9 Sonntage bis auf 16 Stunden verkürzt werden, wenn die Arbeitneh-
mer an diesen Sonntagen mindestens in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von der Arbeit 
freigestellt werden. Die arbeitsfreien Sonntage sind nach Maßgabe der betrieb-
lichen Verhältnisse und der Schichtpläne im voraus festzulegen. 

(4) Den Arbeitnehmern, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 beschäftigt werden, ist an 
den Weihnachtsfeiertagen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
64 Stunden, die am 24. Dezember spätestens um 14 Uhr beginnen muß, am 
1. Januar eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 40 Stunden, die am 
31. Dezember um 18 Uhr beginnen muß, an den Oster- und Pfingstfeiertagen 
eine ununterbrochene Ruhezeit von jeweils mindestens 48 Stunden und am 
1. Mai eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 40 Stunden zu gewähren. 

(5) Den Arbeitnehmern, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 beschäftigt werden, ist an den 
Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertagen eine ununterbrochene Ruhezeit von 
angemessener Dauer zu gewähren. Sie muß für mindestens die Hälfte dieser 
Arbeitnehmer mindestens 40 Stunden betragen und in der Zeit von 6 Uhr des den 
Feiertagen vorangehenden Tages bis 6 Uhr des auf die Feiertage folgenden 
Tages liegen. 



  

 90 

§ 5 

(1) Die Arbeitszeit an einem Sonn- oder Feiertag darf die Dauer von acht Stun-
den nicht überschreiten. Sie kann, soweit es bisher gestattet war, auf höchstens 
zwölf Stunden verlängert werden, wenn den Arbeitnehmern an Stelle der in § 4 
Abs. 1 und 3 Satz 2 zu gewährenden freien Sonntage in einem im Schichtplan 
festzulegenden Wechsel an mindestens 26 Sonntagen im Jahr eine ununterbro-
chene Ruhezeit von mindestens 40 Stunden gewährt wird, die den vollen Kalen-
dersonntag umfaßt; § 4 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(2) Den Arbeitnehmern ist für die Beschäftigung an einem Sonntag eine ununter-
brochene Ersatzruhezeit von mindestens 24 Stunden in derselben oder in der 
vorhergehenden Woche zu gewähren. 

§ 6 (weggefallen) 

§ 7 

(1) Wer Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 5 beschäftigt, hat ein Verzeich-
nis zu führen, in dem für jeden dieser Arbeitnehmer zu vermerken sind 

a) die nach § 4 Abs. 3 und 4 gewährten arbeitsfreien Sonn- und Feiertage sowie 
die Dauer und Lage der an diesen arbeitsfreien Tagen gewährten Ruhe-
zeiten, 

b) die nach § 5 Abs. 2 gewährten Ersatzruhezeiten und deren Dauer. 

(2) Das Verzeichnis ist der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen oder einzusenden. Es ist mindestens bis zum Ablauf von zwei 
Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. Die Landesregierungen 
können durch Rechtsverordnung eine einheitliche Form für das Verzeichnis vor-
schreiben. 

§ 8 

Wer Arbeitnehmer nach § 1 beschäftigt, hat einen Abdruck dieser Verordnung an 
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

§ 9 

Diese Verordnung gilt mit der Maßgabe, daß in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 die 
Zahl „75“ durch die Zahl „50“ ersetzt wird, auch im Land Berlin, sofern sie im Land 
Berlin in Kraft gesetzt wird. 
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Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen in 
der Papierindustrie 

(SonntRPapIndAusnV) 

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7107-5 veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) 

§ 1 

(1) In der Papierindustrie dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit 
Ausnahme der Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage und des 1. Mai beschäf-
tigt werden mit Arbeiten zur Herstellung 

1. von Zeitungsdruckpapier und Maschinenpappe auf Papiermaschinen mit 
einer Bahnlänge von mindestens 200 m, 

2. von Schreib-, Druck-, Pack- und Kraftpapier sowie Sonderpapier auf Papier-
maschinen mit einer Bahnlänge von mindestens 175 m, 

3. von Pergamentersatz, Pergamin und ähnlichen Papieren, Zellstoffkarton und 
Rohpapier für geklebten Karton sowie einseitig glattem Pack- und Kraftpapier 
auf Papiermaschinen mit einer Bahnlänge von mindestens 110 m, 

4. von Sonderpapier mit einem Flächenfertiggewicht unter 23 g/qm und tech-
nischem Zeichenpapier auf Papiermaschinen mit einer Bahnlänge von 
mindestens 75 m, 

5. von Zellstoffwatte, Toilettenpapier und Textilersatzkrepp mit einer Arbeits-
geschwindigkeit von mindestens 350 m/min auf Yankee-Maschinen, 

6. von Seidenpapier mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von mindestens 
200 m/min auf Yankee-Maschinen, 

7. von Papier auf zellstoffintegrierten Papiermaschinen (Verbundmaschinen), 
wenn das auf der Verbundmaschine hergestellte Papier zu mehr als 75 vom 
Hundert des Zellstoffeintrags aus eigenerzeugtem Zellstoff besteht. 

Als Bahnlänge gilt die Länge der Papierbahn vom Auflauf des Stoffes auf das 
Sieb bis zum Aufrollapparat, als Arbeitsgeschwindigkeit gilt die Siebgeschwindig-
keit. 

(2) Die Beschäftigung nach Absatz 1 ist nur mit folgenden Arbeiten und den 
jeweils zugehörigen Hilfsverrichtungen gestattet, sofern die Arbeiten oder Hilfs-
verrichtungen nicht auf einen Werktag verlegt werden können: 

1. Antransport der Rohmaterialien vom Betriebslager, 

2. alle anderen zur Stoffaufbereitung und Papierherstellung unmittelbar erfor-
derlichen Arbeiten, 

3. Abtransport der Rollen oder Formate zur Lagerung im Zwischenlager. 

§ 2 

(1) Die Beschäftigung nach § 1 ist an einem Sonn- oder Feiertag in einem Be-
trieb nur gestattet, wenn die in § 10 Abs. 1 Nr. 14 des Arbeitszeitgesetzes zuge-
lassenen Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung während des ganzen Sonn- 
oder Feiertags an keiner Papiermaschine des Betriebs vorgenommen werden. 
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(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn Arbeitnehmer an einem Sonn- oder 
Feiertag nach § 1 an nicht mehr als der Hälfte der Papiermaschinen des Betriebs 
beschäftigt werden und die in § 10 Abs. 1 Nr. 14 des Arbeitszeitgesetzes zuge-
lassenen Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung 

a) während des ganzen Sonn- oder Feiertags an den Papiermaschinen, die an 
diesem Sonn- oder Feiertag laufen, und 

b) nach 10 Uhr am Sonn- oder Feiertag an den Papiermaschinen, die an 
diesem Sonn- oder Feiertag nicht laufen, 

nicht vorgenommen werden. 

§ 3 

Arbeitnehmer dürfen nach § 1 nur unter den in §§ 4 bis 9 vorgesehenen Bedin-
gungen beschäftigt werden. 

§ 4 

(1) Den an Sonn- und Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmern ist an mindestens 
26 Sonntagen im Jahr eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 40 Stun-
den zu gewähren, die den vollen Kalendersonntag umfassen muß. Die arbeits-
freien Sonntage sind nach Maßgabe der betrieblichen Verhältnisse und der 
Schichtpläne im voraus festzulegen. 

(2) An den Weihnachtsfeiertagen ist den Arbeitnehmern eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens 60 Stunden, die am 24. Dezember spätestens um 
18 Uhr beginnen muß, an den Oster- und Pfingstfeiertagen eine ununterbrochene 
Ruhezeit von jeweils mindestens 48 Stunden und am 1. Mai eine ununterbro-
chene Ruhezeit von mindestens 40 Stunden zu gewähren. 

§ 5 

(1) Die Arbeitszeit an einem Sonn- oder Feiertag darf die Dauer von acht Stun-
den nicht überschreiten. 

(2) Den Arbeitnehmern ist für die Beschäftigung an einem Sonntag eine ununter-
brochene Ersatzruhezeit von mindestens 24 Stunden in derselben oder in der 
vorhergehenden Woche zu gewähren. 

§ 6 

Auf Grund eines Tarifvertrags oder, soweit eine solche Regelung nicht besteht, 
auf Grund einer Betriebsvereinbarung kann 

a) die in § 4 Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebene Dauer der Ruhezeit für höchstens 
5 Sonntage bis auf 16 Stunden verkürzt werden, wenn die Arbeitnehmer an 
diesen Sonntagen mindestens in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von der Arbeit 
freigestellt werden, oder 

b) die in § 5 Abs. 1 vorgeschriebene Dauer der Arbeitszeit an Sonntagen auf 
höchstens 12 Stunden verlängert werden. 

§ 7 (weggefallen) 

§ 8 

(1) Wer Arbeitnehmer nach § 1 beschäftigt, hat ein Verzeichnis zu führen, in 
dem für jeden dieser Arbeitnehmer zu vermerken sind 
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a) die nach §§ 4 und 6 gewährten arbeitsfreien Sonn- und Feiertage sowie die 
Dauer und Lage der an diesen arbeitsfreien Tagen gewährten Ruhezeiten, 

b) die nach § 5 Abs. 2 gewährten Ersatzruhezeiten und deren Dauer. 

(2) Das Verzeichnis ist der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen oder einzusenden. Es ist mindestens bis zum Ablauf von zwei 
Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. Die Landesregierungen 
können durch Rechtsverordnung eine einheitliche Form für das Verzeichnis vor-
schreiben. 

§ 9 

Wer Arbeitnehmer nach § 1 beschäftigt, hat einen Abdruck dieser Verordnung an 
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

§ 10 (weggefallen) 

§ 11 

(1) Diese Verordnung tritt einen Monat nach ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) (weggefallen) 

(3) (weggefallen) 
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Arbeitsschutzgesetz (Auszug) 

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftig-

ten bei der Arbeit (ArbSchG) 

in der Fassung vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch 
Artikel 32 des Gesetzes 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) 

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu 
verbessern. Es gilt in allen Tätigkeitsbereichen und findet im Rahmen der Vorga-
ben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezem-
ber 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
Anwendung. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in priva-
ten Haushalten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Beschäftigten auf See-
schiffen und in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dafür 
entsprechende Rechtsvorschriften bestehen. 

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen Rechtsvor-
schriften haben, bleiben unberührt. Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und 
Rechte der Beschäftigten. Unberührt bleiben Gesetze, die andere Personen als 
Arbeitgeber zu Maßnahmen des Arbeitsschutzes verpflichten. 

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der 
Betriebs- oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem kirch-
lichen Recht. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maß-
nahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der 
Arbeit. 

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichts-
gesetzes, ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten, 

4. Beamtinnen und Beamte, 

5. Richterinnen und Richter, 

6. Soldatinnen und Soldaten, 

7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. 

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Perso-
nen und rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2 
beschäftigen. 
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(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind Regelungen 
über Maßnahmen des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen, in Rechtsverord-
nungen und Unfallverhütungsvorschriften. 

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Bereich des öffentli-
chen Dienstes die Dienststellen. Dienststellen sind die einzelnen Behörden, Ver-
waltungsstellen und Betriebe der Verwaltungen des Bundes, der Länder, der 
Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die Gerichte des Bundes und der Länder sowie die ent-
sprechenden Einrichtungen der Streitkräfte. 

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Ge-
gebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. 

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Ar-
beitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten 

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen sowie 

2. Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen 
Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beach-
tet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen 
können. 

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den 
Beschäftigten auferlegen. 

§ 4 Allgemeine Grundsätze 

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allge-
meinen Grundsätzen auszugehen: 

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Gefährdung für das Leben sowie die 
physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die 
verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 

3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen; 

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sons-
tige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluß der Umwelt auf 
den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen; 

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen; 

6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen 
sind zu berücksichtigen; 

7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen; 
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8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind 
nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist. 

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbeson-
dere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Um-
gang damit, 

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, 

6. psychische Belastungen bei der Arbeit. 

§ 6 Dokumentation 

(1) Der Arbeitgeber muß über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefähr-
dungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefaßte An-
gaben enthalten. 

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt 
wird, daß er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder 
dienstunfähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen. 

§ 7 Übertragung von Aufgaben 

Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach 
Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beach-
tenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. 

§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind 
die Arbeitgeber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, ha-
ben die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig 
und ihre Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maßnahmen 
zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen. 
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(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, daß die 
Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsicht-
lich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in 
seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben. 

§ 9 Besondere Gefahren 

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang 
zu besonders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anwei-
sungen erhalten haben. 

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, daß alle Beschäftigten, die 
einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, mög-
lichst frühzeitig über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden 
Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die 
eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen müssen die Beschäftig-
ten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung 
selbst treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei 
sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die vorhandenen technischen Mittel zu 
berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine Nachteile 
entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete 
Maßnahmen getroffen. 

(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei 
unmittelbarer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen 
der Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch 
keine Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an, darf der 
Arbeitgeber die Beschäftigten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
auffordern, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche Pflichten der Be-
schäftigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie die §§ 7 
und 11 des Soldatengesetzes bleiben unberührt. 

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkei-
ten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten 
Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. 
Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat 
auch dafür zu sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außer-
betrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medi-
zinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet 
sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der 
Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. 
Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu 
den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der 
Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteili-
gungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten 
Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche 
Ausbildung und Ausrüstung verfügt. 
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§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der 
Pflichten aus anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den Ge-
fahren für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedi-
zinisch untersuchen zu lassen, es sei denn, auf Grund der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem 
Gesundheitsschaden zu rechnen. 

§ 12 Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu 
unterweisen. Die Unterweisung umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die 
eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausge-
richtet sind. Die Unterweisung muß bei der Einstellung, bei Veränderungen im 
Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technolo-
gie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung 
muß an die Gefährdungsentwicklung angepaßt sein und erforderlichenfalls 
regelmäßig wiederholt werden. 

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach 
Absatz 1 den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qua-
lifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen 
werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers blei-
ben unberührt. 

§ 13 Verantwortliche Personen 

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden 
Pflichten sind neben dem Arbeitgeber 

1. sein gesetzlicher Vertreter, 

2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person, 

3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesell-
schaft, 

4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes 
beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befug-
nisse, 

5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflich-
tete Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse. 

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen. 

§ 14 Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes 

(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn der Beschäfti-
gung und bei Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über Gefahren für Sicher-
heit und Gesundheit, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie 
über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhütung dieser Gefahren und die 
nach § 10 Abs. 2 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 
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(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Vertretung der Beschäf-
tigten besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten zu allen Maßnahmen zu 
hören, die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben 
können. 

§ 15 Pflichten der Beschäftigten 

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß 
der Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten 
auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren 
Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind. 

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschi-
nen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel 
sowie Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche 
Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden. 

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten 

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetz-
ten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit 
und Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unver-
züglich zu melden. 

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und 
seine Pflichten entsprechend den behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbescha-
det ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen 
auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheits-
beauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mitteilen. 

§ 17 Rechte der Beschäftigten 

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fra-
gen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für 
Beamtinnen und Beamte des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtengesetzes 
anzuwenden. Entsprechendes Landesrecht bleibt unberührt. 

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, daß 
die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht 
ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu ge-
währleisten, und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwerden von Be-
schäftigten nicht ab, können sich diese an die zuständige Behörde wenden. Hier-
durch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 
und 3 genannten Vorschriften sowie die Vorschriften des Hinweisgeberschutz-
gesetzes, der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes über den Wehrbe-
auftragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt. 
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Berufsbildungsgesetz (Auszug) 

(BBiG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) 

§ 10 Vertrag 

(1) Wer andere Personen zur Berufsausbildung einstellt (Ausbildende), hat mit 
den Auszubildenden einen Berufsausbildungsvertrag zu schließen. 

(2) Auf den Berufsausbildungsvertrag sind, soweit sich aus seinem Wesen und 
Zweck und aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die für den Arbeitsvertrag 
geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden. 

(3) Schließen die gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen mit ihrem Kind 
einen Berufsausbildungsvertrag, so sind sie von dem Verbot des § 181 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs befreit. 

(4) Ein Mangel in der Berechtigung, Auszubildende einzustellen oder auszu-
bilden, berührt die Wirksamkeit des Berufsausbildungsvertrages nicht. 

(5) Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Ausbildenden können 
mehrere natürliche oder juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zu-
sammenwirken, soweit die Verantwortlichkeit für die einzelnen Ausbildungsab-
schnitte sowie für die Ausbildungszeit insgesamt sichergestellt ist (Verbundaus-
bildung). 

§ 11 Vertragsabfassung 

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungs-
vertrages, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt 
des Vertrages gemäß Satz 2 in Textform abzufassen. In die Vertragsabfassung 
sind mindestens aufzunehmen 

1. Name und Anschrift der Ausbildenden sowie der Auszubildenden, bei 
Minderjährigen zusätzlich Name und Anschrift ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Vertreterinnen, 

2. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, ins-
besondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll, 

3. Beginn und Dauer der Berufsausbildung, 

4. die Ausbildungsstätte und Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte, 

5. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit, 

6. Dauer der Probezeit, 

7. Zahlung und Höhe der Vergütung sowie deren Zusammensetzung, sofern 
sich die Vergütung aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt, 

8. Vergütung oder Ausgleich von Überstunden, 

9. Dauer des Urlaubs, 

10. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt wer-
den kann,  

11. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzu-
wenden sind, 
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12. die Form des Ausbildungsnachweises nach § 13 Satz 2 Nummer 7. 

(2) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern 
und Vertreterinnen die Vertragsabfassung unverzüglich nach deren Erstellung 
auszuhändigen oder nach Maßgabe des Satzes 2 zu übermitteln. Bei 
elektronischer Abfassung ist die Vertragsabfassung so zu übermitteln, dass die 
Empfänger und Empfängerinnen nach Satz 1 diese speichern und ausdrucken 
können. Ausbildende haben den Empfang durch die Empfänger und 
Empfängerinnen nach Satz 1 nachzuweisen. Die Vertragsabfassung und den 
Empfangsnachweis haben Ausbildende nach Ablauf des Jahres, in dem das 
Ausbildungsverhältnis beendet wurde, drei Jahre lang aufzubewahren. 

(3) Bei Änderungen des Berufsausbildungsvertrages gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

§ 12 Nichtige Vereinbarungen 

(1) Eine Vereinbarung, die Auszubildende für die Zeit nach Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit be-
schränkt, ist nichtig. Dies gilt nicht, wenn sich Auszubildende innerhalb der letzten 
sechs Monate des Berufsausbildungsverhältnisses dazu verpflichten, nach des-
sen Beendigung mit den Ausbildenden ein Arbeitsverhältnis einzugehen. 

(2) Nichtig ist eine Vereinbarung über 

1. die Verpflichtung Auszubildender, für die Berufsausbildung eine Entschädi-
gung zu zahlen, 

2. Vertragsstrafen, 

3. den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzansprüchen, 

4. die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschbeträgen. 

§ 13 Verhalten während der Berufsausbildung 

Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu er-
werben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Sie sind ins-
besondere verpflichtet, 

1. die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorg-
fältig auszuführen, 

2. an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die sie nach § 15 freigestellt 
werden, 

3. den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung von 
Ausbildenden, von Ausbildern oder Ausbilderinnen oder von anderen wei-
sungsberechtigten Personen erteilt werden, 

4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten, 

5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln, 

6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren, 

7. einen schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweis zu führen, 

8. den Empfang der Vertragsabfassung zu bestätigen. 

§ 14 Berufsausbildung 

(1) Ausbildende haben 

1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit 
vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und 
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die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, 
zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel 
in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann, 

2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich 
damit zu beauftragen, 

3. Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge, 
Werkstoffe und Fachliteratur zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsaus-
bildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch 
soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses statt-
finden, erforderlich sind; die für das digitale mobile Ausbilden nach § 28 
Absatz 2 Satz 2 zusätzlich erforderliche Hard- und Software sind für die 
Auszubildenden kostenlos zur Verfügung zu stellen, 

4. Auszubildende zum Besuch der Berufsschule anzuhalten, 

5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich 
und körperlich nicht gefährdet werden. 

(2) Ausbildende haben Auszubildende zum Führen der Ausbildungsnachweise 
nach § 13 Satz 2 Nummer 7 anzuhalten und diese regelmäßig durchzusehen. 
Den Auszubildenden ist Gelegenheit zu geben, den Ausbildungsnachweis am 
Arbeitsplatz zu führen. 

(3) Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Aus-
bildungszweck dienen und ihren körperlichen Kräften angemessen sind. 

§ 15 Freistellung, Anrechnung 

(1) Ausbildende dürfen Auszubildende vor einem vor 9 Uhr beginnenden Berufs-
schulunterricht nicht beschäftigen. Sie haben Auszubildende freizustellen 

1. für die Teilnahme am Berufsschulunterricht, 

2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindes-
tens je 45 Minuten, einmal in der Woche, 

3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindes-
tens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen, 

4. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund 
öffentlich-rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte durchzuführen sind, und 

5. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar voran-
geht. 

Im Fall von Satz 2 Nummer 3 sind zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstal-
tungen bis zu zwei Stunden wöchentlich zulässig. 

(2) Auf die Ausbildungszeit der Auszubildenden werden angerechnet 

1. die Berufsschulunterrichtszeit nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 einschließlich 
der Pausen und der notwendigen Wegezeiten zwischen Berufsschule und 
Ausbildungsstätte, 

2. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durchschnittlichen 
täglichen Ausbildungszeit, 

3. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der durchschnitt-
lichen wöchentlichen Ausbildungszeit, 
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4. die Freistellung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 mit der Zeit der Teilnahme 
einschließlich der Pausen und der notwendigen Wegezeiten zwischen 
Teilnahmeort und Ausbildungsstätte und 

5. die Freistellung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 mit der durchschnittlichen 
täglichen Ausbildungszeit. 

(3) Für Auszubildende unter 18 Jahren gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

 § 16 Zeugnis 

(1) Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsaus-
bildungsverhältnisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis kann 
mit Einwilligung der Auszubildenden in elektronischer Form erteilt werden. Haben 
Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der 
Ausbilder oder die Ausbilderin das Zeugnis unterschreiben. 

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufs-
ausbildung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Auszubildenden. Auf Verlangen Auszubildender sind auch An-
gaben über Verhalten und Leistung aufzunehmen. 

§ 17 Vergütungsanspruch und Mindestvergütung 

(1) Ausbildende haben Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu ge-
währen. Die Vergütung steigt mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens 
jährlich, an. 

(2) Die Angemessenheit der Vergütung ist ausgeschlossen, wenn sie folgende 
monatliche Mindestvergütung unterschreitet: 

1. im ersten Jahr einer Berufsausbildung 

a) 515 Euro, wenn die Berufsausbildung im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 begonnen wird, 

b) 550 Euro, wenn die Berufsausbildung im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 begonnen wird, 

c) 585 Euro, wenn die Berufsausbildung im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 begonnen wird, und 

d) 620 Euro, wenn die Berufsausbildung im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 begonnen wird, 

2. im zweiten Jahr einer Berufsausbildung den Betrag nach Nummer 1 für das 
jeweilige Jahr, in dem die Berufsausbildung begonnen worden ist, zuzüglich 
18 Prozent, 

3. im dritten Jahr einer Berufsausbildung den Betrag nach Nummer 1 für das 
jeweilige Jahr, in dem die Berufsausbildung begonnen worden ist, zuzüglich 
35 Prozent und 

4. im vierten Jahr der Berufsausbildung den Betrag nach Nummer 1 für das 
jeweilige Jahr, in dem die Berufsausbildung begonnen worden ist, zuzüglich 
40 Prozent. 

Die Höhe der Mindestvergütung nach Satz 1 Nummer 1 wird zum 1. Januar eines 
jeden Jahres, erstmals zum 1. Januar 2024, fortgeschrieben. Die Fortschreibung 
entspricht dem rechnerischen Mittel der nach § 88 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe g erhobenen Ausbildungsvergütungen im Vergleich der beiden dem 
Jahr der Bekanntgabe vorausgegangenen Kalenderjahre. Dabei ist der sich erge-
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bende Betrag bis unter 0,50 Euro abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurun-
den. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt jeweils spätestens 
bis zum 1. November eines jeden Kalenderjahres die Höhe der Mindestvergütung 
nach Satz 1 Nummer 1 bis 4, die für das folgende Kalenderjahr maßgebend ist, 
im Bundesgesetzblatt bekannt.1 Die nach den Sätzen 2 bis 5 fortgeschriebene 
Höhe der Mindestvergütung für das erste Jahr einer Berufsausbildung gilt für 
Berufsausbildungen, die im Jahr der Fortschreibung begonnen werden. Die Auf-
schläge nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 für das zweite bis vierte Jahr einer Berufs-
ausbildung sind auf der Grundlage dieses Betrages zu berechnen und 
entsprechend Satz 4 zu runden. 

(3) Angemessen ist auch eine für den Ausbildenden nach § 3 Absatz 1 des Tarif-
vertragsgesetzes geltende tarifvertragliche Vergütungsregelung, durch die die in 
Absatz 2 genannte jeweilige Mindestvergütung unterschritten wird. Nach Ablauf 
eines Tarifvertrages nach Satz 1 gilt dessen Vergütungsregelung für bereits be-
gründete Ausbildungsverhältnisse weiterhin als angemessen, bis sie durch einen 
neuen oder ablösenden Tarifvertrag ersetzt wird. 

(4) Die Angemessenheit der vereinbarten Vergütung ist auch dann, wenn sie die 
Mindestvergütung nach Absatz 2 nicht unterschreitet, in der Regel ausgeschlos-
sen, wenn sie die Höhe der in einem Tarifvertrag geregelten Vergütung, in des-
sen Geltungsbereich das Ausbildungsverhältnis fällt, an den der Ausbildende 
aber nicht gebunden ist, um mehr als 20 Prozent unterschreitet. 

(5) Bei einer Teilzeitberufsausbildung kann eine nach den Absätzen 2 bis 4 zu 
gewährende Vergütung unterschritten werden. Die Angemessenheit der Vergü-
tung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die prozentuale Kürzung der Vergütung 
höher ist als die prozentuale Kürzung der täglichen oder der wöchentlichen 
Arbeitszeit. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4, auch in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 2 bis 7, sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die 
nach § 7a Absatz 2 Satz 1 verlängerte Dauer der Teilzeitberufsausbildung kein 
weiterer Anstieg der Vergütung erfolgen muss. 

(6) Sachleistungen können in Höhe der nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch festgesetzten Sachbezugswerte angerech-
net werden, jedoch nicht über 75 Prozent der Bruttovergütung hinaus. 

(7) Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit hinaus-
gehende Beschäftigung ist besonders zu vergüten oder durch die Gewährung 
entsprechender Freizeit auszugleichen. 

§ 18 Bemessung und Fälligkeit der Vergütung 

(1) Die Vergütung bemisst sich nach Monaten. Bei Berechnung der Vergütung 
für einzelne Tage wird der Monat zu 30 Tagen gerechnet. 

(2) Ausbildende haben die Vergütung für den laufenden Kalendermonat 
spätestens am letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen. 

 
1 Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung für Berufsausbildungen, die 2024 begonnen 
werden, beträgt gemäß der Bekanntmachung zur Fortschreibung der Höhe der Mindest-
vergütung für Berufsausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (2024) v. 16.10.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 279) im ersten Ausbildungsjahr 649 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 766 
Euro, im dritten Ausbildungsjahr 876 Euro und im vierten Ausbildungsjahr 909 Euro. 



Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

 105 

(3) Gilt für Ausbildende nicht nach § 3 Absatz 1 des Tarifvertragsgesetzes eine 
tarifvertragliche Vergütungsregelung, sind sie verpflichtet, den bei ihnen beschäf-
tigten Auszubildenden spätestens zu dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt eine 
Vergütung mindestens in der bei Beginn der Berufsausbildung geltenden Höhe 
der Mindestvergütung nach § 17 Absatz 2 Satz 1 zu zahlen. Satz 1 findet bei 
einer Teilzeitberufsausbildung mit der Maßgabe Anwendung, dass die Vergü-
tungshöhe unter Berücksichtigung des § 17 Absatz 5 Satz 3 mindestens dem 
prozentualen Anteil an der Arbeitszeit entsprechen muss. 

§ 19 Fortzahlung der Vergütung 

(1) Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen 

1. für die Zeit der Freistellung (§ 15), 

2. bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie 

a) sich für die Berufsausbildung bereithalten, diese aber ausfällt oder 

b) aus einem sonstigen, in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet ver-
hindert sind, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu 
erfüllen. 

(2) Können Auszubildende während der Zeit, für welche die Vergütung fortzu-
zahlen ist, aus berechtigtem Grund Sachleistungen nicht abnehmen, so sind 
diese nach den Sachbezugswerten (§ 17 Absatz 6) abzugelten. 

§ 20 Probezeit 

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens 
einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen. 

§ 21 Beendigung 

(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungs-
dauer.  

(2) Bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungsdauer die Abschlussprü-
fung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergeb-
nisses durch den Prüfungsausschuss. 

(3) Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das 
Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmöglichen Wieder-
holungsprüfung, höchstens um ein Jahr. 

§ 22 Kündigung 

(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt 
werden 

1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 

2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die 
Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbil-
den lassen wollen. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter 
Angabe der Kündigungsgründe erfolgen; die elektronische Form ist 
ausgeschlossen. 
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(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr 
zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei 
Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außer-
gerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser 
Frist gehemmt. 

§ 23 Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung 

(1) Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig gelöst, so 
können Ausbildende oder Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn 
die andere Person den Grund für die Auflösung zu vertreten hat. Dies gilt nicht im 
Falle des § 22 Absatz 2 Nummer 2. 

(2) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Be-
endigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird. 

§ 24 Weiterarbeit 

Werden Auszubildende im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis be-
schäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

§ 25 Unabdingbarkeit 

Eine Vereinbarung, die zuungunsten Auszubildender von den Vorschriften dieses 
Teils des Gesetzes abweicht, ist nichtig. 

§ 26 Andere Vertragsverhältnisse 

Soweit nicht ein Arbeitsverhältnis vereinbart ist, gelten für Personen, die einge-
stellt werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder berufliche 
Erfahrungen zu erwerben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne 
dieses Gesetzes handelt, die §§ 10 bis 16 und 17 Absatz 1, 6 und 7 sowie die 
§§ 18 bis 23 und 25 mit der Maßgabe, dass die gesetzliche Probezeit abgekürzt, 
auf die Vertragsabfassung verzichtet und bei vorzeitiger Lösung des Vertrags-
verhältnisses nach Ablauf der Probezeit abweichend von § 23 Absatz 1 Satz 1 
Schadensersatz nicht verlangt werden kann. 

§ 51 Interessenvertretung 

(1) Auszubildende, deren praktische Berufsbildung in einer sonstigen Berufs-
bildungseinrichtung außerhalb der schulischen und betrieblichen Berufsbildung 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 3) mit in der Regel mindestens fünf Auszubildenden 
stattfindet und die nicht wahlberechtigt zum Betriebsrat nach § 7 des Betriebsver-
fassungsgesetzes, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung nach § 60 des Be-
triebsverfassungsgesetzes oder zur Mitwirkungsvertretung nach § 52 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch sind (außerbetriebliche Auszubildende), wählen 
eine besondere Interessenvertretung. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Berufsbildungseinrichtungen von Reli-
gionsgemeinschaften sowie auf andere Berufsbildungseinrichtungen, soweit sie 
eigene gleichwertige Regelungen getroffen haben. 
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Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Auszug) 

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 107) 

Abschnitt 1 
Elterngeld 

§ 1 Berechtigte 

(1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer 

1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, 

2. mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, 

3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und 

4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt. 

Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld. 

(2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen, 

1. nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialver-
sicherungsrecht unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehen-
den öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins 
Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert ist, 

2. Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Missions-
werke und -gesellschaften, die Mitglieder oder Vereinbarungspartner des 
Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft Evangeli-
kaler Missionen e.V. oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charisma-
tischer Missionen sind, tätig ist oder 

3. die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den 
Entsenderichtlinien des Bundes beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder 
wer vorübergehend eine nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
oder § 29 des Bundesbeamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland 
wahrnimmt. 

Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt 
lebende Ehegatte oder Ehegattinnen. 

(3) Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
auch, wer 

1. mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als 
Kind aufgenommen hat, 

2. ein Kind des Ehegatten oder der Ehegattin in seinen Haushalt aufgenommen 
hat oder 

3. mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung 
der Vaterschaft nach § 1594 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch 
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nicht wirksam oder über die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung 
nach § 1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist. 

Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des Zeit-
punktes der Geburt der Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes bei der berechtigten 
Person maßgeblich ist. 

(4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung 
oder Todes der Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten 
Grad und ihre Ehegatten oder Ehegattinnen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie 
die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und von anderen Berechtig-
ten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird. 

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erzie-
hung des Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden 
kann oder wenn sie unterbrochen werden muss. 

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre Arbeitszeit 32 Wochenstun-
den im Durchschnitt des Lebensmonats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung 
zur Berufsbildung ausübt oder sie eine geeignete Tagespflegeperson im Sinne 
des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und nicht mehr als fünf Kinder 
in Tagespflege betreut. 

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeits-
berechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person 

1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU 
besitzt, 

2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs Mona-
ten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt haben 
oder diese erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 

a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-
Pair oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufent-
haltsgesetzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Frei-
willigendienst oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes zur 
Arbeitsplatzsuche erteilt, 

b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach 
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen oder nach § 20 Absatz 3 des Aufent-
haltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt und er ist weder erwerbstätig 
noch nimmt er Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch in Anspruch, 

c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in sei-
nem Heimatland oder nach den § 23a oder § 25 Absatz 3 bis 5 des Auf-
enthaltsgesetzes erteilt, 

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im 
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 des 
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Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder laufende Geldleistungen nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt, 

4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und 
sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundes-
gebiet aufhält oder 

5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative ist ein minderjähriger nicht 
freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine minderjährige nicht freizügigkeits-
berechtigte Ausländerin unabhängig von einer Erwerbstätigkeit anspruchs-
berechtigt. 

(8) Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abgeschlosse-
nen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes Ein-
kommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr als 
175 000 Euro erzielt hat. Erfüllt auch eine andere Person die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder der Absätze 3 oder 4, entfällt abweichend 
von Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu versteuernden Einkommens 
beider Personen mehr als 175 000 Euro beträgt. 

§ 2 Höhe des Elterngeldes 

(1) Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätig-
keit vor der Geburt des Kindes gewährt. Es wird bis zu einem Höchstbetrag von 
1 800 Euro monatlich für volle Lebensmonate gezahlt, in denen die berechtigte 
Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. Das Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit errechnet sich nach Maßgabe der §§ 2c bis 2f aus der um die Abzüge für 
Steuern und Sozialabgaben verminderten Summe der positiven Einkünfte aus 

1. nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Ein-
kommensteuergesetzes sowie 

2. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes, 

die im Inland zu versteuern sind und die die berechtigte Person durchschnittlich 
monatlich im Bemessungszeitraum nach § 2b oder in Lebensmonaten der Be-
zugszeit nach § 2 Absatz 3 hat. 

(2) In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt 
geringer als 1 000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 67 Prozent um 
0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses Einkommen den Betrag von 1 000 
Euro unterschreitet, auf bis zu 100 Prozent. In den Fällen, in denen das Einkom-
men aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1 200 Euro war, sinkt der Pro-
zentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses 
Einkommen den Betrag von 1 200 Euro überschreitet, auf bis zu 65 Prozent. 

(3) Für Lebensmonate nach der Geburt des Kindes, in denen die berechtigte 
Person ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat, das durchschnittlich geringer ist 
als das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt, wird Elterngeld in Höhe 
des nach Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Prozentsatzes des Unterschiedsbetra-
ges dieser Einkommen aus Erwerbstätigkeit gezahlt. Als Einkommen aus Er-
werbstätigkeit vor der Geburt ist dabei höchstens der Betrag von 2 770 Euro an-
zusetzen. Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist für das Einkommen aus Er-
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werbstätigkeit in Lebensmonaten, in denen die berechtigte Person Basiseltern-
geld in Anspruch nimmt, und in Lebensmonaten, in denen sie Elterngeld Plus im 
Sinne des § 4a Absatz 2 in Anspruch nimmt, getrennt zu berechnen. 

(4) Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. Dies gilt auch, 
wenn die berechtigte Person vor der Geburt des Kindes kein Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit hat. 

§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag 

(1) Lebt die berechtigte Person in einem Haushalt mit 

1. zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind, oder 

2. drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind, 

wird das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro erhöht (Ge-
schwisterbonus). Zu berücksichtigen sind alle Kinder, für die die berechtigte Per-
son die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 und 3 erfüllt und für die sich das 
Elterngeld nicht nach Absatz 4 erhöht. 

(2) Für angenommene Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, gilt als Alter des 
Kindes der Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den Haushalt der berech-
tigten Person. Dies gilt auch für Kinder, die die berechtigte Person entsprechend 
§ 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit dem Ziel der Annahme als Kind in ihren Haus-
halt aufgenommen hat. Für Kinder mit Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 
Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch liegt die Altersgrenze nach 
Absatz 1 Satz 1 bei 14 Jahren. 

(3) Der Anspruch auf den Geschwisterbonus endet mit Ablauf des Monats, in 
dem eine der in Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen entfällt. 

(4) Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro für das 
zweite und jedes weitere Kind (Mehrlingszuschlag). Dies gilt auch, wenn ein 
Geschwisterbonus nach Absatz 1 gezahlt wird. 

§ 2b Bemessungszeitraum 

(1) Für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit 
im Sinne von § 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalendermonate vor dem Kalen-
dermonat der Geburt des Kindes maßgeblich. Bei der Bestimmung des Bemes-
sungszeitraums nach Satz 1 bleiben Kalendermonate unberücksichtigt, in denen 
die berechtigte Person 

1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 
Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat, 

2. während der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes nicht beschäf-
tigt werden durfte oder Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte bezogen hat, 

3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt 
war, oder 

4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz in der bis zum 31. Mai 2011 gelten-
den Fassung oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes oder 
Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz geleistet hat 

und in den Fällen der Nummern 3 und 4 dadurch ein geringeres Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit hatte. Abweichend von Satz 2 sind Kalendermonate im Sinne 
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des Satzes 2 Nummer 1 bis 4 auf Antrag der berechtigten Person zu berücksich-
tigen. Abweichend von Satz 2 bleiben auf Antrag bei der Ermittlung des Einkom-
mens für die Zeit vom 1. März 2020 bis zum Ablauf des 23. September 2022 
auch solche Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person 
aufgrund der COVID-19-Pandemie ein geringeres Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit hatte und dies glaubhaft machen kann. Satz 2 Nummer 1 gilt in den 
Fällen des § 27 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass auf Antrag auch Kalen-
dermonate mit Elterngeldbezug für ein älteres Kind nach Vollendung von dessen 
14. Lebensmonat unberücksichtigt bleiben, soweit der Elterngeldbezug von der 
Zeit vor Vollendung des 14. Lebensmonats auf danach verschoben wurde. 

(2) Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im 
Sinne von § 2d vor der Geburt sind die jeweiligen steuerlichen Gewinnermitt-
lungszeiträume maßgeblich, die dem letzten abgeschlossenen steuerlichen Ver-
anlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes zugrunde liegen. Haben in einem 
Gewinnermittlungszeitraum die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder 
Satz 3 vorgelegen, sind auf Antrag die Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, 
die dem diesen Ereignissen vorangegangenen abgeschlossenen steuerlichen 
Veranlagungszeitraum zugrunde liegen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens aus nicht-
selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der letzte abgeschlossene steuer-
liche Veranlagungszeitraum vor der Geburt maßgeblich, wenn die berechtigte 
Person in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen aus selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit hatte. Haben im Bemessungszeitraum nach Satz 1 die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 vorgelegen, ist Absatz 2 
Satz 2 mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass für die Ermittlung des 
Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der voran-
gegangene steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich ist. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist auf Antrag der berechtigten Person für die 
Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit allein der 
Bemessungszeitraum nach Absatz 1 maßgeblich, wenn die zu berücksichtigende 
Summe der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbst-
ständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommen-
steuergesetzes 

1. in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die dem letzten 
abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des 
Kindes zugrunde liegen, durchschnittlich weniger als 35 Euro im Kalender-
monat betrug und 

2. in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die dem steuer-
lichen Veranlagungszeitraum der Geburt des Kindes zugrunde liegen, bis 
einschließlich zum Kalendermonat vor der Geburt des Kindes durchschnitt-
lich weniger als 35 Euro im Kalendermonat betrug. 

Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 ist für die Berechnung des 
Elterngeldes im Fall des Satzes 1 allein das Einkommen aus nichtselbstständiger 
Erwerbstätigkeit maßgeblich. Die für die Entscheidung über den Antrag notwen-
dige Ermittlung der Höhe der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb und selbstständiger Arbeit erfolgt für die Zeiträume nach Satz 1 
Nummer 1 entsprechend § 2d Absatz 2; in Fällen, in denen zum Zeitpunkt der 
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Entscheidung kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, und für den Zeitraum 
nach Satz 1 Nummer 2 erfolgt die Ermittlung der Höhe der Einkünfte entspre-
chend § 2d Absatz 3. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt abschließend auf 
der Grundlage der Höhe der Einkünfte, wie sie sich aus den gemäß Satz 3 
vorgelegten Nachweisen ergibt. 

§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit 

(1) Der monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss der Einnah-
men aus nichtselbstständiger Arbeit in Geld oder Geldeswert über ein Zwölftel 
des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, vermindert um die Abzüge für Steuern und 
Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Einkommen aus nichtselbst-
ständiger Erwerbstätigkeit. Nicht berücksichtigt werden Einnahmen, die im Lohn-
steuerabzugsverfahren nach den lohnsteuerlichen Vorgaben als sonstige Bezüge 
zu behandeln sind. Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen erfolgt nach den 
lohnsteuerlichen Vorgaben für das Lohnsteuerabzugsverfahren. Maßgeblich ist 
der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 
Einkommensteuergesetzes in der am 1. Januar des Kalenderjahres vor der 
Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden Fassung. 

(2) Grundlage der Ermittlung der Einnahmen sind die Angaben in den für die 
maßgeblichen Kalendermonate erstellten Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des 
Arbeitgebers. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den maßgeb-
lichen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen wird vermutet. 

(3) Grundlage der Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen Abzugs-
merkmale für Steuern und Sozialabgaben sind die Angaben in der Lohn- und 
Gehaltsbescheinigung, die für den letzten Kalendermonat im Bemessungszeit-
raum mit Einnahmen nach Absatz 1 erstellt wurde. Soweit sich in den Lohn- und 
Gehaltsbescheinigungen des Bemessungszeitraums eine Angabe zu einem Ab-
zugsmerkmal geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz 1 abweichende 
Angabe maßgeblich, wenn sie in der überwiegenden Zahl der Kalendermonate 
des Bemessungszeitraums gegolten hat. § 2c Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 

(1) Die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der positiven 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger 
Arbeit (Gewinneinkünfte), vermindert um die Abzüge für Steuern und Sozialab-
gaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit. 

(2) Bei der Ermittlung der im Bemessungszeitraum zu berücksichtigenden Ge-
winneinkünfte sind die entsprechenden im Einkommensteuerbescheid ausgewie-
senen Gewinne anzusetzen. Ist kein Einkommensteuerbescheid zu erstellen, 
werden die Gewinneinkünfte in entsprechender Anwendung des Absatzes 3 
ermittelt. 

(3) Grundlage der Ermittlung der in den Bezugsmonaten zu berücksichtigenden 
Gewinneinkünfte ist eine Gewinnermittlung, die mindestens den Anforderungen 
des § 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes entspricht. Als Betriebsaus-
gaben sind 25 Prozent der zugrunde gelegten Einnahmen oder auf Antrag die 
damit zusammenhängenden tatsächlichen Betriebsausgaben anzusetzen. 
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(4) Soweit nicht in § 2c Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, sind bei der Ermitt-
lung der nach § 2e erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern die Angaben im 
Einkommensteuerbescheid maßgeblich. § 2c Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben erfolgt nach den ein-
kommensteuerrechtlichen Grundsätzen. 

§ 2e Abzüge für Steuern 

(1) Als Abzüge für Steuern sind Beträge für die Einkommensteuer, den Solidari-
tätszuschlag und, wenn die berechtigte Person kirchensteuerpflichtig ist, die Kir-
chensteuer zu berücksichtigen. Die Abzüge für Steuern werden einheitlich für 
Einkommen aus nichtselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit auf 
Grundlage einer Berechnung anhand des am 1. Januar des Kalenderjahres vor 
der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden Programmablaufplans für die 
maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des 
Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer im Sinne 
von § 39b Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes nach den Maßgaben der 
Absätze 2 bis 5 ermittelt. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Steuern ist die mo-
natlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c, 
soweit sie von der berechtigten Person zu versteuern sind, und der Gewinnein-
künfte nach § 2d. Bei der Ermittlung der Abzüge für Steuern nach Absatz 1 wer-
den folgende Pauschalen berücksichtigt: 

1. der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
des Einkommensteuergesetzes, wenn die berechtigte Person von ihr zu 
versteuernde Einnahmen hat, die unter § 2c fallen, und 

2. eine Vorsorgepauschale 

a) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b, 
c und e des Einkommensteuergesetzes, falls die berechtigte Person von 
ihr zu versteuernde Einnahmen nach § 2c hat, ohne in der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung versicherungs-
pflichtig gewesen zu sein, oder 

b) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a 
bis c und e des Einkommensteuergesetzes in allen übrigen Fällen, 

 wobei die Höhe der Teilbeträge ohne Berücksichtigung der besonderen 
Regelungen zur Berechnung der Beiträge nach § 55 Absatz 3 und § 58 
Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bestimmt wird. 

(3) Als Abzug für die Einkommensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter 
Berücksichtigung der Steuerklasse und des Faktors nach § 39f des Einkommen-
steuergesetzes nach § 2c Absatz 3 ergibt; die Steuerklasse VI bleibt unberück-
sichtigt. War die berechtigte Person im Bemessungszeitraum nach § 2b in keine 
Steuerklasse eingereiht oder ist ihr nach § 2d zu berücksichtigender Gewinn 
höher als ihr nach § 2c zu berücksichtigender Überschuss der Einnahmen über 
ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, ist als Abzug für die Einkom-
mensteuer der Betrag anzusetzen, der sich unter Berücksichtigung der Steuer-
klasse IV ohne Berücksichtigung eines Faktors nach § 39f des Einkommen-
steuergesetzes ergibt. 
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(4) Als Abzug für den Solidaritätszuschlag ist der Betrag anzusetzen, der sich 
nach den Maßgaben des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 für die Einkom-
mensteuer nach Absatz 3 ergibt. Freibeträge für Kinder werden nach den Maß-
gaben des § 3 Absatz 2a des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 berücksichtigt. 

(5) Als Abzug für die Kirchensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter 
Anwendung eines Kirchensteuersatzes von 8 Prozent für die Einkommensteuer 
nach Absatz 3 ergibt. Freibeträge für Kinder werden nach den Maßgaben des 
§ 51a Absatz 2a des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt. 

(6) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 werden Freibeträge und Pauschalen nur 
berücksichtigt, wenn sie ohne weitere Voraussetzung jeder berechtigten Person 
zustehen. 

§ 2f Abzüge für Sozialabgaben 

(1) Als Abzüge für Sozialabgaben sind Beträge für die gesetzliche Sozialversi-
cherung oder für eine vergleichbare Einrichtung sowie für die Arbeitsförderung zu 
berücksichtigen. Die Abzüge für Sozialabgaben werden einheitlich für Einkom-
men aus nichtselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit anhand fol-
gender Beitragssatzpauschalen ermittelt: 

1. 9 Prozent für die Kranken- und Pflegeversicherung, falls die berechtigte Per-
son in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 
bis 12 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig gewesen 
ist, 

2. 10 Prozent für die Rentenversicherung, falls die berechtigte Person in der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung 
versicherungspflichtig gewesen ist, und 

3. 2 Prozent für die Arbeitsförderung, falls die berechtigte Person nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig gewesen ist. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Sozialabgaben ist 
die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach 
§ 2c und der Gewinneinkünfte nach § 2d. Einnahmen aus Beschäftigungen im 
Sinne des § 8, des § 8a oder des § 20 Absatz 3 Satz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch werden nicht berücksichtigt. Für Einnahmen aus Beschäfti-
gungsverhältnissen im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch ist der Betrag anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch für diese Einnahmen ergibt, wobei der Faktor im Sinne 
des § 163 Absatz 10 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unter 
Zugrundelegung der Beitragssatzpauschalen nach Absatz 1 bestimmt wird. 

(3) Andere Maßgaben zur Bestimmung der sozialversicherungsrechtlichen 
Beitragsbemessungsgrundlagen werden nicht berücksichtigt. 

§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen 

(1) Auf das der berechtigten Person nach § 2 oder nach § 2 in Verbindung mit 
§ 2a zustehende Elterngeld werden folgende Einnahmen angerechnet: 

1. Mutterschaftsleistungen 

a) in Form des Mutterschaftsgeldes nach dem Fünften Buch Sozialgesetz-
buch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der 
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Landwirte mit Ausnahme des Mutterschaftsgeldes nach § 19 Absatz 2 des 
Mutterschutzgesetzes oder 

b) in Form des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach § 20 des Mutter-
schutzgesetzes, die der berechtigten Person für die Zeit ab dem Tag der 
Geburt des Kindes zustehen, 

2. Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zuschüsse, die der berechtigten Person 
nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit eines 
Beschäftigungsverbots ab dem Tag der Geburt des Kindes zustehen, 

3. dem Elterngeld vergleichbare Leistungen, auf die eine nach § 1 berechtigte 
Person außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer über- oder zwischen-
staatlichen Einrichtung Anspruch hat, 

4. Elterngeld, das der berechtigten Person für ein älteres Kind zusteht, sowie 

5. Einnahmen, die der berechtigten Person als Ersatz für Erwerbseinkommen 
zustehen und 

a) die nicht bereits für die Berechnung des Elterngeldes nach § 2 
berücksichtigt werden oder 

b) bei deren Berechnung das Elterngeld nicht berücksichtigt wird. 

Stehen der berechtigten Person die Einnahmen nur für einen Teil des Lebens-
monats des Kindes zu, sind sie nur auf den entsprechenden Teil des Elterngeldes 
anzurechnen. Für jeden Kalendermonat, in dem Einnahmen nach Satz 1 Num-
mer 4 oder Nummer 5 im Bemessungszeitraum bezogen worden sind, wird der 
Anrechnungsbetrag um ein Zwölftel gemindert. Beginnt der Bezug von Einnah-
men nach Satz 1 Nummer 5 nach der Geburt des Kindes und berechnen sich die 
anzurechnenden Einnahmen auf der Grundlage eines Einkommens, das geringer 
ist als das Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemessungszeitraum, so ist der 
Teil des Elterngeldes in Höhe des nach § 2 Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Pro-
zentsatzes des Unterschiedsbetrages zwischen dem durchschnittlichen monat-
lichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemessungszeitraum und dem durch-
schnittlichen monatlichen Bemessungseinkommen der anzurechnenden Einnah-
men von der Anrechnung freigestellt. 

(2) Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist das Elterngeld von der Anrechnung 
nach Absatz 1 frei, soweit nicht Einnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
auf das Elterngeld anzurechnen sind. Dieser Betrag erhöht sich bei Mehrlings-
geburten um je 300 Euro für das zweite und jedes weitere Kind. 

(3) Solange kein Antrag auf die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten ver-
gleichbaren Leistungen gestellt wird, ruht der Anspruch auf Elterngeld bis zur 
möglichen Höhe der vergleichbaren Leistung. 

§ 4 Bezugsdauer, Anspruchsumfang 

(1) Elterngeld wird als Basiselterngeld oder als Elterngeld Plus gewährt. Es kann 
ab dem Tag der Geburt bezogen werden. Basiselterngeld kann bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Elterngeld Plus kann 
bis zur Vollendung des 32. Lebensmonats bezogen werden, solange es ab dem 
15. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem 
Elternteil in Anspruch genommen wird. Für angenommene Kinder und Kinder im 
Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 kann Elterngeld ab Aufnahme bei der 
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berechtigten Person längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des 
Kindes bezogen werden. 

(2) Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Lebensmonate des Kindes gezahlt. 
Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Lebensmonats, in dem eine Anspruchs-
voraussetzung entfallen ist. 

(3) Die Eltern haben gemeinsam Anspruch auf zwölf Monatsbeträge Basiseltern-
geld. Ist das Einkommen aus Erwerbstätigkeit eines Elternteils in zwei Lebensmo-
naten gemindert, haben die Eltern gemeinsam Anspruch auf zwei weitere Monate 
Basiselterngeld (Partnermonate). Statt für einen Lebensmonat Basiselterngeld zu 
beanspruchen, kann die berechtigte Person jeweils zwei Lebensmonate Eltern-
geld Plus beziehen. 

(4) Ein Elternteil hat Anspruch auf höchstens zwölf Monatsbeträge Basiseltern-
geld zuzüglich der höchstens vier zustehenden Monatsbeträge Partnerschafts-
bonus nach § 4b. Ein Elternteil hat nur Anspruch auf Elterngeld, wenn er es min-
destens für zwei Lebensmonate bezieht. Lebensmonate des Kindes, in denen ei-
nem Elternteil nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 anzurechnende Leistun-
gen oder nach § 192 Absatz 5 Satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes Versi-
cherungsleistungen zustehen, gelten als Monate, für die dieser Elternteil Basis-
elterngeld nach § 4a Absatz 1 bezieht. 

(5) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 beträgt der gemeinsame Anspruch der 
Eltern auf Basiselterngeld für ein Kind, das 

1. mindestens sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung 
geboren wurde: 13 Monatsbeträge Basiselterngeld; 

2. mindestens acht Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung 
geboren wurde: 14 Monatsbeträge Basiselterngeld; 

3. mindestens zwölf Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung 
geboren wurde: 15 Monatsbeträge Basiselterngeld; 

4. mindestens 16 Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung 
geboren wurde: 16 Monatsbeträge Basiselterngeld. 

Für die Berechnung des Zeitraums zwischen dem voraussichtlichen Tag der Ent-
bindung und dem tatsächlichen Tag der Geburt ist der voraussichtliche Tag der 
Entbindung maßgeblich, wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeug-
nis einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers ergibt. Im Fall von 

1. Satz 1 Nummer 1 

a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 
13 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehen-
den Monatsbeträge Partnerschaftsbonus nach § 4b, 

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung 
des 15. Lebensmonats des Kindes bezogen werden und 

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung 
des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 
16. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumin-
dest einem Elternteil in Anspruch genommen wird; 

2. Satz 1 Nummer 2 
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a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 
14 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehen-
den Monatsbeträge Partnerschaftsbonus nach § 4b, 

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung 
des 16. Lebensmonats des Kindes bezogen werden und 

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung 
des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 
17. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumin-
dest einem Elternteil in Anspruch genommen wird; 

3. Satz 1 Nummer 3 

a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 
15 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehen-
den Monatsbeträge Partnerschaftsbonus nach § 4b, 

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung 
des 17. Lebensmonats des Kindes bezogen werden und 

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung 
des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 
18. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumin-
dest einem Elternteil in Anspruch genommen wird; 

4. Satz 1 Nummer 4 

a) hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens 
16 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehen-
den Monatsbeträge Partnerschaftsbonus nach § 4b, 

b) kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung 
des 18. Lebensmonats des Kindes bezogen werden und 

c) kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung 
des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen werden, solange es ab dem 
19. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumin-
dest einem Elternteil in Anspruch genommen wird. 

(6) Ein gleichzeitiger Bezug von Basiselterngeld beider Elternteile ist nur in 
einem der ersten zwölf Lebensmonate des Kindes möglich. Bezieht einer der 
beiden Elternteile Elterngeld Plus, so kann dieser Elternteil das Elterngeld Plus 
gleichzeitig zum Bezug von Basiselterngeld oder von Elterngeld Plus des 
anderen Elternteils beziehen. § 4b bleibt unberührt. Abweichend von Satz 1 
können bei Mehrlingsgeburten und Frühgeburten im Sinne des Absatzes 5 sowie 
bei Kindern, bei denen eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird und bei Kindern, die 
einen Geschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 
auslösen, beide Elternteile gleichzeitig Basiselterngeld beziehen. 

§ 4a Berechnung von Basiselterngeld und Elterngeld Plus 

(1) Basiselterngeld wird allein nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 ermittelt. 

(2) Elterngeld Plus wird nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 und den zusätzlichen 
Vorgaben der Sätze 2 und 3 ermittelt. Das Elterngeld Plus beträgt monatlich 
höchstens die Hälfte des Basiselterngeldes, das der berechtigten Person zustün-
de, wenn sie während des Elterngeldbezugs keine Einnahmen im Sinne des § 2 
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oder des § 3 hätte oder hat. Für die Berechnung des Elterngeldes Plus halbieren 
sich: 

1. der Mindestbetrag für das Elterngeld nach § 2 Absatz 4 Satz 1, 

2. der Mindestbetrag des Geschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 Satz 1, 

3. der Mehrlingszuschlag nach § 2a Absatz 4 sowie 

4. die von der Anrechnung freigestellten Elterngeldbeträge nach § 3 Absatz 2. 

§ 4b Partnerschaftsbonus 

(1) Wenn beide Elternteile 

1. nicht weniger als 24 und nicht mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt 
des Lebensmonats erwerbstätig sind und 

2. die Voraussetzungen des § 1 erfüllen, hat jeder Elternteil für diesen Lebens-
monat Anspruch auf einen zusätzlichen Monatsbetrag Elterngeld Plus 
(Partnerschaftsbonus). 

(2) Die Eltern haben je Elternteil Anspruch auf höchstens vier Monatsbeträge 
Partnerschaftsbonus. Sie können den Partnerschaftsbonus nur beziehen, wenn 
sie ihn jeweils für mindestens zwei Lebensmonate in Anspruch nehmen. 

(3) Die Eltern können den Partnerschaftsbonus nur gleichzeitig und in aufeinan-
der folgenden Lebensmonaten beziehen. 

(4) Treten während des Bezugs des Partnerschaftsbonus die Voraussetzungen 
für einen alleinigen Bezug nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ein, so kann der 
Bezug durch einen Elternteil nach § 4c Absatz 2 fortgeführt werden. 

(5) Das Erfordernis des Bezugs in aufeinander folgenden Lebensmonaten nach 
Absatz 3 und § 4 Absatz 1 Satz 4 gilt auch dann als erfüllt, wenn sich während 
des Bezugs oder nach dem Ende des Bezugs herausstellt, dass die Voraus-
setzungen für den Partnerschaftsbonus nicht in allen Lebensmonaten, für die der 
Partnerschaftsbonus beantragt wurde, vorliegen oder vorlagen. 

§ 4c Alleiniger Bezug durch einen Elternteil 

(1) Ein Elternteil kann abweichend von § 4 Absatz 4 Satz 1 zusätzlich auch das 
Elterngeld für die Partnermonate nach § 4 Absatz 3 Satz 3 beziehen, wenn das 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit für zwei Lebensmonate gemindert ist und 

1. bei diesem Elternteil die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende nach § 24b Absatz 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen und der andere Elternteil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer 
Wohnung lebt, 

2. mit der Betreuung durch den anderen Elternteil eine Gefährdung des Kindes-
wohls im Sinne von § 1666 Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verbunden wäre oder 

3. die Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbesondere, weil 
er wegen einer schweren Krankheit oder einer Schwerbehinderung sein Kind 
nicht betreuen kann; für die Feststellung der Unmöglichkeit der Betreuung 
bleiben wirtschaftliche Gründe und Gründe einer Verhinderung wegen ander-
weitiger Tätigkeiten außer Betracht. 

(2) Liegt eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 vor, so hat 
ein Elternteil, der in mindestens zwei bis höchstens vier aufeinander folgenden 
Lebensmonaten nicht weniger als 24 und nicht mehr als 32 Wochenstunden im 
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Durchschnitt des Lebensmonats erwerbstätig ist, für diese Lebensmonate An-
spruch auf zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld Plus. 

§ 4d Weitere Berechtigte 

Die §§ 4 bis 4c gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Der 
Bezug von Elterngeld durch nicht sorgeberechtigte Elternteile und durch Perso-
nen, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 Anspruch auf Elterngeld 
haben, bedarf der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. 

Abschnitt 2 
Verfahren und Organisation 

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen 

(1) Erfüllen beide Elternteile die Anspruchsvoraussetzungen, bestimmen sie, wer 
von ihnen die Monatsbeträge für welche Lebensmonate des Kindes in Anspruch 
nimmt. 

(2) Beanspruchen beide Elternteile zusammen mehr als die ihnen nach § 4 Ab-
satz 3 und § 4b oder nach § 4 Absatz 3 und § 4b in Verbindung mit § 4d zuste-
henden Monatsbeträge, so besteht der Anspruch eines Elternteils, der nicht über 
die Hälfte der zustehenden Monatsbeträge hinausgeht, ungekürzt; der Anspruch 
des anderen Elternteils wird gekürzt auf die vom Gesamtanspruch verbleibenden 
Monatsbeträge. Beansprucht jeder der beiden Elternteile mehr als die Hälfte der 
ihm zustehenden Monatsbeträge, steht jedem Elternteil die Hälfte des Gesamtan-
spruchs der Monatsbeträge zu. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 entspre-
chend. Wird eine Einigung mit einem nicht sorgeberechtigten Elternteil oder einer 
Person, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 Anspruch auf Elterngeld 
hat, nicht erzielt, so kommt es abweichend von Absatz 2 allein auf die Entschei-
dung des sorgeberechtigten Elternteils an. 

§ 6 Auszahlung 

Elterngeld wird im Laufe des Lebensmonats gezahlt, für den es bestimmt ist. 

§ 7 Antragstellung 

(1) Elterngeld ist schriftlich zu beantragen. Es wird rückwirkend nur für die letz-
ten drei Lebensmonate vor Beginn des Lebensmonats geleistet, in dem der An-
trag auf Elterngeld eingegangen ist. Im Antrag ist anzugeben, für welche Lebens-
monate Basiselterngeld, für welche Lebensmonate Elterngeld Plus oder für wel-
che Lebensmonate Partnerschaftsbonus beantragt wird. 

(2) Die im Antrag getroffenen Entscheidungen können bis zum Ende des Be-
zugszeitraums geändert werden. Eine Änderung kann rückwirkend nur für die 
letzten drei Lebensmonate vor Beginn des Lebensmonats verlangt werden, in 
dem der Änderungsantrag eingegangen ist. Sie ist außer in den Fällen besonde-
rer Härte unzulässig, soweit Monatsbeträge bereits ausgezahlt sind. Abweichend 
von den Sätzen 2 und 3 kann für einen Lebensmonat, in dem bereits Elterngeld 
Plus bezogen wurde, nachträglich Basiselterngeld beantragt werden. Im Übrigen 
finden die für die Antragstellung geltenden Vorschriften auch auf den Änderungs-
antrag Anwendung. 
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(3) Der Antrag ist, außer im Fall des § 4c und der Antragstellung durch eine 
allein sorgeberechtigte Person, zu unterschreiben von der Person, die ihn stellt, 
und zur Bestätigung der Kenntnisnahme auch von der anderen berechtigten 
Person. Die andere berechtigte Person kann gleichzeitig 

1. einen Antrag auf Elterngeld stellen oder 

2. der Behörde anzeigen, wie viele Monatsbeträge sie beansprucht, wenn mit 
ihrem Anspruch die Höchstgrenzen nach § 4 Absatz 3 in Verbindung mit § 4b 
überschritten würden. 

Liegt der Behörde von der anderen berechtigten Person weder ein Antrag auf 
Elterngeld noch eine Anzeige nach Satz 2 vor, so werden sämtliche Monatsbeträ-
ge der berechtigten Person ausgezahlt, die den Antrag gestellt hat; die andere 
berechtigte Person kann bei einem späteren Antrag abweichend von § 5 Absatz 2 
nur die unter Berücksichtigung von § 4 Absatz 3 in Verbindung mit § 4b vom 
Gesamtanspruch verbleibenden Monatsbeträge erhalten. 

§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen 

(1) Soweit im Antrag auf Elterngeld Angaben zum voraussichtlichen Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit gemacht wurden, ist nach Ablauf des Bezugszeitraums für 
diese Zeit das tatsächliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit nachzuweisen. 

(1a) Die Mitwirkungspflichten nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
gelten 

1. im Falle des § 1 Absatz 8 Satz 2 auch für die andere Person im Sinne des 
§ 1 Absatz 8 Satz 2 und 

2. im Falle des § 4b oder des § 4b in Verbindung mit § 4d Satz 1 für beide 
Personen, die den Partnerschaftsbonus beantragt haben. 

§ 65 Absatz 1 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

(2) Elterngeld wird in den Fällen, in denen die berechtigte Person nach ihren An-
gaben im Antrag im Bezugszeitraum voraussichtlich kein Einkommen aus Er-
werbstätigkeit haben wird, unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall ge-
zahlt, dass sie entgegen ihren Angaben im Antrag Einkommen aus Erwerbstätig-
keit hat. In den Fällen, in denen zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbe-
scheid für den letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor 
der Geburt des Kindes nicht vorliegt und nach den Angaben im Antrag die 
Beträge nach § 1 Absatz 8 voraussichtlich nicht überschritten werden, wird das 
Elterngeld unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass entgegen 
den Angaben im Antrag die Beträge nach § 1 Absatz 8 überschritten werden. 

(3) Das Elterngeld wird bis zum Nachweis der jeweils erforderlichen Angaben 
vorläufig unter Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben gezahlt, 
wenn 

1. zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbescheid für den letzten abge-
schlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes nicht vorliegt 
und noch nicht angegeben werden kann, ob die Beträge nach § 1 Absatz 8 
überschritten werden, 

2. das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt nicht ermittelt werden 
kann oder 

3. die berechtigte Person nach den Angaben im Antrag auf Elterngeld im 
Bezugszeitraum voraussichtlich Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. 
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§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, Auskunftspflicht des 

Arbeitgebers 

(1) Soweit es zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der 
wöchentlichen Arbeitszeit erforderlich ist, hat der Arbeitgeber der nach § 12 zu-
ständigen Behörde für bei ihm Beschäftigte das Arbeitsentgelt, die für die 
Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern 
und Sozialabgaben sowie die Arbeitszeit auf Verlangen zu bescheinigen; das 
Gleiche gilt für ehemalige Arbeitgeber. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und 
die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) tritt an 
die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

(2) Für den Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit kann die nach § 12 
Absatz 1 zuständige Behörde auch das in § 108a Absatz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch vorgesehene Verfahren zur elektronischen Abfrage und Über-
mittlung von Entgeltbescheinigungsdaten nutzen. Sie darf dieses Verfahren nur 
nutzen, wenn die betroffene Arbeitnehmerin oder der betroffene Arbeitnehmer zu-
vor in dessen Nutzung eingewilligt hat. Wenn der betroffene Arbeitgeber ein sys-
temgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm nutzt, ist er verpflichtet, die jeweili-
gen Entgeltbescheinigungsdaten mit dem in § 108a Absatz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch vorgesehenen Verfahren zu übermitteln. 

§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen 

(1) Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 
auf die Leistung angerechneten Einnahmen oder Leistungen bleiben bei Sozial-
leistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu einer 
Höhe von insgesamt 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt. 

(2) Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 
auf die Leistung angerechneten Einnahmen oder Leistungen dürfen bis zu einer 
Höhe von insgesamt 300 Euro nicht dafür herangezogen werden, um auf Rechts-
vorschriften beruhende Leistungen anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu 
versagen. 

(3) Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, bleibt das Elterngeld 
nur bis zur Hälfte des Anrechnungsfreibetrags, der nach Abzug der anderen nach 
Absatz 1 nicht zu berücksichtigenden Einnahmen für das Elterngeld verbleibt, als 
Einkommen unberücksichtigt und darf nur bis zu dieser Höhe nicht dafür heran-
gezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer, auf 
die kein Anspruch besteht, zu versagen. 

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigenden oder nicht heran-
zuziehenden Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der 
geborenen Kinder. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht bei Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, § 6a des Bundeskinder-
geldgesetzes und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei den in Satz 1 bezeich-
neten Leistungen bleiben das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Län-
der sowie die nach § 3 auf das Elterngeld angerechneten Einnahmen in Höhe 
des nach § 2 Absatz 1 berücksichtigten Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt bis zu 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt. Soweit die 
berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, verringern sich die Beträge nach 
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Satz 2 um die Hälfte. Abweichend von Satz 2 bleibt Mutterschaftsgeld gemäß 
§ 19 des Mutterschutzgesetzes in voller Höhe unberücksichtigt. 

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit für eine Sozialleistung ein 
Kostenbeitrag erhoben werden kann, der einkommensabhängig ist. 

§ 11 Unterhaltspflichten 

Unterhaltsverpflichtungen werden durch die Zahlung des Elterngeldes und ver-
gleichbarer Leistungen der Länder nur insoweit berührt, als die Zahlung 300 Euro 
monatlich übersteigt. Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, wer-
den die Unterhaltspflichten insoweit berührt, als die Zahlung 150 Euro übersteigt. 
Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsge-
burten mit der Zahl der geborenen Kinder. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den 
Fällen des § 1361 Absatz 3, der §§ 1579, 1603 Absatz 2 und des § 1611 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

§ 12 Zuständigkeit; Bewirtschaftung der Mittel 

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen bestimmen 
die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden. Zuständig ist die 
von den Ländern für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des 
Bezirks, in dem das Kind, für das Elterngeld beansprucht wird, zum Zeitpunkt der 
ersten Antragstellung seinen inländischen Wohnsitz hat. Hat das Kind, für das 
Elterngeld beansprucht wird, in den Fällen des § 1 Absatz 2 zum Zeitpunkt der 
ersten Antragstellung keinen inländischen Wohnsitz, so ist die von den Ländern 
für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des Bezirks zuständig, 
in dem die berechtigte Person ihren letzten inländischen Wohnsitz hatte; hilfs-
weise ist die Behörde des Bezirks zuständig, in dem der entsendende Dienstherr 
oder Arbeitgeber der berechtigten Person oder der Arbeitgeber des Ehegatten 
oder der Ehegattin der berechtigten Person den inländischen Sitz hat. 

(2) Den nach Absatz 1 zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur 
Elternzeit. 

(3) Der Bund trägt die Ausgaben für das Elterngeld. Die damit zusammenhän-
genden Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Für die Ausgaben und die mit 
ihnen zusammenhängenden Einnahmen sind die Vorschriften über das Haus-
haltsrecht des Bundes einschließlich der Verwaltungsvorschriften anzuwenden. 

§ 13 Rechtsweg 

(1) Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 1 bis 12 
entscheiden die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. § 85 Absatz 2 Nummer 2 des 
Sozialgerichtsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass die zuständige Stelle nach 
§ 12 bestimmt wird. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 14 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erbringt, 

2. entgegen § 9 Absatz 1 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt, 
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3. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Angabe nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

4. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 

5. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Beweis-
urkunde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitausend 
Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 12 Absatz 1 genannten Behörden. 

Abschnitt 3 
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

§ 15 Anspruch auf Elternzeit 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn 
sie 

1. a) mit ihrem Kind, 

b) mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 
Absatz 3 oder 4 erfüllen, oder 

c) mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch aufgenommen haben, 

 in einem Haushalt leben und 

2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen. 

Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b und c Elternzeit nehmen können, bedürfen der Zustimmung des 
sorgeberechtigten Elternteils. 

(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, 
wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst 
betreuen und erziehen und 

1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder 

2. ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befindet, die vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft des Elternteils im 
Allgemeinen voll in Anspruch nimmt. 

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes 
selbst Elternzeit beansprucht. 

(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres eines Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann zwischen dem dritten 
Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch ge-
nommen werden. Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des 
Mutterschutzgesetzes wird für die Elternzeit der Mutter auf die Begrenzung nach 
den Sätzen 1 und 2 angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch 
auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume im Sinne der Sätze 1 
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und 2 überschneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind in 
Vollzeit- oder Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren 
ab der Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des 
achten Lebensjahres des Kindes genommen werden; die Sätze 2 und 4 sind 
entsprechend anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung regeln. Der Anspruch 
kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden 
Elternteilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c entsprechend. 

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit nicht 
mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbstätig sein. Eine 
im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflege-
person darf bis zu fünf Kinder in Tagespflege betreuen, auch wenn die wöchent-
liche Betreuungszeit 32 Stunden übersteigt. Teilzeitarbeit bei einem anderen 
Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung 
des Arbeitgebers. Dieser kann sie nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden 
betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung der 
Arbeitszeit und ihre Verteilung beantragen. Der Antrag kann mit der schriftlichen 
Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 verbunden werden. Über den Antrag 
sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin inner-
halb von vier Wochen einigen. Lehnt der Arbeitgeber den Antrag ab, so hat er 
dies dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin innerhalb der Frist nach Satz 3 
mit einer Begründung mitzuteilen. Unberührt bleibt das Recht, sowohl die vor der 
Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit unverändert während der Elternzeit fort-
zusetzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der 
Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war. 

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Arbeitgeber, 
soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 7 während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringe-
rung seiner oder ihrer Arbeitszeit beanspruchen. 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende Voraus-
setzungen: 

1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in 
Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen, 

2. das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate, 

3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei 
Monate auf einen Umfang von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 
32 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats verringert werden, 

4. dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und 

5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber 

a) für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 
sieben Wochen und 
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b) für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen 

vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt. 

Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit ent-
halten. Die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll im Antrag 
angegeben werden. Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung oder 
Verteilung der Arbeitszeit ablehnt, muss die Ablehnung innerhalb der in Satz 5 
genannten Frist und mit schriftlicher Begründung erfolgen. Hat ein Arbeitgeber 
die Verringerung der Arbeitszeit 

1. in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten dritten Lebens-
jahr des Kindes nicht spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrags oder 

2. in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens acht Wochen nach Zugang 
des Antrags 

schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Verringerung der 
Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers als festgelegt. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 5 
Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 genannten 
Fristen die gewünschte Verteilung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der 
Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers als festgelegt. Soweit der Arbeitgeber den Antrag auf Verringerung oder 
Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig ablehnt, kann die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für Arbeitssachen erheben. 

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit 

(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie 

1. für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 
spätestens sieben Wochen und 

2. für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen 

vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen. Verlangt die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1 Nummer 1, muss 
sie oder er gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren 
Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise 
eine angemessene kürzere Frist möglich. Nimmt die Mutter die Elternzeit im An-
schluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 
Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 ange-
rechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutter-
schutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach 
§ 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungsurlaubs 
auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet. Jeder Elternteil kann seine 
Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Verteilung auf weitere Zeit-
abschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Der Arbeitgeber 
kann die Inanspruchnahme eines dritten Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von 
acht Wochen nach Zugang des Antrags aus dringenden betrieblichen Gründen 
ablehnen, wenn dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag 
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und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der Arbeitgeber 
hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheinigen. 
Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei der Anmeldung der Elternzeit auf Verlangen 
des neuen Arbeitgebers eine Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über 
bereits genommene Elternzeit durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer 
vorzulegen. 

(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertretenden 
Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 Absatz 2 und 3 des 
Mutterschutzgesetzes anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, 
können sie dies innerhalb einer Woche nach Wegfall des Grundes nachholen. 

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 
verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vorzeitige Beendigung 
wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder in Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Eintritt einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod 
eines Elternteils oder eines Kindes der berechtigten Person oder bei erheblich 
gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der 
Elternzeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb von vier 
Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. Die Eltern-
zeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 des Mutterschutz-
gesetzes auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig beendet werden; in 
diesen Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die Beendigung der 
Elternzeit rechtzeitig mitteilen. Eine Verlängerung der Elternzeit kann verlangt 
werden, wenn ein vorgesehener Wechsel der Anspruchsberechtigten aus einem 
wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen 
nach dem Tod des Kindes. 

(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 

§ 17 Urlaub 

(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der 
Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der 
Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teil-
zeitarbeit leistet. 

(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden 
Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der 
Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten 
Urlaubsjahr zu gewähren. 

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im An-
schluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht 
gewährten Urlaub abzugelten. 

(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr 
Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den 
Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der 
Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen. 
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§ 18 Kündigungsschutz 

(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an 
Elternzeit verlangt worden ist, nicht kündigen. Der Kündigungsschutz nach Satz 1 
beginnt 

1. frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr des Kindes und 

2. frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem dritten 
Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes. 

Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. 
In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig erklärt 
werden. Die Zulässigkeitserklärung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zu-
ständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Bundes-
regierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungs-
vorschriften zur Durchführung des Satzes 4 erlassen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 

1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder 

2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch 
auf Elterngeld nach § 1 während des Zeitraums nach § 4 Absatz 1 Satz 2, 3 
und 5 haben. 

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit 

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende 
der Elternzeit nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
kündigen. 

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte 

(1) Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit wird auf die Dauer einer 
Berufsausbildung nicht angerechnet, es sei denn, dass während der Elternzeit die 
Berufsausbildung nach § 7a des Berufsbildungsgesetzes oder § 27b der Hand-
werksordnung in Teilzeit durchgeführt wird. § 15 Absatz 4 Satz 1 bleibt unberührt. 

(2) Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes), soweit sie 
am Stück mitarbeiten. Für sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber 
oder Zwischenmeister und an die Stelle des Arbeitsverhältnisses das Beschäfti-
gungsverhältnis. 

§ 21 Befristete Arbeitsverträge 

(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses recht-
fertigt, liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung 
eines anderen Arbeitnehmers oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer 
eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit, 
einer auf Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einzelvertraglicher Verein-
barung beruhenden Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes oder für diese 
Zeiten zusammen oder für Teile davon eingestellt wird. 

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung für 
notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig. 
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(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt 
oder bestimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken zu ent-
nehmen sein. 

(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der Elternzeit, 
kündigen, wenn die Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig endet 
und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die vorzeitige Beendigung der 
Elternzeit mitgeteilt hat. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber die vor-
zeitige Beendigung der Elternzeit in den Fällen des § 16 Absatz 3 Satz 2 nicht 
ablehnen darf. 

(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwenden. 

(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen ist. 

(7) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl 
der beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so sind bei 
der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich in der 
Elternzeit befinden oder zur Betreuung eines Kindes freigestellt sind, nicht mitzu-
zählen, solange für sie aufgrund von Absatz 1 ein Vertreter oder eine Vertreterin 
eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder die Vertreterin nicht mitzu-
zählen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeits-
rechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt 
wird. 

§ 27 Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) Übt ein Elternteil eine systemrelevante Tätigkeit aus, so kann sein Bezug von 
Elterngeld auf Antrag für die Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020 
aufgeschoben werden. Der Bezug der verschobenen Lebensmonate ist spätes-
tens bis zum 30. Juni 2021 anzutreten. Wird von der Möglichkeit des Aufschubs 
Gebrauch gemacht, so kann das Basiselterngeld abweichend von § 4 Absatz 1 
Satz 2 und 3 auch noch nach Vollendung des 14. Lebensmonats bezogen wer-
den. In der Zeit vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entstehende Lücken im 
Elterngeldbezug sind abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 4 unschädlich. 

(2) Für ein Verschieben des Partnerschaftsbonus genügt es, wenn nur ein El-
ternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. Hat der Bezug des Partnerschafts-
bonus bereits begonnen, so gelten allein die Bestimmungen des Absatzes 3. 

(3) Liegt der Bezug des Partnerschaftsbonus ganz oder teilweise vor dem Ablauf 
des 23. September 2022 und kann die berechtigte Person die Voraussetzungen 
des Bezugs aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht einhalten, gelten die Anga-
ben zur Höhe des Einkommens und zum Umfang der Arbeitszeit, die bei der 
Beantragung des Partnerschaftsbonus glaubhaft gemacht worden sind. 

(4) (weggefallen) 

§ 28 Übergangsvorschrift 

(1) Für die vor dem 1. September 2021 geborenen oder mit dem Ziel der Adop-
tion aufgenommenen Kinder ist dieses Gesetz in der bis zum 31. August 2021 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
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(1a) Für die nach dem 31. August 2021 und vor dem 1. April 2024 geborenen 
oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist dieses Gesetz in der 
bis zum 31. März 2024 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(1b) Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte in Bezug nimmt, gelten die betreffenden Regelungen für Mutterschafts-
geld nach der Reichsversicherungsordnung oder nach dem Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte entsprechend. 

(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind § 8 
Absatz 1 und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(3) § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels 36 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen 
anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen. 
§ 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 36 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen anzuwenden, die 
Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. § 1 Absatz 7 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c in der Fassung des Artikels 12 Nummer 1 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) ist für Entscheidungen anzuwenden, 
die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Mai 2022 beginnen. 

(4) § 9 Absatz 2 und § 25 sind auf Kinder anwendbar, die nach dem 31. Dezem-
ber 2021 geboren oder nach dem 31. Dezember 2021 mit dem Ziel der Adoption 
aufgenommen worden sind. Zur Erprobung des Verfahrens können diese Rege-
lungen in Pilotprojekten mit Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat auf Kinder, die vor 
dem 1. Januar 2022 geboren oder vor dem 1. Januar 2022 zur Adoption aufge-
nommen worden sind, angewendet werden. 

(5) § 1 Absatz 8 ist auf Kinder anwendbar, die ab dem 1. April 2025 geboren 
oder mit dem Ziel der Adoption angenommen worden sind. Für die ab dem 
1. April 2024 und vor dem 1. April 2025 geborenen oder mit dem Ziel der 
Adoption angenommenen Kinder gilt § 1 Absatz 8 mit der Maßgabe, dass ein 
Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abgeschlossenen 
Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes 
Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr 
als 200 000 Euro erzielt hat. Erfüllt auch eine andere Person die Voraus-
setzungen des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des Absatzes 3 oder 4, 
entfällt in diesem Zeitraum abweichend von § 1 Absatz 8 Satz 1 der Anspruch, 
wenn die Summe des zu versteuernden Einkommens beider Personen mehr als 
200 000 Euro beträgt. 
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Bundesurlaubsgesetz (Auszug) 

Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (BUrlG) 

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 800-4 veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 
20. April 2013 (BGBl. I S. 868) 

§ 1 Urlaubsanspruch 

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erho-
lungsurlaub. 

§ 2 Geltungsbereich 

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, 
die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Per-
sonen anzusehen sind; für den Bereich der Heimarbeit gilt § 12. 

§ 3 Dauer des Urlaubs 

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage. 

(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche 
Feiertage sind. 

§ 4 Wartezeit 

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses erworben. 

§ 5 Teilurlaub 

(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer 

a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit 
in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt; 

b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 

c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. 

(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind 
auf volle Urlaubstage aufzurunden. 

(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub 
über den ihm zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte 
Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert werden. 

§ 6 Ausschluß von Doppelansprüchen 

(1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das 
laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt 
worden ist. 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem 
Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten 
oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen. 
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§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs 

(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, daß ihrer Berücksichtigung drin-
gende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die 
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der 
Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluß an eine Maß-
nahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt. 

(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, daß dringende 
betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung 
des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht 
zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muß einer der Urlaubsteile mindestens 
zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen. 

(3) Der Urlaub muß im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. 
Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, 
wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende 
Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muß der Urlaub in den ersten 
drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und genommen werden. Auf 
Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a entstehender 
Teilurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen. 

(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teil-
weise nicht mehr gewährt werden, so ist er abzugelten. 

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs 

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck wider-
sprechende Erwerbstätigkeit leisten. 

§ 9 Erkrankung während des Urlaubs 

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches 
Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht 
angerechnet. 

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht auf den 
Urlaub angerechnet werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts nach den gesetzlichen Vorschriften über die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall besteht. 

§ 11 Urlaubsentgelt 

(1) Das Urlaubsentgelt bemißt sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsver-
dienst, das der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn 
des Urlaubs erhalten hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahl-
ten Arbeitsverdienstes. Bei Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender 
Natur, die während des Berechnungszeitraums oder des Urlaubs eintreten, ist 
von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Berech-
nungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter 
Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Urlaubsentgelts 
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außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während des 
Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen 
in bar abzugelten. 

(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen. 

§ 12 Urlaub im Bereich der Heimarbeit 

Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen nach § 1 Abs. 2 Buchstaben a 
bis c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten, für die die Urlaubsregelung nicht 
ausdrücklich von der Gleichstellung ausgenommen ist, gelten die vorstehenden 
Bestimmungen mit Ausnahme der §§ 4 bis 6, 7 Abs. 3 und 4 und § 11 nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen: 

1. Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) und nach 
§ 1 Abs. 2 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten 
von ihrem Auftraggeber oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäf-
tigt werden, von diesem bei einem Anspruch auf 24 Werktage ein Urlaubs-
entgelt von 9,1 vom Hundert des in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April des 
folgenden Jahres oder bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
verdienten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall an Feier-
tagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit und den Urlaub zu leistenden 
Zahlungen. 

2. War der Anspruchsberechtigte im Berechnungszeitraum nicht ständig be-
schäftigt, so brauchen unbeschadet des Anspruches auf Urlaubsentgelt nach 
Nummer 1 nur so viele Urlaubstage gegeben zu werden, wie durchschnitt-
liche Tagesverdienste, die er in der Regel erzielt hat, in dem Urlaubsentgelt 
nach Nummer 1 enthalten sind. 

3. Das Urlaubsentgelt für die in Nummer 1 bezeichneten Personen soll erst bei 
der letzten Entgeltzahlung vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt werden. 

4. Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b des Heimarbeitsgesetzes) 
und nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichge-
stellte erhalten von ihrem Auftraggeber oder, falls sie von einem Zwischen-
meister beschäftigt werden, von diesem als eigenes Urlaubsentgelt und zur 
Sicherung der Urlaubsansprüche der von ihnen Beschäftigten einen Betrag 
von 9,1 vom Hundert des an sie ausgezahlten Arbeitsentgelts vor Abzug der 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne 
die für den Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit 
und den Urlaub zu leistenden Zahlungen. 

5. Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buch-
stabe d des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auf-
traggeber Anspruch auf die von ihnen nach den Nummern 1 und 4 nachweis-
lich zu zahlenden Beträge. 

6. Die Beträge nach den Nummern 1, 4 und 5 sind gesondert im Entgeltbeleg 
auszuweisen. 

7. Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, daß Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 
Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes), die nur für einen Auftraggeber tätig 
sind und tariflich allgemein wie Betriebsarbeiter behandelt werden, Urlaub 
nach den allgemeinen Urlaubsbestimmungen erhalten. 
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8. Auf die in den Nummern 1, 4 und 5 vorgesehenen Beträge finden die §§ 23 
bis 25, 27 und 28 und auf die in den Nummern 1 und 4 vorgesehenen 
Beträge außerdem § 21 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes entsprechende 
Anwendung. Für die Urlaubsansprüche der fremden Hilfskräfte der in 
Nummer 4 genannten Personen gilt § 26 des Heimarbeitsgesetzes 
entsprechend. 

§ 13 Unabdingbarkeit 

(1) Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 
kann in Tarifverträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen 
haben zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, 
wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Urlaubs-
regelung vereinbart ist. Im übrigen kann, abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers 
abgewichen werden. 

(2) Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als Folge 
häufigen Ortswechsels der von den Betrieben zu leistenden Arbeit Arbeitsverhält-
nisse von kürzerer Dauer als einem Jahr in erheblichem Umfange üblich sind, 
kann durch Tarifvertrag von den vorstehenden Vorschriften über die in Absatz 1 
Satz 1 vorgesehene Grenze hinaus abgewichen werden, soweit dies zur Siche-
rung eines zusammenhängenden Jahresurlaubs für alle Arbeitnehmer erforder-
lich ist. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Für den Bereich der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer gemäß 
§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2386) ausgegliederten Gesellschaft und für 
den Bereich der Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost kann von der 
Vorschrift über das Kalenderjahr als Urlaubsjahr (§ 1) in Tarifverträgen abge-
wichen werden. 
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Entgeltfortzahlungsgesetz 

Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im 

Krankheitsfall (EntgFG) 

in der Fassung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feier-
tagen und die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall an Arbeitnehmer 
sowie die wirtschaftliche Sicherung im Bereich der Heimarbeit für gesetzliche 
Feiertage und im Krankheitsfall. 

(2) Arbeitnehmer in Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie 
die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten. 

§ 2 Entgeltzahlung an Feiertagen 

(1) Für Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt, hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den 
Arbeitsausfall erhalten hätte. 

(2) Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleichzeitig infolge von 
Kurzarbeit ausfällt und für die an anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen 
Kurzarbeitergeld geleistet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen Feiertages nach 
Absatz 1 ausgefallen. 

(3) Arbeitnehmer, die am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach 
Feiertagen unentschuldigt der Arbeit fernbleiben, haben keinen Anspruch auf 
Bezahlung für diese Feiertage. 

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner 
Arbeitsleistung verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der 
Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. Wird der Arbeitnehmer 
infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, so verliert er wegen der er-
neuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch nach Satz 1 für einen weiteren Zeitraum 
von höchstens sechs Wochen nicht, wenn 

1. er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge 
derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder 

2. seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine 
Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist. 

(2) Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Absatzes 1 gilt auch eine 
Arbeitsverhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines 
nicht rechtswidrigen Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. Dasselbe gilt für 
einen Abbruch der Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaft innerhalb von 
zwölf Wochen nach der Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird, die 
schwangere Frau den Abbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung 
nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer 
anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen. 
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(3) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener 
Dauer des Arbeitsverhältnisses. 

§ 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende von Organen, Geweben 

oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestand-

teilen 

(1) Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Orga-
nen oder Geweben, die nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes 
erfolgt oder einer Blutspende zur Separation von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes, an seiner Arbeits-
leistung verhindert, hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber 
für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. § 3 Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen Krankenkasse des Empfängers 
von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder 
anderen Blutbestandteilen das an den Arbeitnehmer nach Absatz 1 fortgezahlte 
Arbeitsentgelt sowie die hierauf entfallenden vom Arbeitgeber zu tragenden Bei-
träge zur Sozialversicherung und zur betrieblichen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung auf Antrag zu erstatten. Ist der Empfänger von Organen, Geweben 
oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen 
gemäß § 193 Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen versichert, erstattet dieses dem Arbeitgeber 
auf Antrag die Kosten nach Satz 1 in Höhe des tariflichen Erstattungssatzes. Ist 
der Empfänger von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstamm-
zellen oder anderen Blutbestandteilen bei einem Beihilfeträger des Bundes bei-
hilfeberechtigt oder berücksichtigungsfähiger Angehöriger, erstattet der zuständi-
ge Beihilfeträger dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten nach Satz 1 zum jeweili-
gen Bemessungssatz des Empfängers von Organen, Geweben oder Blut zur 
Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen; dies gilt ent-
sprechend für sonstige öffentlich-rechtliche Träger von Kosten in Krankheitsfällen 
auf Bundesebene. Unterliegt der Empfänger von Organen, Geweben oder Blut 
zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen der Heil-
fürsorge im Bereich des Bundes oder der truppenärztlichen Versorgung, erstatten 
die zuständigen Träger auf Antrag die Kosten nach Satz 1. Mehrere Erstattungs-
pflichtige haben die Kosten nach Satz 1 anteilig zu tragen. Der Arbeitnehmer hat 
dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Erstattungsanspru-
ches erforderlichen Angaben zu machen. 

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts 

(1) Für den in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Absatz 1 bezeichneten Zeitraum ist dem 
Arbeitnehmer das ihm bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit 
zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen. 

(1a) Zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1 gehören nicht das zusätzlich für Über-
stunden gezahlte Arbeitsentgelt und Leistungen für Aufwendungen des Arbeit-
nehmers, soweit der Anspruch auf sie im Falle der Arbeitsfähigkeit davon abhän-
gig ist, daß dem Arbeitnehmer entsprechende Aufwendungen tatsächlich ent-
standen sind, und dem Arbeitnehmer solche Aufwendungen während der Ar-
beitsunfähigkeit nicht entstehen. Erhält der Arbeitnehmer eine auf das Ergebnis 
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der Arbeit abgestellte Vergütung, so ist der von dem Arbeitnehmer in der für ihn 
maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit erzielbare Durchschnittsverdienst der 
Berechnung zugrunde zu legen. 

(2) Ist der Arbeitgeber für Arbeitszeit, die gleichzeitig infolge eines gesetzlichen 
Feiertages ausgefallen ist, zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 3 oder 
nach § 3a verpflichtet, bemißt sich die Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts 
für diesen Feiertag nach § 2. 

(3) Wird in dem Betrieb verkürzt gearbeitet und würde deshalb das Arbeitsent-
gelt des Arbeitnehmers im Falle seiner Arbeitsfähigkeit gemindert, so ist die ver-
kürzte Arbeitszeit für ihre Dauer als die für den Arbeitnehmer maßgebende 
regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des Absatzes 1 anzusehen. Dies gilt nicht im 
Falle des § 2 Abs. 2. 

(4) Durch Tarifvertrag kann eine von den Absätzen 1, 1a und 3 abweichende 
Bemessungsgrundlage des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts festgelegt werden. 
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages kann zwischen nichttarifgebun-
denen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Anwendung der tarifvertraglichen 
Regelung über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle vereinbart 
werden. 

§ 4a Kürzung von Sondervergütungen 

Eine Vereinbarung über die Kürzung von Leistungen, die der Arbeitgeber zusätz-
lich zum laufenden Arbeitsentgelt erbringt (Sondervergütungen), ist auch für Zei-
ten der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit zulässig. Die Kürzung darf für jeden 
Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das 
im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt, nicht überschreiten. 

§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähig-
keit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheini-
gung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche 
Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeit-
geber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlan-
gen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist 
der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist 
der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muß die ärztliche 
Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, daß 
der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit 
mit Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähig-
keit übersandt wird. 

(1a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht für Arbeitnehmer, die Versicherte einer ge-
setzlichen Krankenkasse sind. Diese sind verpflichtet, zu den in Absatz 1 Satz 2 
bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach 
Absatz 1 Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 

1. für Personen, die eine geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten aus-
üben (§ 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch), und 
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2. in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht 
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. 

(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, 
so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussicht-
liche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der 
Übermittlung mitzuteilen. Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der 
Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die Arbeitsunfähig-
keit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Ar-
beitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der 
gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit 
mitzuteilen. Die gesetzlichen Krankenkassen können festlegen, daß der Arbeit-
nehmer Anzeige- und Mitteilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch gegen-
über einem ausländischen Sozialversicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 
Satz 5 gilt nicht. Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland 
zurück, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rück-
kehr unverzüglich anzuzeigen. 

§ 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung 

(1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Drit-
ten Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch 
die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, so geht dieser Anspruch insoweit auf den 
Arbeitgeber über, als dieser dem Arbeitnehmer nach diesem Gesetz Arbeits-
entgelt fortgezahlt und darauf entfallende vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge 
zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversiche-
rung und zur Pflegeversicherung sowie zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat. 

(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung 
des Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen. 

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Arbeit-
nehmers geltend gemacht werden. 

§ 7 Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu ver-
weigern, 

1. solange der Arbeitnehmer die von ihm nach § 5 Abs. 1 vorzulegende ärzt-
liche Bescheinigung nicht vorlegt oder den ihm nach § 5 Abs. 2 obliegenden 
Verpflichtungen nicht nachkommt; 

2. wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines Schadensersatzanspruchs 
gegen einen Dritten auf den Arbeitgeber (§ 6) verhindert. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer die Verletzung dieser ihm ob-
liegenden Verpflichtungen nicht zu vertreten hat. 

§ 8 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

(1) Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts wird nicht dadurch berührt, 
dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit kün-
digt. Das gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus einem 



  

 138 

vom Arbeitgeber zu vertretenden Grunde kündigt, der den Arbeitnehmer zur Kün-
digung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. 

(2) Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Absatz 1 
bezeichneten Zeit nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne daß es einer 
Kündigung bedarf, oder infolge einer Kündigung aus anderen als den in Absatz1 
bezeichneten Gründen, so endet der Anspruch mit dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses. 

§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation 

(1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die 
Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallver-
sicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder ein sonsti-
ger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizi-
nischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der Arbeitnehmer 
nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, 
wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich 
verordnet worden ist und in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durchgeführt wird. 

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts 
der Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme 
im Sinne des Absatzes 1 unverzüglich mitzuteilen und ihm 

a) eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch einen Sozial-
leistungsträger nach Absatz 1 Satz 1 oder 

b) eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 2 

unverzüglich vorzulegen. 

§ 10 Wirtschaftliche Sicherung für den Krankheitsfall im Bereich der 

Heimarbeit 

(1) In Heimarbeit Beschäftigte (§ 1 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) und ihnen 
nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a bis c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte 
haben gegen ihren Auftraggeber oder, falls sie von einem Zwischenmeister 
beschäftigt werden, gegen diesen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags zum 
Arbeitsentgelt. Der Zuschlag beträgt 

1. für Heimarbeiter, für Hausgewerbetreibende ohne fremde Hilfskräfte und die 
nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten 
3,4 vom Hundert, 

2. für Hausgewerbetreibende mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften und 
die nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichge-
stellten 6,4 vom Hundert 

des Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern, des Beitrags zur Bundesagentur für 
Arbeit und der Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die 
für den Lohnausfall an gesetzlichen Feiertagen, den Urlaub und den Arbeitsaus-
fall infolge Krankheit zu leistenden Zahlungen. Der Zuschlag für die unter Num-
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mer 2 aufgeführten Personen dient zugleich zur Sicherung der Ansprüche der 
von ihnen Beschäftigten. 

(2) Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buch-
stabe d des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auftrag-
geber Anspruch auf Vergütung der von ihnen nach Absatz 1 nachweislich zu 
zahlenden Zuschläge. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 in Betracht kommenden Zuschläge sind 
gesondert in den Entgeltbeleg einzutragen. 

(4) Für Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) kann 
durch Tarifvertrag bestimmt werden, daß sie statt der in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 
bezeichneten Leistungen die den Arbeitnehmern im Falle ihrer Arbeitsunfähigkeit 
nach diesem Gesetz zustehenden Leistungen erhalten. Bei der Bemessung des 
Anspruchs auf Arbeitsentgelt bleibt der Unkostenzuschlag außer Betracht. 

(5) Auf die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Zuschläge sind die §§ 23 bis 
25, 27 und 28 des Heimarbeitsgesetzes, auf die in Absatz 1 dem Zwischenmeis-
ter gegenüber vorgesehenen Zuschläge außerdem § 21 Abs. 2 des Heimarbeits-
gesetzes entsprechend anzuwenden. Auf die Ansprüche der fremden Hilfskräfte 
der in Absatz 1 unter Nummer 2 genannten Personen auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall ist § 26 des Heimarbeitsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 11 Feiertagsbezahlung der in Heimarbeit Beschäftigten 

(1) Die in Heimarbeit Beschäftigen (§ 1 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) haben 
gegen den Auftraggeber oder Zwischenmeister Anspruch auf Feiertagsbezahlung 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. Den gleichen Anspruch haben die in § 1 
Abs. 2 Buchstabe a bis d des Heimarbeitsgesetzes bezeichneten Personen, 
wenn sie hinsichtlich der Feiertagsbezahlung gleichgestellt werden; die Vor-
schriften des § 1 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 und 5 des Heimarbeitsgesetzes finden 
Anwendung. Eine Gleichstellung, die sich auf die Entgeltregelung erstreckt, gilt 
auch für die Feiertagsbezahlung, wenn diese nicht ausdrücklich von der Gleich-
stellung ausgenommen ist. 

(2) Das Feiertagsgeld beträgt für jeden Feiertag im Sinne des § 2 Abs. 1 
0,72 vom Hundert des in einem Zeitraum von sechs Monaten ausgezahlten rei-
nen Arbeitsentgelts ohne Unkostenzuschläge. Bei der Berechnung des Feier-
tagsgeldes ist für die Feiertage, die in den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober 
fallen, der vorhergehende Zeitraum vom 1. November bis 30. April und für die 
Feiertage, die in den Zeitraum vom 1. November bis 30. April fallen, der vorher-
gehende Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober zugrunde zu legen. Der Anspruch 
auf Feiertagsgeld ist unabhängig davon, ob im laufenden Halbjahreszeitraum 
noch eine Beschäftigung in Heimarbeit für den Auftraggeber stattfindet. 

(3) Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der Entgeltzahlung vor dem Feiertag zu 
zahlen. Ist die Beschäftigung vor dem Feiertag unterbrochen worden, so ist das 
Feiertagsgeld spätestens drei Tage vor dem Feiertag auszuzahlen. Besteht bei 
der Einstellung der Ausgabe von Heimarbeit zwischen den Beteiligten Einverneh-
men, das Heimarbeitsverhältnis nicht wieder fortzusetzen, so ist dem Berechtig-
ten bei der letzten Entgeltzahlung das Feiertagsgeld für die noch übrigen Feier-
tage des laufenden sowie für die Feiertage des folgenden Halbjahreszeitraumes 
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zu zahlen. Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der Auszahlung in die Entgeltbelege 
(§ 9 des Heimarbeitsgesetzes) einzutragen. 

(4) Übersteigt das Feiertagsgeld, das der nach Absatz 1 anspruchsberechtigte 
Hausgewerbetreibende oder im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende (An-
spruchsberechtigte) für einen Feiertag auf Grund des § 2 seinen fremden Hilfs-
kräften (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) gezahlt hat, den Betrag, den er auf 
Grund der Absätze 2 und 3 für diesen Feiertag erhalten hat, so haben ihm auf 
Verlangen seine Auftraggeber oder Zwischenmeister den Mehrbetrag anteilig zu 
erstatten. Ist der Anspruchsberechtigte gleichzeitig Zwischenmeister, so bleibt 
hierbei das für die Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibenden empfangene und 
weiter gezahlte Feiertagsgeld außer Ansatz. Nimmt ein Anspruchsberechtigter 
eine Erstattung nach Satz 1 in Anspruch, so können ihm bei Einstellung der Aus-
gabe von Heimarbeit die erstatteten Beträge auf das Feiertagsgeld angerechnet 
werden, das ihm auf Grund des Absatzes 2 und des Absatzes 3 Satz 3 für die 
dann noch übrigen Feiertage des laufenden sowie für die Feiertage des folgen-
den Halbjahreszeitraumes zu zahlen ist. 

(5) Das Feiertagsgeld gilt als Entgelt im Sinne der Vorschriften des Heimarbeits-
gesetzes über Mithaftung des Auftraggebers (§ 21 Abs. 2), über Entgeltschutz 
(§§ 23 bis 27) und über Auskunftspflicht über Entgelte (§ 28); hierbei finden die 
§§ 24 bis 26 des Heimarbeitsgesetzes Anwendung, wenn ein Feiertagsgeld 
gezahlt ist, das niedriger ist als das in diesem Gesetz festgesetzte. 

§ 12 Unabdingbarkeit 

Abgesehen von § 4 Abs. 4 kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
zuungunsten des Arbeitnehmers oder der nach § 10 berechtigten Personen 
abgewichen werden. 

§ 13 Übergangsvorschrift 

Ist der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 
1. Januar 1999 oder darüber hinaus durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation an 
seiner Arbeitsleistung verhindert, sind für diesen Zeitraum die seit dem 
1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maßgebend, es sei denn, daß diese für 
den Arbeitnehmer ungünstiger sind. 
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Gewerbeordnung (Auszug) 

(GewO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) 

§ 6 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf die Fischerei, die Errichtung und 
Verlegung von Apotheken, die Erziehung von Kindern gegen Entgelt, das Unter-
richtswesen, auf die Tätigkeit der Rechtsanwälte und Berufsausübungsgesell-
schaften nach der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwälte und Berufs-
ausübungsgesellschaften nach der Patentanwaltsordnung, der Notare, der in 
§ 10 Absatz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes und § 1 Absatz 2 und 3 des 
Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz genannten Personen, der 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der vereidigten Buch-
prüfer und Buchprüfungsgesellschaften, der Steuerberater und Berufsausübungs-
gesellschaften nach dem Steuerberatungsgesetz sowie der Steuerbevollmäch-
tigten, auf den Gewerbebetrieb der Auswandererberater, das Seelotswesen und 
die Tätigkeit der Prostituierten. Auf das Bergwesen findet dieses Gesetz nur inso-
weit Anwendung, als es ausdrückliche Bestimmungen enthält; das gleiche gilt für 
die Ausübung der ärztlichen und anderen Heilberufe, den Verkauf von Arznei-
mitteln, den Vertrieb von Lotterielosen und die Viehzucht. Ferner findet dieses 
Gesetz mit Ausnahme des Titels XI auf den Gewerbebetrieb der Versicherungs-
unternehmen sowie auf Beförderungen mit Krankenkraftwagen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes keine 
Anwendung. 

(1a) § 6c findet auf alle Gewerbetreibenden und sonstigen Dienstleistungserbrin-
ger im Sinne des Artikels 4 Nummer 2 der Richtlinie 2006/123/EG Anwendung, 
deren Dienstleistungen unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. 

(2) Die Bestimmungen des Abschnitts I des Titels VII finden auf alle Arbeit-
nehmer Anwendung. 

§ 105 Freie Gestaltung des Arbeitsvertrages 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können Abschluss, Inhalt und Form des Arbeits-
vertrages frei vereinbaren, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften, 
Bestimmungen eines anwendbaren Tarifvertrages oder einer Betriebsverein-
barung entgegenstehen. Soweit die Vertragsbedingungen wesentlich sind, richtet 
sich ihr Nachweis nach den Bestimmungen des Nachweisgesetzes. 

§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Er-
messen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den 
Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren 
Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hin-
sichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der 
Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Ar-
beitnehmers Rücksicht zu nehmen. 
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§ 107 Berechnung und Zahlung des Arbeitsentgelts 

(1) Das Arbeitsentgelt ist in Euro zu berechnen und auszuzahlen. 

(2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können Sachbezüge als Teil des Arbeitsent-
gelts vereinbaren, wenn dies dem Interesse des Arbeitnehmers oder der Eigenart 
des Arbeitsverhältnisses entspricht. Der Arbeitgeber darf dem Arbeitnehmer kei-
ne Waren auf Kredit überlassen. Er darf ihm nach Vereinbarung Waren in An-
rechnung auf das Arbeitsentgelt überlassen, wenn die Anrechnung zu den durch-
schnittlichen Selbstkosten erfolgt. Die geleisteten Gegenstände müssen mittlerer 
Art und Güte sein, soweit nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen 
worden ist. Der Wert der vereinbarten Sachbezüge oder die Anrechnung der 
überlassenen Waren auf das Arbeitsentgelt darf die Höhe des pfändbaren Teils 
des Arbeitsentgelts nicht übersteigen. 

(3) Die Zahlung eines regelmäßigen Arbeitsentgelts kann nicht für die Fälle aus-
geschlossen werden, in denen der Arbeitnehmer für seine Tätigkeit von Dritten 
ein Trinkgeld erhält. Trinkgeld ist ein Geldbetrag, den ein Dritter ohne rechtliche 
Verpflichtung dem Arbeitnehmer zusätzlich zu einer dem Arbeitgeber geschulde-
ten Leistung zahlt. 

§ 108 Abrechnung des Arbeitsentgelts 

(1) Dem Arbeitnehmer ist bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in 
Textform zu erteilen. Die Abrechnung muss mindestens Angaben über Abrech-
nungszeitraum und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts enthalten. Hinsichtlich 
der Zusammensetzung sind insbesondere Angaben über Art und Höhe der Zu-
schläge, Zulagen, sonstige Vergütungen, Art und Höhe der Abzüge, Abschlags-
zahlungen sowie Vorschüsse erforderlich. 
(2) Die Verpflichtung zur Abrechnung entfällt, wenn sich die Angaben gegenüber 
der letzten ordnungsgemäßen Abrechnung nicht geändert haben. 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, das Nähere 
zum Inhalt und Verfahren einer Entgeltbescheinigung, die zu Zwecken nach dem 
Sozialgesetzbuch sowie zur Vorlage bei den Sozial- und Familiengerichten ver-
wendet werden kann, durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Besoldungsmit-
teilungen für Beamte, Richter oder Soldaten, die inhaltlich der Entgeltbescheini-
gung nach Satz 1 entsprechen, können für die in Satz 1 genannten Zwecke ver-
wendet werden. Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber zu anderen Zwecken 
eine weitere Entgeltbescheinigung verlangen, die sich auf die Angaben nach 
Absatz 1 beschränkt. 

§ 109 Zeugnis 

(1) Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch 
auf ein schriftliches Zeugnis. Das Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und 
Dauer der Tätigkeit (einfaches Zeugnis) enthalten. Der Arbeitnehmer kann ver-
langen, dass sich die Angaben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im 
Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeugnis) erstrecken. 
(2) Das Zeugnis muss klar und verständlich formuliert sein. Es darf keine Merk-
male oder Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus 
der äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeit-
nehmer zu treffen. 
(3) Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
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§ 110 Wettbewerbsverbot 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die berufliche Tätigkeit des Arbeitnehmers 
für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Vereinbarung be-
schränken (Wettbewerbsverbot). Die §§ 74 bis 75f des Handelsgesetzbuches 
sind entsprechend anzuwenden. 
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Kündigungsschutzgesetz (Auszug) 

(KSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1762) 

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, 
dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unter-
brechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie 
sozial ungerechtfertigt ist. 

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in 
der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch drin-
gende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitneh-
mers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist auch 
sozial ungerechtfertigt, wenn 

1. in Betrieben des privaten Rechts 

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungs-
gesetzes verstößt, 

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt 
werden kann 

 und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
insoweit zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe 
der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsver-
fassungsgesetzes schriftlich widersprochen hat, 

2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts 

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kün-
digungen verstößt, 

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle 
oder in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweigs an dem-
selben Dienstort einschließlich seines Einzugsgebiets weiterbeschäftigt 
werden kann 

 und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht 
gegen die Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, daß die 
Stufenvertretung in der Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die 
Einwendungen nichtaufrechterhalten hat. 

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach 
zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen möglich ist 
und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat 
die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung bedingen. 

(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im 
Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial 
ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die 
Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend berücksich-
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tigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt haben. 
In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren 
Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des Betrie-
bes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Der Arbeitnehmer hat die Tat-
sachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne des 
Satzes 1 erscheinen lassen. 

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den 
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte nach 
Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann die Bewer-
tung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. 

(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach § 111 des 
Betriebsverfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll, in 
einem Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat namentlich 
bezeichnet, so wird vermutet, dass die Kündigung durch dringende betriebliche 
Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist. Die soziale Auswahl der 
Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustandekommen des Interes-
senausgleichs wesentlich geändert hat. Der Interessenausgleich nach Satz 1 
ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 17 Abs. 3 Satz 2. 

§ 1a Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung 

(1) Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4 
Satz 1 keine Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündi-
gung nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist 
Anspruch auf eine Abfindung. Der Anspruch setzt den Hinweis des Arbeitgebers 
in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende betrieb-
liche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen der 
Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann. 

(2) Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Er-
mittlung der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden. 

§ 2 Änderungskündigung 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und bietet er dem Arbeitnehmer im 
Zusammenhang mit der Kündigung die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu 
geänderten Arbeitsbedingungen an, so kann der Arbeitnehmer dieses Angebot 
unter dem Vorbehalt annehmen, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen nicht 
sozial ungerechtfertigt ist (§ 1 Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 1 und 2). Diesen 
Vorbehalt muß der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber innerhalb der Kündigungsfrist, 
spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung 
erklären. 
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§ 3 Kündigungseinspruch 

Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt, so kann er 
binnen einer Woche nach der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. 
Erachtet der Betriebsrat den Einspruch für begründet, so hat er zu versuchen, 
eine Verständigung mit dem Arbeitgeber herbeizuführen. Er hat seine Stellung-
nahme zu dem Einspruch dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber auf Verlangen 
schriftlich mitzuteilen. 

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts 

Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerecht-
fertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht 
auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu erheben, daß die 
Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt oder aus anderen 
Gründen rechtsunwirksam ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat 
eingelegt (§ 3), so soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrats beifügen. 
Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die Frist zur 
Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der 
Behörde an den Arbeitnehmer ab. 

§ 5 Zulassung verspäteter Klagen 

(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz Anwendung aller ihm 
nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung zu erheben, so ist auf 
seinen Antrag die Klage nachträglich zuzulassen. Gleiches gilt, wenn eine Frau 
von ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst 
nach Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat. 

(2) Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; ist die Klage bereits 
eingereicht, so ist auf sie im Antrag Bezug zu nehmen. Der Antrag muß ferner die 
Angabe der die nachträgliche Zulassung begründenden Tatsachen und der Mittel 
für deren Glaubhaftmachung enthalten. 

(3) Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hinder-
nisses zulässig. Nach Ablauf von sechs Monaten, vom Ende der versäumten Frist 
an gerechnet, kann der Antrag nicht mehr gestellt werden. 

(4) Das Verfahren über den Antrag auf nachträgliche Zulassung ist mit dem 
Verfahren über die Klage zu verbinden. Das Arbeitsgericht kann das Verfahren 
zunächst auf die Verhandlung und Entscheidung über den Antrag beschränken. 
In diesem Fall ergeht die Entscheidung durch Zwischenurteil, das wie ein End-
urteil angefochten werden kann. 

(5) Hat das Arbeitsgericht über einen Antrag auf nachträgliche Klagezulassung 
nicht entschieden oder wird ein solcher Antrag erstmals vor dem Landesarbeits-
gericht gestellt, entscheidet hierüber die Kammer des Landesarbeitsgerichts. 
Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist 

Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Kündigung im Klagewege geltend gemacht, dass eine rechtswirksame Kündigung 
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nicht vorliege, so kann er sich in diesem Verfahren bis zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung erster Instanz zur Begründung der Unwirksamkeit der Kündi-
gung auch auf innerhalb der Klagefrist nicht geltend gemachte Gründe berufen. 
Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf hinweisen. 

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht 
(§ 4 Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam; 
ein vom Arbeitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt. 

§ 8 Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedingungen 

Stellt das Gericht im Falle des § 2 fest, daß die Änderung der Arbeitsbedin-
gungen sozial ungerechtfertigt ist, so gilt die Änderungskündigung als von Anfang 
an rechtsunwirksam. 

§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des Gerichts, 

Abfindung des Arbeitnehmers 

(1) Stellt das Gericht fest, daß das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses nicht zuzumuten, so hat das Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Ar-
beitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen 
Abfindung zu verurteilen. Die gleiche Entscheidung hat das Gericht auf Antrag 
des Arbeitgebers zu treffen, wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwe-
cken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nicht erwarten lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können den Antrag auf 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis zum Schluß der letzten mündlichen Ver-
handlung in der Berufungsinstanz stellen. 

(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt 
festzusetzen, an dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung geendet hätte. 

§ 10 Höhe der Abfindung 

(1) Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf Monatsverdiensten festzusetzen. 

(2) Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Lebensjahr vollendet und hat das 
Arbeitsverhältnis mindestens fünfzehn Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu 
fünfzehn Monatsverdiensten, hat der Arbeitnehmer das fünfundfünfzigste 
Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsverhältnis mindestens zwanzig Jahre 
bestanden, so ist ein Betrag bis zu achtzehn Monatsverdiensten festzusetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, den das Gericht nach 
§ 9 Abs. 2 für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses festsetzt, das in der 
Vorschrift des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über die Regelaltersrente 
bezeichnete Lebensalter erreicht hat. 

(3) Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgeben-
den regelmäßigen Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeitsverhältnis endet 
(§ 9 Abs. 2), an Geld und Sachbezügen zusteht. 

§ 11 Anrechnung auf entgangenen Zwischenverdienst 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, so muß 
sich der Arbeitnehmer auf das Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeitgeber für die Zeit 
nach der Entlassung schuldet, anrechnen lassen, 
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1. was er durch anderweitige Arbeit verdient hat, 

2. was er hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, 
eine ihm zumutbare Arbeit anzunehmen, 

3. was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistungen infolge Arbeitslosigkeit aus der 
Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder der Sozial-
hilfe für die Zwischenzeit gezahlt worden ist. Diese Beträge hat der Arbeit-
geber der Stelle zu erstatten, die sie geleistet hat. 

§ 12 Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, Auflösung des alten 

Arbeitsverhältnisses 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, ist jedoch 
der Arbeitnehmer inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen, so kann 
er binnen einer Woche nach der Rechtskraft des Urteils durch Erklärung gegen-
über dem alten Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bei diesem 
verweigern. Die Frist wird auch durch eine vor ihrem Ablauf zur Post gegebene 
schriftliche Erklärung gewahrt. Mit dem Zugang der Erklärung erlischt das 
Arbeitsverhältnis. Macht der Arbeitnehmer von seinem Verweigerungsrecht 
Gebrauch, so ist ihm entgangener Verdienst nur für die Zeit zwischen der Entlas-
sung und dem Tag des Eintritts in das neue Arbeitsverhältnis zu gewähren. § 11 
findet entsprechende Anwendung. 

§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen 

(1) Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. Die 
Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung kann jedoch nur nach 
Maßgabe des § 4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend gemacht werden. Stellt das 
Gericht fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet ist, ist jedoch 
dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so 
hat auf seinen Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den 
Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Das 
Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzulegen, 
zu dem die außerordentliche Kündigung ausgesprochen wurde. Die Vorschriften 
der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so finden die Vorschriften 
des § 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende An-
wendung. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 
bis 7 auf eine Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 1 Abs. 2 und 3 
bezeichneten Gründen rechtsunwirksam ist, keine Anwendung. 

§ 14 Angestellte in leitender Stellung 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht 

1. in Betrieben einer juristischen Person für die Mitglieder des Organs, das zur 
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist, 

2. in Betrieben einer Personengesamtheit für die durch Gesetz, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen 
Personen. 
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(2) Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestellte, soweit 
diese zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berech-
tigt sind, finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme des § 3 Anwen-
dung. § 9 Abs. 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß der Antrag des 
Arbeitgebers auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses keiner Begründung bedarf. 
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Nachweisgesetz (Auszug) 

Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden 

wesentlichen Bedingungen (NachwG) 

in der Fassung vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) 

§ 2 Nachweispflicht 

(1) Der Arbeitgeber hat die wesentlichen Vertragsbedingungen des Arbeitsver-
hältnisses innerhalb der Fristen des Satzes 4 schriftlich niederzulegen, die Nie-
derschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Nieder-
schrift sind mindestens aufzunehmen: 

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien, 

2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, 

3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das Enddatum oder die vorhersehbare 
Dauer des Arbeitsverhältnisses, 

4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten 
Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an ver-
schiedenen Orten beschäftigt werden oder seinen Arbeitsort frei wählen 
kann, 

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu 
leistenden Tätigkeit, 

6. sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit, 

7. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der 
Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts, die jeweils 
getrennt anzugeben sind, und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung, 

8. die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie 
bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und 
Voraussetzungen für Schichtänderungen, 

9. bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes: 

a) die Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entspre-
chend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat, 

b) die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden, 

c) der Zeitrahmen, bestimmt durch Referenztage und Referenzstunden, der 
für die Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt ist, und 

d) die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Vor-
aus mitzuteilen hat, 

10. sofern vereinbart die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren 
Voraussetzungen, 

11. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, 

12. ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung, 

13. wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung 
über einen Versorgungsträger zusagt, der Name und die Anschrift dieses 
Versorgungsträgers; die Nachweispflicht entfällt, wenn der Versorgungsträ-
ger zu dieser Information verpflichtet ist, 
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14. das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer einzuhaltende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis und 
die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, sowie die Frist zur Er-
hebung einer Kündigungsschutzklage; § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist 
auch bei einem nicht ordnungsgemäßen Nachweis der Frist zur Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage anzuwenden, 

15. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis 
anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sowie Re-
gelungen paritätisch besetzter Kommissionen, die auf der Grundlage kirch-
lichen Rechts Arbeitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber 
festlegen. 

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. Dem Arbeitnehmer ist die Niederschrift mit den Angaben nach 
Satz 2 Nummer 1, 7 und 8 spätestens am ersten Tag der Arbeitsleistung, die 
Niederschrift mit den Angaben nach Satz 2 Nummer 2 bis 6, 9 und 10 spätestens 
am siebten Kalendertag nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses 
und die Niederschrift mit den übrigen Angaben nach Satz 2 spätestens einen 
Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses auszuhändigen. 

(1a) Wer einen Praktikanten einstellt, hat unverzüglich nach Abschluss des Prakti-
kumsvertrages, spätestens vor Aufnahme der Praktikantentätigkeit, die wesent-
lichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unter-
zeichnen und dem Praktikanten auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindes-
tens aufzunehmen: 

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien, 

2. die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele, 

3. Beginn und Dauer des Praktikums, 

4. Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit, 

5. Zahlung und Höhe der Vergütung, 

6. Dauer des Urlaubs, 

7. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen, die auf das Praktikumsverhältnis anzuwenden 
sind. 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als vier aufeinanderfolgen-
de Wochen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen, so hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor dessen Abreise die Niederschrift nach Ab-
satz 1 Satz 1 mit allen wesentlichen Angaben nach Absatz 1 Satz 2 und folgen-
den zusätzlichen Angaben auszuhändigen: 

1. das Land oder die Länder, in dem oder in denen die Arbeit im Ausland geleis-
tet werden soll, und die geplante Dauer der Arbeit, 

2. die Währung, in der die Entlohnung erfolgt, 

3. sofern vereinbart, mit dem Auslandsaufenthalt verbundene Geld- oder Sach-
leistungen, insbesondere Entsendezulagen und zu erstattende Reise-, Ver-
pflegungs- und Unterbringungskosten, 

4. die Angabe, ob eine Rückkehr des Arbeitnehmers vorgesehen ist, und gege-
benenfalls die Bedingungen der Rückkehr. 
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(3) Fällt ein Auslandsaufenthalt nach Absatz 2 in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1), die durch die Richt-
linie (EU) 2018/957 (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 16) geändert worden ist, muss 
die Niederschrift nach Absatz 1 Satz 1 neben den Angaben nach Absatz 2 auch 
folgende zusätzliche Angaben enthalten: 

1. die Entlohnung, auf die der Arbeitnehmer nach dem Recht des Mitgliedstaats 
oder der Mitgliedstaaten, in dem oder in denen der Arbeitnehmer seine Arbeit 
leisten soll, Anspruch hat, 

2. den Link zu der einzigen offiziellen nationalen Website, die der Mitgliedstaat, 
in dem der Arbeitnehmer seine Arbeit leisten soll, betreibt nach Artikel 5 Ab-
satz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG 
über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über 
die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informations-
systems – („IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11). 

(4) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 bis 8 und 10 bis 14 können 
ersetzt werden durch einen Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis anwend-
baren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sowie Regelungen pari-
tätisch besetzter Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts 
Arbeitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen. Ist in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 11 und 14 die jeweilige gesetzliche Rege-
lung maßgebend, so kann hierauf verwiesen werden. Die Angaben nach Absatz 2 
Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 1 können ersetzt werden durch einen Hinweis 
auf konkrete Bestimmungen der einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten und Satzungen oder Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen so-
wie Regelungen paritätisch besetzter Kommissionen, die auf der Grundlage 
kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber 
festlegen. 

(5) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wor-
den ist, entfällt die Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 und 3, soweit der Ver-
trag die in den Absätzen 1 bis 4 geforderten Angaben enthält. 
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Pflegezeitgesetz 

Gesetz über die Pflegezeit (PflegeZG) 

in der Fassung vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2510) 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige 
nahe Angehörige in häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit 
von Beruf und familiärer Pflege zu verbessern. 

§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzublei-
ben, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu 
organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. 

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinderung an der 
Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dem 
Arbeitgeber ist auf Verlangen eine ärztliche Bescheinigung über die Pflege-
bedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Erforderlichkeit der in Absatz 1 
genannten Maßnahmen vorzulegen. 

(3) Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung der Vergütung nur verpflichtet, soweit 
sich eine solche Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder auf 
Grund einer Vereinbarung ergibt. Ein Anspruch der Beschäftigten auf Zahlung 
von Pflegeunterstützungsgeld richtet sich nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch. 

§ 3 Pflegezeit und sonstige Freistellungen 

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustel-
len, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegen (Pflegezeit). Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber 
Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten. 

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen 
durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-
Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen ist ein entsprechender Nach-
weis zu erbringen. 

(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens 
zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für 
welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Freistellung von der Arbeitsleis-
tung in Anspruch genommen werden soll. Wenn nur teilweise Freistellung in 
Anspruch genommen wird, ist auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit 
anzugeben. Enthält die Ankündigung keine eindeutige Festlegung, ob die oder 
der Beschäftigte Pflegezeit oder Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflege-
zeitgesetzes in Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen beider 
Freistellungsansprüche vor, gilt die Erklärung als Ankündigung von Pflegezeit. 
Beansprucht die oder der Beschäftigte nach der Pflegezeit Familienpflegezeit 
oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes zur 
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Pflege oder Betreuung desselben pflegebedürftigen Angehörigen, muss sich die 
Familienpflegezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflege-
zeitgesetzes unmittelbar an die Pflegezeit anschließen. In diesem Fall soll die 
oder der Beschäftigte möglichst frühzeitig erklären, ob sie oder er Familienpflege-
zeit oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes in 
Anspruch nehmen wird; abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 1 des Familien-
pflegezeitgesetzes muss die Ankündigung spätestens drei Monate vor Beginn der 
Familienpflegezeit erfolgen. Wird Pflegezeit nach einer Familienpflegezeit oder 
einer Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes in Anspruch 
genommen, ist die Pflegezeit in unmittelbarem Anschluss an die Familienpflege-
zeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes zu 
beanspruchen; sie ist abweichend von Satz 1 dem Arbeitgeber spätestens acht 
Wochen vor Beginn schriftlich anzukündigen. 

(4) Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, haben Arbeit-
geber und Beschäftigte über die Verringerung und die Verteilung der Arbeitszeit 
eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber den Wün-
schen der Beschäftigten zu entsprechen, es sei denn, dass dringende betrieb-
liche Gründe entgegenstehen. 

(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizu-
stellen, wenn sie einen minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung betreuen. Die Inanspruchnahme 
dieser Freistellung ist jederzeit im Wechsel mit der Freistellung nach Absatz 1 im 
Rahmen der Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 möglich. Absatz 1 Satz 2 
und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Beschäftigte können diesen An-
spruch wahlweise statt des Anspruchs auf Pflegezeit nach Absatz 1 geltend 
machen. 

(6) Beschäftigte sind zur Begleitung eines nahen Angehörigen von der Arbeits-
leistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn dieser an einer Erkrankung 
leidet, die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium 
erreicht hat, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische 
Behandlung notwendig ist und die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von 
Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. Beschäftigte haben diese gegen-
über dem Arbeitgeber durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Absatz 1 
Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gelten entsprechend. § 45 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 

(6a) Beschäftigte von Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftig-
ten können bei ihrem Arbeitgeber den Abschluss einer Vereinbarung über eine 
Pflegezeit nach Absatz 1 Satz 1 oder eine sonstige Freistellung nach Absatz 5 
Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 beantragen. Der Arbeitgeber hat den Antrag inner-
halb von vier Wochen nach Zugang zu beantworten. Eine Ablehnung des Antrags 
ist zu begründen. Wird eine Pflegezeit oder sonstige Freistellung nach Satz 1 ver-
einbart, gelten die Absätze 2, 3 Satz 4 und 6 erster Halbsatz, Absatz 4 Satz 1 
sowie Absatz 6 Satz 2 und 4 entsprechend. 

(7) Ein Anspruch auf Förderung richtet sich nach den §§ 3, 4, 5 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 sowie den §§ 6 bis 10 des Familienpflegezeitgesetzes. 
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§ 4 Dauer der Inanspruchnahme 

(1) Die Pflegezeit nach § 3 beträgt für jeden pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen längstens sechs Monate (Höchstdauer). Für einen kürzeren Zeitraum in 
Anspruch genommene Pflegezeit kann bis zur Höchstdauer verlängert werden, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Verlängerung bis zur Höchstdauer kann 
verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person des Pflegenden 
aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann; dies gilt nicht für Fälle des § 3 
Absatz 6a. Pflegezeit und Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflegezeit-
gesetzes dürfen gemeinsam die Gesamtdauer von 24 Monaten je pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen nicht überschreiten. Die Pflegezeit wird auf Berufsbil-
dungszeiten nicht angerechnet. 

(2) Ist der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege 
des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Pflegezeit vier 
Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände. Der Arbeitgeber ist über die 
veränderten Umstände unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen kann die Pflege-
zeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. 

(3) Für die Betreuung nach § 3 Absatz 5 gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. Für die Freistellung nach § 3 Absatz 6 gilt eine Höchstdauer von drei 
Monaten je nahem Angehörigen. Für die Freistellung nach § 3 Absatz 6 gelten 
Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 entsprechend; bei zusätzlicher Inan-
spruchnahme von Pflegezeit oder einer Freistellung nach § 3 Absatz 5 oder 
Familienpflegezeit oder einer Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflege-
zeitgesetzes dürfen die Freistellungen insgesamt 24 Monate je nahem Angehöri-
gen nicht überschreiten. 

(4) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der der oder dem Beschäftigten 
für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der vollständigen 
Freistellung von der Arbeitsleistung um ein Zwölftel kürzen. 

§ 4a Erneute Pflegezeit nach Inanspruchnahme einer Freistellung auf 

Grundlage der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 können Beschäftigte einmalig 
nach einer beendeten Pflegezeit zur Pflege oder Betreuung desselben pflege-
bedürftigen Angehörigen Pflegezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchst-
dauer nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtdauer 
nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten wird und die Inanspruchnahme der 
beendeten Pflegezeit auf der Grundlage der Sonderregelungen aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie erfolgte. 

(2) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 4 muss sich die Familienpflegezeit oder 
eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes nicht unmit-
telbar an die Pflegezeit anschließen, wenn die Pflegezeit auf Grund der Sonder-
regelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie in Anspruch genommen wurde 
und die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten wird. 

(3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 6 muss sich die Pflegezeit nicht unmit-
telbar an die Familienpflegezeit oder an die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des 
Familienpflegezeitgesetzes anschließen, wenn die Familienpflegezeit oder Frei-
stellung auf Grund der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
erfolgte und die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten wird. 
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§ 5 Kündigungsschutz 

(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung 
höchstens jedoch zwölf Wochen vor dem angekündigten Beginn bis zur 
Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Freistellung 
nach § 3 nicht kündigen. Im Fall einer Vereinbarung über eine Freistellung nach 
§ 3 Absatz 6a dieses Gesetzes oder nach § 2a Absatz 5a des Familienpflege-
zeitgesetzes beginnt der Kündigungsschutz mit dem Beginn der Freistellung. 

(2) In besonderen Fällen kann eine Kündigung von der für den Arbeitsschutz 
zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle aus-
nahmsweise für zulässig erklärt werden. Die Bundesregierung kann hierzu mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 

§ 6 Befristete Verträge 

(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten oder eines Beschäftigten für die 
Dauer der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Freistellung nach 
§ 3 eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eingestellt wird, liegt hierin ein 
sachlicher Grund für die Befristung des Arbeitsverhältnisses. Über die Dauer der 
Vertretung nach Satz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige Zeiten einer Ein-
arbeitung zulässig. 

(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalendermäßig 
bestimmt oder bestimmbar sein oder den in Absatz 1 genannten Zwecken zu 
entnehmen sein. 

(3) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen kündigen, wenn die Freistellung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 
vorzeitig endet. Das Kündigungsschutzgesetz ist in diesen Fällen nicht anzuwen-
den. Satz 1 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen ist. 

(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl 
der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgestellt, sind bei der 
Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach § 2 kurz-
zeitig an der Arbeitsleistung verhindert oder nach § 3 freigestellt sind, nicht mitzu-
zählen, solange für sie auf Grund von Absatz 1 eine Vertreterin oder ein Vertreter 
eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn die Vertreterin oder der Vertreter nicht mitzu-
zählen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeits-
rechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt 
wird. 

§ 7 Begriffsbestimmungen 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten. 

(2) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Perso-
nen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 
beschäftigen. Für die arbeitnehmerähnlichen Personen, insbesondere für die in 
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Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, tritt an die Stelle des 
Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, 

2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartner-
schaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der Geschwister 
und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Geschwister und Ge-
schwister der Lebenspartner, 

3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder 
des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder. 

(4) Pflegebedürftig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die die Vorausset-
zungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. 
Pflegebedürftig im Sinne von § 2 sind auch Personen, die die Voraussetzungen 
nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch voraussichtlich 
erfüllen. 

§ 8 Unabdingbarkeit 

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der Beschäftigten 
abgewichen werden. 
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Familienpflegezeitgesetz 

Gesetz über die Familienpflegezeit (FPfZG) 

in der Fassung vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I, S. 2564) zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I, S. 2510) 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Durch die Einführung der Familienpflegezeit werden die Möglichkeiten zur Ver-
einbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessert. 

§ 2 Familienpflegezeit 

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchst-
dauer) teilweise freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen in häuslicher Umgebung pflegen (Familienpflegezeit). Während der Familien-
pflegezeit muss die verringerte Arbeitszeit wöchentlich mindestens 15 Stunden 
betragen. Bei unterschiedlichen wöchentlichen Arbeitszeiten oder einer unter-
schiedlichen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit darf die wöchentliche 
Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stunden 
nicht unterschreiten (Mindestarbeitszeit). Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht 
gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger Beschäftigten aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten. 

(2) Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen gemeinsam 24 Monate je pflege-
bedürftigem nahem Angehörigen nicht überschreiten (Gesamtdauer). 

(3) Die §§ 5 bis 8 des Pflegezeitgesetzes gelten entsprechend. 

(4) Die Familienpflegezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet. 

(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchst-
dauer) teilweise freizustellen, wenn sie einen minderjährigen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung betreuen. Die 
Inanspruchnahme dieser Freistellung ist jederzeit im Wechsel mit der Freistellung 
nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer nach Absatz 2 möglich. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Beschäftigte können 
diesen Anspruch wahlweise statt des Anspruchs auf Familienpflegezeit nach 
Absatz 1 geltend machen. 

§ 2a Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 

(1) Wer Familienpflegezeit nach § 2 beanspruchen will, muss dies dem Arbeit-
geber spätestens acht Wochen vor dem gewünschten Beginn schriftlich ankündi-
gen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang 
innerhalb der Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 die Freistellung von der Arbeits-
leistung in Anspruch genommen werden soll. Dabei ist auch die gewünschte 
Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. Enthält die Ankündigung keine eindeutige 
Festlegung, ob die oder der Beschäftigte Pflegezeit nach § 3 des Pflegezeit-
gesetzes oder Familienpflegezeit in Anspruch nehmen will, und liegen die 
Voraussetzungen beider Freistellungsansprüche vor, gilt die Erklärung als Ankün-
digung von Pflegezeit. Wird die Familienpflegezeit nach einer Freistellung nach 
§ 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes zur Pflege oder Betreuung 
desselben pflegebedürftigen Angehörigen in Anspruch genommen, muss sich die 
Familienpflegezeit unmittelbar an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Ab-
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satz 5 des Pflegezeitgesetzes anschließen. In diesem Fall soll die oder der 
Beschäftigte möglichst frühzeitig erklären, ob sie oder er Familienpflegezeit in 
Anspruch nehmen wird; abweichend von Satz 1 muss die Ankündigung spätes-
tens drei Monate vor Beginn der Familienpflegezeit erfolgen. Wird eine Freistel-
lung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nach einer Fami-
lienpflegezeit in Anspruch genommen, ist diese in unmittelbarem Anschluss an 
die Familienpflegezeit zu beanspruchen; sie ist dem Arbeitgeber spätestens acht 
Wochen vor Beginn schriftlich anzukündigen. 

(2) Arbeitgeber und Beschäftigte haben über die Verringerung und Verteilung 
der Arbeitszeit eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der 
Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu entsprechen, es sei denn, dass 
dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. 

(3) Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Familienpflegezeit 
kann bis zur Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 verlängert werden, wenn der 
Arbeitgeber zustimmt. Eine Verlängerung bis zur Gesamtdauer kann verlangt 
werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person der oder des Pflegenden 
aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 

(4) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit der oder des nahen 
Angehörigen durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nachzuweisen. Bei in der 
privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen ist ein ent-
sprechender Nachweis zu erbringen. 

(5) Ist die oder der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die 
häusliche Pflege der oder des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, 
endet die Familienpflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränderten Um-
stände. Der Arbeitgeber ist hierüber unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen 
kann die Familienpflegezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeitgeber 
zustimmt. 

(5a) Beschäftigte von Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger Beschäftig-
ten ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten können bei ihrem 
Arbeitgeber den Abschluss einer Vereinbarung über eine Familienpflegezeit nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3 oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 Satz 1 bean-
tragen. Der Arbeitgeber hat den Antrag nach Satz 1 innerhalb von vier Wochen 
nach Zugang zu beantworten. Eine Ablehnung des Antrags ist zu begründen. 
Wird eine Freistellung nach Satz 1 vereinbart, gelten § 2 Absatz 2 bis 4 sowie 
§ 2a Absatz 1 Satz 4 und 6 erster Halbsatz, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, 
Absatz 4 und 5 entsprechend. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Freistellung von der 
Arbeitsleistung nach § 2 Absatz 5. 

§ 2b Erneute Familienpflegezeit nach Inanspruchnahme einer Freistellung 

auf Grundlage der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von § 2a Absatz 3 können Beschäftigte einmalig nach einer be-
endeten Familienpflegezeit zur Pflege und Betreuung desselben pflegebedürfti-
gen Angehörigen Familienpflegezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchst-
dauer nach § 2 Absatz 1 in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtdauer von 
24 Monaten nach § 2 Absatz 2 nicht überschritten wird und die Inanspruchnahme 
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der beendeten Familienpflegezeit auf der Grundlage der Sonderregelungen aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie erfolgte. 

(2) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 4 muss sich die Familienpflegezeit nicht 
unmittelbar an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeit-
gesetzes anschließen, wenn die Freistellung aufgrund der Sonderregelungen aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie in Anspruch genommen wurde und die Gesamt-
dauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten nicht überschritten wird. 

(3) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 6 muss sich die Freistellung nach § 3 
Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Familien-
pflegezeit anschließen, wenn die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit auf-
grund der Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie erfolgte und 
die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten ab Beginn der ersten 
Freistellung nicht überschritten wird. 

§ 3 Förderung der pflegebedingten Freistellung von der Arbeitsleistung 

(1) Für die Dauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 
des Pflegezeitgesetzes gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben Beschäftigten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes 
zinsloses Darlehen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. Der Anspruch gilt auch 
für Vereinbarungen über Freistellungen von der Arbeitsleistung nach § 2a Absatz 
5a dieses Gesetzes. 

(2) Die monatlichen Darlehensraten werden in Höhe der Hälfte der Differenz 
zwischen den pauschalierten monatlichen Nettoentgelten vor und während der 
Freistellung nach Absatz 1 gewährt. 

(3) Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt vor der Freistellung nach Absatz 1 
wird berechnet auf der Grundlage des regelmäßigen durchschnittlichen monat-
lichen Bruttoarbeitsentgelts ausschließlich der Sachbezüge der letzten zwölf Ka-
lendermonate vor Beginn der Freistellung. Das pauschalierte monatliche Netto-
entgelt während der Freistellung wird berechnet auf der Grundlage des Brutto-
arbeitsentgelts, das sich aus dem Produkt aus der vereinbarten durchschnitt-
lichen monatlichen Stundenzahl während der Freistellung und dem durchschnitt-
lichen Entgelt je Arbeitsstunde ergibt. Durchschnittliches Entgelt je Arbeitsstunde 
ist das Verhältnis des regelmäßigen gesamten Bruttoarbeitsentgelts ausschließ-
lich der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Frei-
stellung zur arbeitsvertraglichen Gesamtstundenzahl der letzten zwölf Kalender-
monate vor Beginn der Freistellung. Die Berechnung der pauschalierten Netto-
entgelte erfolgt entsprechend der Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte 
gemäß § 106 Absatz 1 Satz 5 bis 7 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. Bei 
einem weniger als zwölf Monate vor Beginn der Freistellung bestehenden Be-
schäftigungsverhältnis verkürzt sich der der Berechnung zugrunde zu legende 
Zeitraum entsprechend. Für die Berechnung des durchschnittlichen Entgelts je 
Arbeitsstunde bleiben Mutterschutzfristen, Freistellungen nach § 2, kurzzeitige 
Arbeitsverhinderungen nach § 2 des Pflegezeitgesetzes, Freistellungen nach § 3 
des Pflegezeitgesetzes sowie die Einbringung von Arbeitsentgelt in und die Ent-
nahme von Arbeitsentgelt aus Wertguthaben nach § 7b des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch außer Betracht. Abweichend von Satz 6 bleiben auf Antrag für 
die Berechnung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts je Arbeitsstunde in der 
Zeit vom 1. März 2020 bis zum Auflauf des 30. April 2023 auch Kalendermonate 
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mit einem aufgrund der COVID-19-Pandemie geringeren Entgelt unberück-
sichtigt. 

(4) In den Fällen der Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes ist die monat-
liche Darlehensrate auf den Betrag begrenzt, der bei einer durchschnittlichen 
Arbeitszeit während der Familienpflegezeit von 15 Wochenstunden zu gewähren 
ist. 

(5) Abweichend von Absatz 2 können Beschäftigte auch einen geringeren Dar-
lehensbetrag in Anspruch nehmen, wobei die monatliche Darlehensrate 
mindestens 50 Euro betragen muss. 

(6) Das Darlehen ist in der in Absatz 2 genannten Höhe, in den Fällen der 
Pflegezeit in der in Absatz 4 genannten Höhe, vorrangig vor dem Bezug von 
bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen und von den 
Beschäftigten zu beantragen; Absatz 5 ist insoweit nicht anzuwenden. Bei der 
Berechnung von Sozialleistungen nach Satz 1 sind die Zuflüsse aus dem 
Darlehen als Einkommen zu berücksichtigen. 

§ 4 Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber hat dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben für bei ihm Beschäftigte den Arbeitsumfang sowie das Arbeitsentgelt 
vor der Freistellung nach § 3 Absatz 1 zu bescheinigen, soweit dies zum Nach-
weis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der wöchentlichen Arbeitszeit 
der die Förderung beantragenden Beschäftigten erforderlich ist. Für die in Heim-
arbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeit-
gebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

§ 5 Ende der Förderfähigkeit 

(1) Die Förderfähigkeit endet mit dem Ende der Freistellung nach § 3 Absatz 1. 
Die Förderfähigkeit endet auch dann, wenn die oder der Beschäftigte während 
der Freistellung nach § 2 den Mindestumfang der wöchentlichen Arbeitszeit auf-
grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Bestimmungen oder aufgrund von 
Bestimmungen, die in Arbeitsrechtsregelungen der Kirchen enthalten sind, unter-
schreitet. Die Unterschreitung der Mindestarbeitszeit aufgrund von Kurzarbeit 
oder eines Beschäftigungsverbotes lässt die Förderfähigkeit unberührt. 

(2) Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer hat dem Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben unverzüglich jede Änderung in den 
Verhältnissen, die für den Anspruch nach § 3 Absatz 1 erheblich sind, mitzuteilen, 
insbesondere die Beendigung der häuslichen Pflege der oder des nahen Ange-
hörigen, die Beendigung der Betreuung nach § 2 Absatz 5 dieses Gesetzes oder 
§ 3 Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes, die Beendigung der Freistellung nach § 3 
Absatz 6 des Pflegezeitgesetzes, die vorzeitige Beendigung der Freistellung nach 
§ 3 Absatz 1 sowie die Unterschreitung des Mindestumfangs der wöchentlichen 
Arbeitszeit während der Freistellung nach § 2 aus anderen als den in Absatz 1 
Satz 2 genannten Gründen. 

§ 6 Rückzahlung des Darlehens 

(1) Im Anschluss an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 ist die Darlehens-
nehmerin oder der Darlehensnehmer verpflichtet, das Darlehen innerhalb von 
48 Monaten nach Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1 zurückzuzahlen. Die 
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Rückzahlung erfolgt in möglichst gleichbleibenden monatlichen Raten in Höhe 
des im Bescheid nach § 9 festgesetzten monatlichen Betrags jeweils spätestens 
zum letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats. Für die Rückzahlung gelten 
alle nach § 3 an die Darlehensnehmerin oder den Darlehensnehmer geleisteten 
Darlehensbeträge als ein Darlehen. 

(2) Die Rückzahlung beginnt in dem Monat, der auf das Ende der Förderung der 
Freistellung nach § 3 Absatz 1 folgt. Das Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben kann auf Antrag der Darlehensnehmerin oder des 
Darlehensnehmers den Beginn der Rückzahlung auf einen späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch auf den 25. Monat nach Beginn der Förderung festsetzen, 
wenn die übrigen Voraussetzungen für den Anspruch nach den §§ 2 und 3 
weiterhin vorliegen. Befindet sich die Darlehensnehmerin oder der Darlehens-
nehmer während des Rückzahlungszeitraums in einer Freistellung nach § 3 
Absatz 1, setzt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf 
Antrag der oder des Beschäftigten die monatlichen Rückzahlungsraten bis zur 
Beendigung der Freistellung von der Arbeitsleistung aus. Der Rückzahlungs-
zeitraum verlängert sich um den Zeitraum der Aussetzung. 

§ 7 Härtefallregelung 

(1) Zur Vermeidung einer besonderen Härte stundet das Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben der Darlehensnehmerin oder dem Darlehens-
nehmer auf Antrag die Rückzahlung des Darlehens, ohne dass hierfür Zinsen 
anfallen. Als besondere Härte gelten insbesondere der Bezug von Entgelt-
ersatzleistungen nach dem Dritten und dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch und Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch oder eine mehr als 180 Tage ununterbrochene Arbeits-
unfähigkeit. Eine besondere Härte liegt auch vor, wenn sich die Darlehens-
nehmerin oder der Darlehensnehmer wegen unverschuldeter finanzieller Belas-
tungen vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder zu 
erwarten ist, dass sie oder er durch die Rückzahlung des Darlehens in der 
vorgesehenen Form in solche Schwierigkeiten gerät. 

(2) Für den über die Gesamtdauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes 
oder nach § 3 Absatz 1 oder 5 des Pflegezeitgesetzes hinausgehenden Zeitraum, 
in dem die Pflegebedürftigkeit desselben nahen Angehörigen fortbesteht, die 
Pflege durch die oder den Beschäftigten in häuslicher Umgebung andauert und 
die Freistellung von der Arbeitsleistung fortgeführt wird, sind auf Antrag die 
fälligen Rückzahlungsraten zu einem Viertel zu erlassen (Teildarlehenserlass) 
und die restliche Darlehensschuld für diesen Zeitraum bis zur Beendigung der 
häuslichen Pflege auf Antrag zu stunden, ohne dass hierfür Zinsen anfallen, 
sofern eine besondere Härte im Sinne von Absatz 1 Satz 3 vorliegt. 

(3) Die Darlehensschuld erlischt, soweit sie noch nicht fällig ist, wenn die 
Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer 

1. Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ununterbrochen seit mindestens zwei 
Jahren nach dem Ende der Freistellung bezieht oder 

2. verstirbt. 
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(4) Der Abschluss von Vergleichen sowie die Stundung, Niederschlagung und 
der Erlass von Ansprüchen richten sich, sofern in diesem Gesetz nicht 
abweichende Regelungen getroffen werden, nach den §§ 58 und 59 der 
Bundeshaushaltsordnung. 

§ 8 Antrag auf Förderung 

(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet 
auf schriftlichen Antrag über das Darlehen nach § 3 und dessen Rückzahlung 
nach § 6. 

(2) Der Antrag wirkt vom Zeitpunkt des Vorliegens der Anspruchsvoraus-
setzungen, wenn er innerhalb von drei Monaten nach deren Vorliegen gestellt 
wird, andernfalls wirkt er vom Beginn des Monats der Antragstellung. 

(3) Der Antrag muss enthalten: 

1. Name und Anschrift der oder des das Darlehen beantragenden Beschäftigten, 

2. Name, Anschrift und Angehörigenstatus der gepflegten Person, 

3. Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit oder im Fall des § 3 Absatz 6 des 
Pflegezeitgesetzes das dort genannte ärztliche Zeugnis über die Erkrankung 
des oder der nahen Angehörigen, 

4. Dauer der Freistellung nach § 3 Absatz 1 sowie Mitteilung, ob zuvor eine 
Freistellung nach § 3 Absatz 1 in Anspruch genommen wurde, sowie 

5. Höhe, Dauer und Angabe der Zeitabschnitte des beantragten Darlehens. 

(4) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. Entgeltbescheinigungen mit Angabe der arbeitsvertraglichen Wochenstunden 
der letzten zwölf Monate vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1, 

2. in den Fällen der vollständigen Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Freistellung und in den Fällen 
der teilweisen Freistellung die hierüber getroffene schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Arbeitgeber und der oder dem Beschäftigten. 

§ 9 Darlehensbescheid und Zahlweise 

(1) In dem Bescheid nach § 8 Absatz 1 sind anzugeben: 

1. Höhe des Darlehens, 

2. Höhe der monatlichen Darlehensraten sowie Dauer der Leistung der 
Darlehensraten, 

3. Höhe und Dauer der Rückzahlungsraten und 

4. Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate. 

Wurde dem Antragsteller für eine vor dem Antrag liegende Freistellung nach § 3 
Absatz 1 ein Darlehen gewährt, sind für die Ermittlung der Beträge nach Satz 1 
Nummer 3 und 4 das zurückliegende und das aktuell gewährte Darlehen wie ein 
Darlehen zu behandeln. Der das erste Darlehen betreffende Bescheid nach 
Satz 1 wird hinsichtlich Höhe, Dauer und Fälligkeit der Rückzahlungsraten 
geändert. 

(2) Die Höhe der Darlehensraten wird zu Beginn der Leistungsgewährung in 
monatlichen Festbeträgen für die gesamte Förderdauer festgelegt. 

(3) Die Darlehensraten werden unbar zu Beginn jeweils für den Kalendermonat 
ausgezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Monatliche Förde-
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rungsbeträge, die nicht volle Euro ergeben, sind bei Restbeträgen bis zu 
0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzurunden. 

§ 10 Antrag und Nachweis in weiteren Fällen 

(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet 
auch in den Fällen des § 7 auf schriftlichen Antrag, der Name und Anschrift der 
Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers enthalten muss. 

(2) Die Voraussetzungen des § 7 sind nachzuweisen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 durch Glaubhaftmachung der dort genannten 
Voraussetzungen, insbesondere durch Darlegung der persönlichen wirt-
schaftlichen Verhältnisse oder bei Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage einer Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung der Darlehensnehmerin oder des Darlehens-
nehmers, 

2. in den Fällen des Absatzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung über die 
fortbestehende Pflegebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen und die 
Fortdauer der Freistellung von der Arbeitsleistung sowie Glaubhaftmachung 
der dort genannten Voraussetzungen, insbesondere durch Darlegung der 
persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, 

3. in den Fällen des Absatzes 3 durch Vorlage der entsprechenden Leistungs-
bescheide der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers oder durch 
Vorlage einer Sterbeurkunde durch die Rechtsnachfolger. 

(3) Anträge auf Teildarlehenserlass nach § 7 Absatz 2 sind bis spätestens 
48 Monate nach Beginn der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach 
§ 3 Absatz 1 oder 5 des Pflegezeitgesetzes zu stellen. 

§ 11 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Zur Durchführung des Verfahrens nach den §§ 8 und 10 kann das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend allgemeine Verwaltungs-
vorschriften erlassen. 

§ 12 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Satz 1 eine dort genannte Bescheinigung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt, 

2. entgegen § 5 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht oder 

3. entgegen § 8 Absatz 3 Nummer 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 2 mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden. 

(4) Die Geldbußen fließen in die Kasse des Bundesamtes für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben. Diese trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des Geset-
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zes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Auslagen. Sie ist auch ersatz-
pflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

§ 13 Aufbringung der Mittel 

Die für die Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Mittel trägt der Bund. 

§ 14 Beirat 

(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt 
einen unabhängigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein. 

(2) Der Beirat befasst sich mit Fragen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, er 
begleitet die Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und berät 
über deren Auswirkungen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend kann dem Beirat Themenstellungen zur Beratung vorgeben. 

(3) Der Beirat legt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend alle vier Jahre, erstmals zum 1. Juni 2019, einen Bericht vor und kann 
hierin Handlungsempfehlungen aussprechen. 

(4) Der Beirat besteht aus einundzwanzig Mitgliedern, die vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Gesund-
heit berufen werden. Stellvertretung ist zulässig. Die oder der Vorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorsitzende werden vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend ernannt. Der Beirat setzt sich zusammen aus 
sechs Vertreterinnen oder Vertretern von fachlich betroffenen Interessenverbän-
den, je zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, 
der Wohlfahrtsverbände und der Seniorenorganisationen sowie aus je einer 
Vertreterin oder einem Vertreter der sozialen und der privaten Pflege-Pflicht-
versicherung. Des Weiteren gehören dem Beirat zwei Wissenschaftlerinnen oder 
Wissenschaftler mit Schwerpunkt in der Forschung der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Konferenz der Ministe-
rinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Jugend und Familie, der 
Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit 
und Soziales sowie der kommunalen Spitzenverbände an. Die Besetzung des 
Beirats muss geschlechterparitätisch erfolgen. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats und ihrer Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter beträgt fünf Jahre und kann einmalig um fünf Jahre verlängert werden. 
Scheidet ein Mitglied oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter vorzeitig aus, 
wird für den Rest der Amtszeit eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger berufen. 

(6) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Erstattung ihrer notwendigen Auslagen. 

(7) Der Beirat arbeitet auf der Grundlage einer durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu erlassenden Geschäftsordnung. 

§ 15 Übergangsvorschrift 

Die Vorschriften des Familienpflegezeitgesetzes in der Fassung vom 6. Dezem-
ber 2011 gelten in den Fällen fort, in denen die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung eines Darlehens nach § 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 bis 
einschließlich 31. Dezember 2014 vorlagen. 
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Teilzeit- und Befristungsgesetz (Auszug) 

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) 

in der Fassung vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) 

§ 4 Verbot der Diskriminierung 

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht 
schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung 
rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder 
eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewäh-
ren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des 
Arbeitsvertrages nicht schlechter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbe-
fristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem befristet beschäftigten Arbeit-
nehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für 
einen bestimmten Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Um-
fang zu gewähren, der dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungs-
zeitraum entspricht. Sind bestimmte Beschäftigungsbedingungen von der Dauer 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Betrieb oder Unternehmen 
abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu 
berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass 
eine unterschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. 

§ 5 Benachteiligungsverbot 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von 
Rechten nach diesem Gesetz benachteiligen. 

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeit-
arbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen. 

§ 7 Ausschreibung; Erörterung; Information über freie Arbeitsplätze 

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des 
Betriebes ausschreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich 
der Arbeitsplatz hierfür eignet. 

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Verände-
rung von Dauer oder Lage oder von Dauer und Lage seiner vertraglich verein-
barten Arbeitszeit zu erörtern und den Arbeitnehmer über entsprechende Arbeits-
plätze zu informieren, die im Betrieb oder Unternehmen besetzt werden sollen. 
Dies gilt unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein 
Mitglied der Arbeitnehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzu-
ziehen. 

(3) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 
sechs Monate bestanden und der ihm in Textform den Wunsch nach Absatz 2 
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Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige eine 
begründete Antwort in Textform mitzuteilen. Hat der Arbeitgeber in den letzten 
zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal einen in Textform geäu-
ßerten Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 in Textform begründet beantwortet, ist eine 
mündliche Erörterung nach Absatz 2 ausreichend. 

(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über angezeigte Arbeitszeit-
wünsche nach Absatz 2 sowie über Teilzeitarbeit im Betrieb und Unternehmen zu 
informieren, insbesondere über vorhandene oder geplante Teilzeitarbeitsplätze 
und über die Umwandlung von Teilzeitarbeitsplätzen in Vollzeitarbeitsplätze oder 
umgekehrt. Der Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt 
unberührt. 

§ 8 Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestan-
den hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert 
wird. 

(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang 
der Verringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn in Textform geltend 
machen. Er soll dabei die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben. 

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der 
Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat 
mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über die von ihm festzulegende Verteilung 
der Arbeitszeit zu erzielen. 

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre 
Verteilung entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit 
betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ein betrieblicher Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unver-
hältnismäßige Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifver-
trag festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können 
nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren. 

(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung 
hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem ge-
wünschten Beginn der Verringerung in Textform mitzuteilen. Haben sich Arbeit-
geber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1 über die Verringerung der 
Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht spä-
testens einen Monat vor deren gewünschtem Beginn in Textform abgelehnt, 
verringert sich die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. 
Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Ein-
vernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht spätestens 
einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit in Textform abgelehnt, gilt die Verteilung 
der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. 
Der Arbeitgeber kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung 
der Arbeitszeit wieder ändern, wenn das betriebliche Interesse daran das 
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Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung erheblich überwiegt und der 
Arbeitgeber die Änderung spätestens einen Monat vorher angekündigt hat. 

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens 
nach Ablauf von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringe-
rung zugestimmt oder sie berechtigt abgelehnt hat. 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, 
dass der Arbeitgeber, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, 
in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. 

§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit 

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in Textform 
den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes bevorzugt zu berücksichti-
gen, es sei denn, dass 

1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt oder 

2. der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie 
ein anderer vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber oder 

3. Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer oder 

4. dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. 

Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn der Arbeitgeber die Organi-
sationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten 
Arbeitsplatz neu zu besetzen. 

§ 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestan-
den hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen 
im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verringert wird. Der begehrte Zeitraum 
muss mindestens ein Jahr und darf höchstens fünf Jahre betragen. Der Arbeit-
nehmer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung der Ar-
beitszeit, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer be-
schäftigt. 

(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verringerung 
der Arbeitszeit ablehnen, soweit betriebliche Gründe entgegenstehen; § 8 Ab-
satz 4 gilt entsprechend. Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als 45, aber nicht 
mehr als 200 Arbeitnehmer beschäftigt, kann das Verlangen eines Arbeitnehmers 
auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten 
Arbeitszeit bei einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel 

1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier, 

2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf, 

3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs, 

4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben, 

5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht, 

6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun, 

7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn, 

8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf, 

9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf, 
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10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13, 

11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14 

andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben. 

(3) Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und für die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Für den begehrten Zeit-
raum der Verringerung der Arbeitszeit sind § 8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, 
Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit kann 
der Arbeitnehmer keine weitere Verringerung und keine Verlängerung seiner 
Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen; § 9 findet keine Anwendung. 

(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der Ar-
beitszeit nach Absatz 1 zu seiner ursprünglichen vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit zurückgekehrt ist, kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit nach 
diesem Gesetz frühestens ein Jahr nach der Rückkehr zur ursprünglichen Ar-
beitszeit verlangen. Für einen erneuten Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit 
nach berechtigter Ablehnung auf Grund entgegenstehender betrieblicher Gründe 
nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ableh-
nung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach Absatz 2 Satz 2 kann der Ar-
beitnehmer frühestens nach Ablauf von einem Jahr nach der Ablehnung erneut 
eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen. 

(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraum der Arbeitszeit-
verringerung abweichend von Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeit-
nehmers festgelegt werden. 

(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 sind 
Personen in Berufsbildung nicht zu berücksichtigen. 

§ 11 Kündigungsverbot 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines Arbeit-
nehmers, von einem Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu 
wechseln, ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus 
anderen Gründen bleibt unberührt. 

§ 12 Arbeit auf Abruf 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer 
seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf 
Abruf). Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und 
täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit 
nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die 
Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander fol-
gende Stunden in Anspruch zu nehmen. 

(2) Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine 
Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 Prozent der 
wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. Ist für die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der 
Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 
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(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Zeitrahmen, bestimmt durch Referenz-
stunden und Referenztage, festzulegen, in dem auf seine Aufforderung hin Arbeit 
stattfinden kann. Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn 
der Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im 
Voraus mitteilt und die Arbeitsleistung im Zeitrahmen nach Satz 1 zu erfolgen hat. 

(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maßgebende 
regelmäßige Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten drei Monate vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit keine drei Monate bestanden, ist der Berechnung des Entgelt-
fortzahlungsanspruchs die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kürzeren Zeit-
raums zugrunde zu legen. Zeiten von Kurzarbeit, unverschuldeter Arbeitsver-
säumnis, Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenzzeitraum bleiben außer Be-
tracht. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen zur Berechnung der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall finden Anwendung. 

(5) Für die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Durch Tarifvertrag kann von Absatz 1 und von der Vorankündigungsfrist nach 
Absatz 3 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden, 
wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit 
und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwen-
dung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren. 

§ 14 Zulässigkeit der Befristung 

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen 
sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, 
wenn 

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, 

2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um 
den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu 
erleichtern, 

3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt 
wird, 

4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 

5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 

6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung recht-
fertigen, 

7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich 
für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend 
beschäftigt wird oder 

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines 
sachlichen Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser 
Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung 
eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach 
Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein be-



Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

 171 

fristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag 
kann die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abwei-
chend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifver-
trages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwen-
dung der tariflichen Regelungen vereinbaren. 

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die 
kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer 
von vier Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig be-
fristeten Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusam-
menhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. 
Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung der Gemeinde oder 
dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages nach 
Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines 
sachlichen Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der 
Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr 
vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses 
mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 
Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurz-
arbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaß-
nahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. 
Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung 
des Arbeitsvertrages zulässig. 

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 

§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages 

(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der verein-
barten Zeit. 

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühes-
tens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des 
Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung. 

(3) Wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart, so muss 
diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der 
Tätigkeit stehen. 

(4) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündi-
gung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart 
ist. 

(5) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit 
als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von 
fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. 

(6) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, 
oder nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es 
als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich 
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widerspricht oder dem Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich 
mitteilt. 

§ 16 Folgen unwirksamer Befristung 

Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf 
unbestimmte Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühestens zum verein-
barten Ende ordentlich gekündigt werden, sofern nicht nach § 15 Absatz 4 die 
ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt möglich ist. Ist die Befristung 
nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch 
vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden. 

§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts 

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertra-
ges rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem ver-
einbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf 
Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung nicht 
beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kündigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. 
Wird das Arbeitsverhältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt 
die Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeit-
gebers, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung beendet sei. 

§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze 

(1) Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entspre-
chende unbefristete Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die 
Information kann durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, den Arbeit-
nehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen erfolgen. 

(2) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 
sechs Monate bestanden und der ihm in Textform den Wunsch nach einem auf 
unbestimmte Zeit geschlossenen Arbeitsvertrag angezeigt hat, innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in Textform mitzu-
teilen. Satz 1 gilt nicht, sofern der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber diesen Wunsch 
in den letzten zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal angezeigt 
hat. 

§ 19 Aus- und Weiterbildung 

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitneh-
mer an angemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der 
beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass drin-
gende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche anderer 
Arbeitnehmer entgegenstehen. 

§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet 
beschäftigten Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des 
Betriebes und des Unternehmens zu informieren. 

§ 21 Auflösend bedingte Arbeitsverträge 

Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, gelten 
§ 4 Absatz 2, § 5, § 14 Absatz 1 und 4, § 15 Absatz 2, 4 und 6 sowie die §§ 16 
bis 20 entsprechend.  
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Mindestlohngesetz (Auszug) 

Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) 

in der Fassung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) 

Abschnitt 1 
Festsetzung des allgemeinen Mindestlohns 

Unterabschnitt 1 
Inhalt des Mindestlohns 

§ 1 Mindestlohn 

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung ei-
nes Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitgeber. 

(2) Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Oktober 2022 brutto 12 Euro 
je Zeitstunde. Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag einer ständigen 
Kommission der Tarifpartner (Mindestlohnkommission) durch Rechtsverordnung 
der Bundesregierung geändert werden. 

(3) Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen gehen den Regelungen dieses Gesetzes vor, soweit die Höhe der auf 
ihrer Grundlage festgesetzten Branchenmindestlöhne die Höhe des Mindestlohns 
nicht unterschreitet. 

§ 2 Fälligkeit des Mindestlohns 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer 
den Mindestlohn 

1. zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit, 

2. spätestens am letzten Bankarbeitstag (Frankfurt am Main) des Monats, der 
auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, 

zu zahlen. Für den Fall, dass keine Vereinbarung über die Fälligkeit getroffen 
worden ist, bleibt § 614 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unberührt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind bei Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden und auf 
einem schriftlich vereinbarten Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden 
spätestens innerhalb von zwölf Kalendermonaten nach ihrer monatlichen Erfas-
sung durch bezahlte Freizeitgewährung oder Zahlung des Mindestlohns aus-
zugleichen, soweit der Anspruch auf den Mindestlohn für die geleisteten Arbeits-
stunden nach § 1 Absatz 1 nicht bereits durch Zahlung des verstetigten Arbeits-
entgelts erfüllt ist. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der 
Arbeitgeber nicht ausgeglichene Arbeitsstunden spätestens in dem auf die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Kalendermonat auszugleichen. 
Die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden dürfen monatlich 
jeweils 50 Prozent der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Wertguthabenvereinbarungen im Sinne 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Satz 1 gilt entsprechend für eine im Hin-
blick auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbare 
ausländische Regelung. 

§ 3 Unabdingbarkeit des Mindestlohns 

Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine 
Geltendmachung beschränken oder ausschließen, sind insoweit unwirksam. Die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann auf den entstandenen Anspruch 
nach § 1 Absatz 1 nur durch gerichtlichen Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein 
Verzicht ausgeschlossen. Die Verwirkung des Anspruchs ist ausgeschlossen. 

Unterabschnitt 2 
Mindestlohnkommission 

§ 4 Aufgabe und Zusammensetzung 

(1) Die Bundesregierung errichtet eine ständige Mindestlohnkommission, die 
über die Anpassung der Höhe des Mindestlohns befindet. 

(2) Die Mindestlohnkommission wird alle fünf Jahre neu berufen. Sie besteht aus 
einer oder einem Vorsitzenden, sechs weiteren stimmberechtigten ständigen 
Mitgliedern und zwei Mitgliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne Stimmrecht 
(beratende Mitglieder). 

§ 5 Stimmberechtigte Mitglieder 

(1) Die Bundesregierung beruft je drei stimmberechtigte Mitglieder auf Vorschlag 
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aus Kreisen der 
Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Spitzenorganisationen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen jeweils mindestens eine Frau und einen 
Mann als stimmberechtigte Mitglieder vorschlagen. Werden auf Arbeitgeber- oder 
auf Arbeitnehmerseite von den Spitzenorganisationen mehr als drei Personen 
vorgeschlagen, erfolgt die Auswahl zwischen den Vorschlägen im Verhältnis zur 
Bedeutung der jeweiligen Spitzenorganisationen für die Vertretung der Arbeit-
geber- oder Arbeitnehmerinteressen im Arbeitsleben des Bundesgebietes. Übt 
eine Seite ihr Vorschlagsrecht nicht aus, werden die Mitglieder dieser Seite durch 
die Bundesregierung aus Kreisen der Vereinigungen von Arbeitgebern oder 
Gewerkschaften berufen. 

(2) Scheidet ein Mitglied aus, wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 4 
ein neues Mitglied berufen. 

§ 6 Vorsitz 

(1) Die Bundesregierung beruft die Vorsitzende oder den Vorsitzenden auf 
gemeinsamen Vorschlag der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer. 

(2) Wird von den Spitzenorganisationen kein gemeinsamer Vorschlag unter-
breitet, beruft die Bundesregierung jeweils eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer. Der Vorsitz wechselt zwischen den Vorsitzenden nach jeder Be-
schlussfassung nach § 9. Über den erstmaligen Vorsitz entscheidet das Los. § 5 
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
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(3) Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende aus, wird nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender berufen. 

§ 7 Beratende Mitglieder 

(1) Die Bundesregierung beruft auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusätzlich je ein beratendes Mitglied aus Kreisen 
der Wissenschaft. Die Bundesregierung soll darauf hinwirken, dass die Spitzen-
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Frau und einen Mann als 
beratendes Mitglied vorschlagen. Das beratende Mitglied soll in keinem Be-
schäftigungsverhältnis stehen zu 

1. einer Spitzenorganisation der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, 

2. einer Vereinigung der Arbeitgeber oder einer Gewerkschaft oder 

3. einer Einrichtung, die von den in der Nummer 1 oder Nummer 2 genannten 
Vereinigungen getragen wird. 

§ 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die beratenden Mitglieder unterstützen die Mindestlohnkommission insbe-
sondere bei der Prüfung nach § 9 Absatz 2 durch die Einbringung wissen-
schaftlichen Sachverstands. Sie haben das Recht, an den Beratungen der 
Mindestlohnkommission teilzunehmen. 

§ 8 Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Mindestlohnkommission unterliegen bei der Wahrnehmung 
ihrer Tätigkeit keinen Weisungen. 

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Mindestlohnkommission ist ehrenamtlich. 

(3) Die Mitglieder der Mindestlohnkommission erhalten eine angemessene Ent-
schädigung für den ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit erwachsenden 
Verdienstausfall und Aufwand sowie Ersatz der Fahrtkosten entsprechend den für 
ehrenamtliche Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichte geltenden Vorschrif-
ten. Die Entschädigung und die erstattungsfähigen Fahrtkosten setzt im Einzelfall 
die oder der Vorsitzende der Mindestlohnkommission fest. 

§ 9 Beschluss der Mindestlohnkommission 

(1) Die Mindestlohnkommission hat über eine Anpassung der Höhe des 
Mindestlohns bis zum 30. Juni 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zu beschlie-
ßen. Danach hat die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über Anpassungen 
der Höhe des Mindestlohns zu beschließen. 

(2) Die Mindestlohnkommission prüft im Rahmen einer Gesamtabwägung, 
welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindest-
schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktio-
nierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu 
gefährden. Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung des 
Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung. 

(3) Die Mindestlohnkommission hat ihren Beschluss schriftlich zu begründen. 

(4) Die Mindestlohnkommission evaluiert laufend die Auswirkungen des Mindest-
lohns auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Wettbe-
werbsbedingungen und die Beschäftigung in Bezug auf bestimmte Branchen und 
Regionen sowie die Produktivität und stellt ihre Erkenntnisse der Bundes-
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regierung in einem Bericht alle zwei Jahre gemeinsam mit ihrem Beschluss zur 
Verfügung. 

§ 10 Verfahren der Mindestlohnkommission 

(1) Die Mindestlohnkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(2) Die Beschlüsse der Mindestlohnkommission werden mit einfacher Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei der Beschlussfassung hat 
sich die oder der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten. Kommt eine 
Stimmenmehrheit nicht zustande, macht die oder der Vorsitzende einen Ver-
mittlungsvorschlag. Kommt nach Beratung über den Vermittlungsvorschlag keine 
Stimmenmehrheit zustande, übt die oder der Vorsitzende ihr oder sein Stimm-
recht aus. 

(3) Die Mindestlohnkommission kann Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften, Wohlfahrtsverbände, Verbände, die wirtschaft-
liche und soziale Interessen organisieren, sowie sonstige von der Anpassung des 
Mindestlohns Betroffene vor Beschlussfassung anhören. Sie kann Informationen 
und fachliche Einschätzungen von externen Stellen einholen. 

(4) Die Sitzungen der Mindestlohnkommission sind nicht öffentlich; der Inhalt 
ihrer Beratungen ist vertraulich. Die Teilnahme an Sitzungen der Mindestlohn-
kommission sowie die Beschlussfassung können in begründeten Ausnahmefällen 
auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden mittels einer Videokonferenz erfolgen, 
wenn 

1. kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht und 

2. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können. 

Die übrigen Verfahrensregelungen trifft die Mindestlohnkommission in einer 
Geschäftsordnung. 

§ 11 Rechtsverordnung 

(1) Die Bundesregierung kann die von der Mindestlohnkommission vorgeschla-
gene Anpassung des Mindestlohns durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates für alle Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
verbindlich machen. Die Rechtsverordnung tritt am im Beschluss der Mindest-
lohnkommission bezeichneten Tag, frühestens aber am Tag nach Verkündung in 
Kraft. Die Rechtsverordnung gilt, bis sie durch eine neue Rechtsverordnung ab-
gelöst wird. 

(2) Vor Erlass der Rechtsverordnung erhalten die Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften, die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, die Wohlfahrtsver-
bände sowie die Verbände, die wirtschaftliche und soziale Interessen organisie-
ren, Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme. Die Frist zur Stellungnahme 
beträgt drei Wochen; sie beginnt mit der Bekanntmachung des Verordnungs-
entwurfs. 
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§ 12 Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn; 

Kostenträgerschaft 

(1) Die Mindestlohnkommission wird bei der Durchführung ihrer Aufgaben von 
einer Geschäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsstelle untersteht insoweit fachlich 
der oder dem Vorsitzenden der Mindestlohnkommission. 

(2) Die Geschäftsstelle wird bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin als selbständige Organisationeinheit eingerichtet. 

(3) Die Geschäftsstelle informiert und berät als Informationsstelle für den Min-
destlohn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen zum Thema 
Mindestlohn. 

(4) Die durch die Tätigkeit der Mindestlohnkommission und der Geschäftsstelle 
anfallenden Kosten trägt der Bund. 

Abschnitt 2 
Zivilrechtliche Durchsetzung 

§ 13 Haftung des Auftraggebers 

§ 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes findet entsprechende Anwendung. 

Abschnitt 3 
Kontrolle und Durchsetzung durch staatliche Behörden 

§ 14 Zuständigkeit 

Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers nach § 20 sind 
die Behörden der Zollverwaltung zuständig. 

§ 15 Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und anderer Behörden; 

Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers 

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 

1. die dort genannten Behörden auch Einsicht in Arbeitsverträge, Nieder-
schriften nach § 2 des Nachweisgesetzes und andere Geschäftsunterlagen 
nehmen können, die mittelbar oder unmittelbar Auskunft über die Einhaltung 
des Mindestlohns nach § 20 geben, und 

2. die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zur Mit-
wirkung Verpflichteten diese Unterlagen vorzulegen haben. 

§ 6 Absatz 3 sowie die §§ 16 bis 19 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 16 Meldepflicht 

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der eine Arbeitnehmerin oder einen 
Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in den in § 2a 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen oder 
Wirtschaftszweigen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes beschäftigt, ist ver-
pflichtet, vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung eine schriftliche Anmeldung 
in deutscher Sprache bei der zuständigen Behörde der Zollverwaltung nach Ab-
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satz 6 vorzulegen, die die für die Prüfung wesentlichen Angaben enthält. Wesent-
lich sind die Angaben über 

1. den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der von ihm im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, 

2. den Beginn und die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung, 

3. den Ort der Beschäftigung, 

4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterlagen bereit-
gehalten werden, 

5. den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift in 
Deutschland der oder des verantwortlich Handelnden, 

6. die Branche, in die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen, und 

7. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in Deutschland einer 
oder eines Zustellungsbevollmächtigten, soweit diese oder dieser nicht mit 
der oder dem in Nummer 5 genannten verantwortlich Handelnden identisch ist. 

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat der Arbeitgeber im Sinne des Sat-
zes 1 unverzüglich zu melden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums ver-
pflichtet, der zuständigen Behörde der Zollverwaltung vor Beginn der Beschäfti-
gung einer Kraftfahrerin oder eines Kraftfahrers für die Durchführung von Güter- 
oder Personenbeförderungen im Inland nach § 36 Absatz 1 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes eine Anmeldung mit folgenden Angaben elektronisch zuzu-
leiten: 

1. die Identität des Unternehmens, sofern diese verfügbar ist in Form der 
Nummer der Gemeinschaftslizenz, 

2. den Familiennamen und den Vornamen sowie die Anschrift im Nieder-
lassungsstaat eines oder einer Zustellungsbevollmächtigten, 

3. den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift und die 
Führerscheinnummer der Kraftfahrerin oder des Kraftfahrers, 

4. den Beginn des Arbeitsvertrags der Kraftfahrerin oder des Kraftfahrers und 
das auf diesen Vertrag anwendbare Recht, 

5. den voraussichtlichen Beginn und das voraussichtliche Ende der Beschäfti-
gung der Kraftfahrerin oder des Kraftfahrers im Inland, 

6. die amtlichen Kennzeichen der für die Beschäftigung im Inland einzusetzen-
den Kraftfahrzeuge, 

7.  ob es sich bei den von der Kraftfahrerin oder dem Kraftfahrer zu erbringen-
den Verkehrsdienstleistungen um Güterbeförderung oder Personenbeför-
derung und grenzüberschreitende Beförderung oder Kabotage handelt; 

die Anmeldung ist mittels der elektronischen Schnittstelle des Binnenmarkt-
Informationssystems nach Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 5 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 
Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 
2008/49/EG der Kommission („IMI-Verordnung“) (ABI. L 316 vom 14.11.2012, 
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S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/1055 (ABI. L 249 vom 
31.7.2020, S. 17) geändert worden ist, zuzuleiten. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im Ausland eine Arbeitnehmerin oder einen 
Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeits-
leistung einem Entleiher, hat der Verleiher in den in § 2a des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vor Beginn jeder Werk- oder 
Dienstleistung der zuständigen Behörde der Zollverwaltung eine schriftliche An-
meldung in deutscher Sprache mit folgenden Angaben zuzuleiten: 

1. den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der überlasse-
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. den Beginn und die Dauer der Überlassung, 

3. den Ort der Beschäftigung, 

4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterlagen bereit-
gehalten werden, 

5. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in Deutschland einer 
oder eines Zustellungsbevollmächtigten des Verleihers, 

6. die Branche, in die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen, 

7. den Familiennamen, den Vornamen oder die Firma sowie die Anschrift des 
Entleihers. 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ohne Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, 

1. dass, auf welche Weise und unter welchen technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen eine Anmeldung, eine Änderungsmeldung und 
die Versicherung abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 und 3 
Satz 1 und 2 und Absatz 4 elektronisch übermittelt werden kann, 

2. unter welchen Voraussetzungen eine Änderungsmeldung ausnahmsweise 
entfallen kann, und 

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht oder abgewandelt werden kann, sofern 
die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen einer regel-
mäßig wiederkehrenden Werk- oder Dienstleistung eingesetzt werden oder 
sonstige Besonderheiten der zu erbringenden Werk- oder Dienstleistungen 
dies erfordern. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 3 Satz 1 bestimmen. 

§ 17 Erstellen und Bereithalten von Dokumenten 

(1) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 8 Absatz 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch oder in den in § 2a des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen 
beschäftigt, ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spätestens bis zum Ablauf des 
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siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen 
und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für die Auf-
zeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzubewahren. Satz 1 gilt entsprechend für 
einen Entleiher, dem ein Verleiher eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer 
oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung in einem 
der in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschafts-
zweige überlässt. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse nach § 8a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch. 

(2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 haben die für die Kontrolle der Ein-
haltung der Verpflichtungen nach § 20 in Verbindung mit § 2 erforderlichen Unter-
lagen im Inland in deutscher Sprache für die gesamte Dauer der tatsächlichen 
Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, mindestens für die Dauer der gesamten Werk- oder Dienst-
leistung, insgesamt jedoch nicht länger als zwei Jahre, bereitzuhalten. Auf Ver-
langen der Prüfbehörde sind die Unterlagen auch am Ort der Beschäftigung 
bereitzuhalten. 

(2a) Abweichend von Absatz 2 hat der Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums 
sicherzustellen, dass der Kraftfahrerin oder dem Kraftfahrer, die oder der von ihm 
für die Durchführung von Güter- oder Personenbeförderungen im Inland nach 
§ 36 Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes beschäftigt wird, die folgen-
den Unterlagen als Schriftstück oder in einem elektronischen Format zur 
Verfügung stehen: 

1.  eine Kopie der nach § 16 Absatz 2 zugeleiteten Anmeldung, 

2. die Nachweise über die Beförderungen, insbesondere elektronische Fracht-
briefe oder die in Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über ge-
meinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden 
Güterkraftverkehrs (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 72), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2020/1055 (ABI. L 249 vom 31.7.2020, S. 17) geändert 
worden ist, genannten Belege und 

3. alle Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers, insbesondere die in Artikel 34 
Absatz 6 Buchstabe f und Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Fahrten-
schreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1; L 93 vom 9.4.2015, S. 103; 
L 246 vom 23.9.2015, S. 11), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2020/1054 (ABI. L 249 vom 31.7.2020, S. 1) geändert worden ist, genannten 
Ländersymbole der Mitgliedstaaten, in denen sich der Kraftfahrer oder die 
Kraftfahrerin bei grenzüberschreitenden Beförderungen und Kabotagebeför-
derungen aufgehalten hat, oder die Aufzeichnungen nach § 1 Absatz 6 
Satz 1 und 2 der Fahrpersonalverordnung vom 27. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1882), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. August 2017 
(BGBl. I S. 3158) geändert worden ist. 
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Die Kraftfahrerin oder der Kraftfahrer hat im Falle einer Beschäftigung im Inland 
nach § 36 Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes die ihm oder ihr nach 
Satz 1 zur Verfügung gestellten Unterlagen mit sich zu führen und den Behörden 
der Zollverwaltung auf Verlangen als Schriftstück oder in einem elektronischen 
Format vorzulegen; liegt keine Beschäftigung im Inland nach § 36 Absatz 1 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vor, gilt die Pflicht nach dem ersten Halbsatz 
nur im Rahmen einer auf der Straße vorgenommenen Kontrolle für die Unter-
lagen nach Satz 1 Nummer 2 und 3. 

(2b) Nach Beendigung der Beschäftigung der Kraftfahrerin oder des Kraftfahrers 
im Inland nach § 36 Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes hat der 
Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
des Europäischen Wirtschaftsraums den Behörden der Zollverwaltung auf Verlan-
gen über die mit dem Binnenmarkt-Informationssystem verbundene elektronische 
Schnittstelle folgende Unterlagen innerhalb von acht Wochen ab dem Tag des 
Verlangens zu übermitteln: 

1. Kopien der Unterlagen nach Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 und 3, 

2. Unterlagen über die Entlohnung der Kraftfahrerin oder des Kraftfahrers 
einschließlich der Zahlungsbelege, 

3. den Arbeitsvertrag oder gleichwertige Unterlagen im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 der Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über 
die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für 
seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen 
(ABl. L 288 vom 18.10.1991, S. 32) und 

4. Unterlagen über die Zeiterfassung, die sich auf die Arbeit der Kraftfahrerin 
oder des Kraftfahrers beziehen, insbesondere die Aufzeichnungen des 
Fahrtenschreibers. 

Die Behörden der Zollverwaltung dürfen die Unterlagen nach Satz 1 nur für den 
Zeitraum der Beschäftigung nach § 36 Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes verlangen, der zum Zeitpunkt des Verlangens beendet ist. 

Soweit eine Anmeldung nach § 16 Absatz 2 nicht zugeleitet wurde, obwohl eine 
Beschäftigung im Inland nach § 36 Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes vorliegt, hat der Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums den Behörden der 
Zollverwaltung auf Verlangen die Unterlagen nach Satz 1 außerhalb der mit dem 
Binnenmarkt-Informationssystem verbundenen elektronischen Schnittstelle als 
Schriftstück oder in einem elektronischen Format zu übermitteln. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Verpflichtungen des Arbeit-
gebers, des Verleihers oder eines Entleihers nach § 16 und den Absätzen 1 und 
2 hinsichtlich bestimmter Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
oder der Wirtschaftsbereiche oder den Wirtschaftszweigen einschränken oder 
erweitern. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ohne Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmen, wie die Verpflichtung des Arbeitgebers, 
die tägliche Arbeitszeit bei ihm beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren, vereinfacht 
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oder abgewandelt werden kann, sofern Besonderheiten der zu erbringenden 
Werk- oder Dienstleistungen oder Besonderheiten des jeweiligen Wirtschafts-
bereiches oder Wirtschaftszweiges dies erfordern. 

§ 18 Zusammenarbeit der in- und ausländischen Behörden 

(1) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten die zuständigen örtlichen 
Landesfinanzbehörden über Meldungen nach § 16 Absatz 1 und 3. Auf die Infor-
mationen zu den Meldungen nach § 16 Absatz 2 können die Landesfinanz-
behörden über das Binnenmarkt-Informationssystem zugreifen. 

(2) Die Behörden der Zollverwaltung und die übrigen in § 2 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes genannten Behörden dürfen nach Maßgabe der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften auch mit Behörden anderer Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten, die 
diesem Gesetz entsprechende Aufgaben durchführen oder für die Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung zuständig sind oder Auskünfte geben können, ob ein 
Arbeitgeber seine Verpflichtungen nach § 20 erfüllt. Die Regelungen über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen bleiben hiervon unberührt. 

(3) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten das Gewerbezentralregister 
über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen nach § 21 Absatz 1 bis 3, sofern die 
Geldbuße mehr als zweihundert Euro beträgt. 

§ 19 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag der in den §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder 
Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung 
ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach 
§ 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder Absatz 2 mit einer Geldbuße von 
wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. 

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 21 
Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder Absatz 2 zuständigen Behörden dürfen 
öffentlichen Auftraggebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen und solchen Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern zugelasse-
ne Präqualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer- und Lieferantenverzeich-
nisse führen, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben. 

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit 
beim Wettbewerbsregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 
oder Absatz 2 an oder verlangen von Bewerberinnen oder Bewerbern eine 
Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Absatz 1 nicht 
vorliegen. Im Falle einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können 
öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des 
Wettbewerbsregisters anfordern. 

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000 Euro fordert der öffentliche Auftrag-
geber nach Absatz 2 für die Bewerberin oder den Bewerber, die oder der den Zu-
schlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Wettbe-
werbsregister an. 
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(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist die Bewerberin oder der 
Bewerber zu hören. 

§ 20 Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung des Mindestlohns 

Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind verpflichtet, ihren im Inland beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in 
Höhe des Mindestlohns nach § 1 Absatz 2 spätestens zu dem in § 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 genannten Zeitpunkt zu zahlen. 

§ 21 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder 
bei einer Prüfung nicht mitwirkt, 

2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder 
Geschäftsraums nicht duldet, 

3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine 
Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet, 

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 oder 
Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

6. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auf-
zeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt 
oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt, 

7. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält, 

8. entgegen § 17 Absatz 2a Satz 1 nicht sicherstellt, dass die dort genannten 
Unterlagen zur Verfügung stehen, 

9. entgegen § 17 Absatz 2a Satz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, 

10. entgegen § 17 Absatz 2b Satz 1 oder 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
übermittelt oder 

11. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig 
zahlt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem 
Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer 
beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der 
Erfüllung dieses Auftrags 

1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig 
zahlt oder 
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2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer 
tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder 
nicht rechtzeitig zahlt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 11 und 
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den 
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren 
Geschäftsbereich. 

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die 
Vollziehung des Vermögensarrestes nach § 111e der Strafprozessordnung in 
Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 
genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes. 

Abschnitt 4 
Schlussvorschriften 

§ 22 Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Praktikantinnen 
und Praktikanten im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes gelten als 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes, es sei denn, 
dass sie 

1. ein Praktikum verpflichtend auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, 
einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im 
Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie 
leisten, 

2. ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufs-
ausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten, 

3. ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein solches Praktikums-
verhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden hat, oder 

4. an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des 
Berufsbildungsgesetzes teilnehmen. 

Praktikantin oder Praktikant ist unabhängig von der Bezeichnung des Rechts-
verhältnisses, wer sich nach der tatsächlichen Ausgestaltung und Durchführung 
des Vertragsverhältnisses für eine begrenzte Dauer zum Erwerb praktischer 
Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit zur 
Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass es sich dabei um 
eine Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder um eine damit 
vergleichbare praktische Ausbildung handelt. 

(2) Personen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung gelten nicht als Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes. 
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(3) Von diesem Gesetz nicht geregelt wird die Vergütung von zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen. 

(4) Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die 
unmittelbar vor Beginn der Beschäftigung langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 
Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch waren, gilt der Mindestlohn in den 
ersten sechs Monaten der Beschäftigung nicht. Die Bundesregierung hat den 
gesetzgebenden Körperschaften zum 1. Juni 2016 darüber zu berichten, inwie-
weit die Regelung nach Satz 1 die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen 
in den Arbeitsmarkt gefördert hat, und eine Einschätzung darüber abzugeben, ob 
diese Regelung fortbestehen soll. 

 

 

 

 
Vierte Mindestlohnanpassungsverordnung (MiLoV4) 

Vierte Mindestlohnanpassungsverordnung  

Vierte Verordnung zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns (MiLoV4) 

in der Fassung vom 24. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 321) 

Eingangsformel 

Auf Grund des § 11 des Mindestlohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I  
S. 1348) verordnet die Bundesregierung: 

§ 1 Höhe des Mindestlohns 

Der Mindestlohn beträgt 

1. ab 1. Januar 2024 12,41 Euro brutto je Zeitstunde, 

2. ab 1. Januar 2025 12,82 Euro brutto je Zeitstunde. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Kinderarbeitsschutzverordnung 

Verordnung über den Kinderarbeitsschutz (KindArbSchV) 

in der Fassung vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508) 

§ 1 Beschäftigungsverbot 

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nicht be-
schäftigt werden, soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz und § 2 dieser 
Verordnung Ausnahmen vorsehen. 

§ 2 Zulässige Beschäftigungen 

(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nur 
beschäftigt werden 

1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern und 
Werbeprospekten, 

2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit 

a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten, 

b) Botengängen, 

c) der Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden 
Personen, 

d) Nachhilfeunterricht, 

e) der Betreuung von Haustieren, 

f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen Ge-
tränken und Tabakwaren, 

3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei 

a) der Ernte und der Feldbestellung, 

b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

c) der Versorgung von Tieren, 

4. mit Handreichungen beim Sport, 

5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der 
Kirchen, Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Parteien, 

wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes leicht 
und für sie geeignet ist. 

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist nicht leicht und für Kinder 
über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche nicht geeignet, wenn sie 
insbesondere 

1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden ist, die regelmäßig 
das maximale Lastgewicht von 7,5 kg oder gelegentlich das maximale Last-
gewicht von 10 kg überschreiten; manuelle Handhabung in diesem Sinne ist 
jedes Befördern oder Abstützen einer Last durch menschliche Kraft, unter 
anderem das Heben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen und Bewegen 
einer Last, 

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend ist oder 
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3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei der 
Betreuung von Tieren, verbunden ist, von denen anzunehmen ist, daß Kinder 
über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie wegen mangelnden 
Sicherheitsbewußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder 
nicht abwenden können. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichtige Jugendliche. 

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im übrigen den Schutzvorschriften 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechen. 

§ 3 Behördliche Befugnisse 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die Beschäftigung nach 
§ 2 zulässig ist. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats in Kraft. 

Schlußformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Bundesdatenschutzgesetz (Auszug) 

(BDSG) 

in der Fassung vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) 

§ 26 Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäf-
tigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für die Entscheidung über die 
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Be-
schäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder zur 
Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden 
Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. 
Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Beschäftig-
ten nur dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhalts-
punkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungs-
verhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforder-
lich ist und das schutzwürdige Interesse der oder des Beschäftigten an dem Aus-
schluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hin-
blick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der 
Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der 
Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhän-
gigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilli-
gung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit kann insbesondere vor-
liegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vor-
teil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Inter-
essen verfolgen. Die Einwilligung hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen, 
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 
Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über den Zweck der Datenverarbei-
tung und über ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/6791 in Textform aufzuklären. 

(3) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Er-
füllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicher-
heit und des Sozialschutzes erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Aus-
schluss der Verarbeitung überwiegt. Absatz 2 gilt auch für die Einwilligung in die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten; die Einwilligung 
muss sich dabei ausdrücklich auf diese Daten beziehen. § 22 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 

 
1 Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
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(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses, ist auf der Grundlage von Kollektivvereinbarungen zulässig. 
Dabei haben die Verhandlungspartner Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu beachten. 

(5) Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass insbesondere die in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 darge-
legten Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten 
werden. 

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben 
unberührt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten, 
einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, von Beschäftig-
ten verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen. 

(8) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher, 

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, 

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung 
(Rehabilitandinnen und Rehabilitanden), 

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte, 

5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten, 

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitneh-
merähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heim-
arbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 

7. Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen und Richter des Bundes, 
Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende. 

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, 
deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, gelten als Beschäftigte. 
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Anhang: weitere betriebsspezifische Aushang- und 
Unterrichtungspflichten 
 

Norm Aushang- und Unterrichtungspflicht 

Betriebsverfassungsgesetz 
§ 77 Abs. 2 BetrVG 

In allen Betrieben, in denen ein Be-
triebsrat besteht, ist der Text der unter-
zeichneten Betriebsvereinbarungen an 
geeigneter Stelle auszulegen. 

Heimarbeitsgesetz 
§§ 6, 8, 19 Abs. 2 HAG 

Bei Unternehmen/Personen, die Heim-
arbeit ausgeben oder abnehmen, sind 
in den Räumen der Ausgabe und Ab-
nahme Entgeltverzeichnisse nebst 
Musterbüchern (ggf.) und Nachweise 
über die sonstigen Vertragsbedingun-
gen sowie bindende Festsetzungen 
offen auszulegen, ggf. vorzulegen. 

Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch 
§§ 15, 138 SGB VII 

Der Arbeitgeber hat die in seinem Un-
ternehmen tätigen Versicherten über 
die einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften, den zuständigen Unfallver-
sicherungsträger und dessen Anschrift 
zu unterrichten. 

Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung 
DGUV-Vorschrift 1 –  
Grundsätze zur Prävention 
§ 12 Abs. 1 

Der Arbeitgeber hat den in seinem 
Unternehmen tätigen Versicherten die 
für sein Unternehmen geltenden Unfall-
verhütungsvorschriften und Regeln der 
Unfallversicherungsträger sowie die 
einschlägigen staatlichen Vorschriften 
und Regeln an geeigneter Stelle zu-
gänglich zu machen. 

Tarifvertragsgesetz 
§ 8 TVG 

Tarifgebundene Arbeitgeber, bei allge-
meinverbindlichen Tarifverträgen alle 
betroffenen Arbeitgeber, haben die an-
wendbaren Tarifverträge sowie hierauf 
bezogene rechtskräftige Beschlüsse 
nach § 99 ArbGG über die anzuwen-
denden Tarifverträge im Betrieb be-
kanntzumachen. 

Fünftes 
Vermögensbildungsgesetz 
§ 11 Abs. 4 5. VermBG 

Arbeitgeber, die für die einmalige An-
lage vermögenswirksamer Leistungen 
einen Termin bestimmen, haben diesen 
in geeigneter Form bekanntzugeben. 
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Norm Aushang- und Unterrichtungspflicht 

Betriebssicherheitsverordnung 
§ 12 Abs. 2 BetrSichV 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer durch Be-
triebsanweisungen über die sie be-
treffenden Gefahren zu unterrichten. 

Arbeitsstättenverordnung 
§ 4 Abs. 4 ArbStättV 

Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und 
Rettungsplan aufzustellen und an ge-
eigneter Stelle im Betrieb auszulegen 
oder auszuhängen. 

Arbeitsstättenverordnung 
§ 5 Abs. 1 ArbStättV 

Der Arbeitgeber hat den Nichtraucher-
schutz am Arbeitsplatz zu gewährleis-
ten und die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, damit die nicht rauchenden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Arbeitsstätten wirksam vor den Ge-
sundheitsgefahren durch Rauche und 
Dämpfe von Tabak- und Cannabis-
produkten sowie elektronischen 
Zigaretten geschützt sind. 

Biostoffverordnung 
§ 14 Abs. 1 BioStoffV 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer durch Be-
triebsanweisung zu unterrichten und zu 
unterweisen. Die Betriebsanweisung ist 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern zur Verfügung zu stellen. 

Druckluftverordnung 
§ 12 Abs. 2 DruckLV 

Arbeitgeber haben Namen, Anschrift 
und Telefon des ermächtigten Arztes 
an geeigneter Stelle auszuhängen. 

Gefahrstoffverordnung 
§ 14 Abs. 1 GefStoffV 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern eine Be-
triebsanweisung zur Gefährdungsbe-
urteilung zugänglich zu machen. 

Lastenhandhabungsverordnung 
§ 4 LasthandhabV 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer über die sach-
gemäße manuelle Handhabung von 
Lasten und über die Gefahren der un-
sachgemäßen Ausübung der Tätigkeit 
zu unterweisen. 
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Norm Aushang- und Unterrichtungspflicht 

Entgelttransparenzgesetz 
§ 10 EntgTranspG 

Individueller Auskunftsanspruch für  
Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 
200 Beschäftigten zur Überprüfung der 
Einhaltung des Entgeltgleichheits-
gebots. 

Entgelttransparenzgesetz 
§§ 21, 22 EntgTranspG 

Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 
500 Beschäftigten und Verpflichtung 
zur Erstellung eines Lageberichts sind 
verpflichtet, über den Stand der Gleich-
stellung und der Entgeltgleichheit zu 
berichten; Arbeitgeber mit Tarifverträ-
gen alle fünf, andere Arbeitgeber alle 
drei Jahre. 

Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz 
§ 8 Abs. 2 und 4 LkSG 

Unternehmen mit Sitz und regelmäßig 
mehr als 1.000 Beschäftigten im Inland 
haben ein internes Beschwerdeverfah-
ren einzurichten, zu dem Informationen, 
Erreichbarkeit, Zuständigkeit und Durch-
führung sowie die Verfahrensordnung 
in Textform öffentlich zugänglich zu ma-
chen sind; das Beschwerdeverfahren 
hat außerdem Zugang, Schutz und 
Vertraulichkeit für potenzielle Beteiligte 
zu gewährleisten. 

Hinweisgeberschutzgesetz 
§§ 2, 12 ff. HinSchG 

Im Hinblick auf die Meldung von Ver-
stößen und Missständen (§ 2) in Unter-
nehmen müssen Arbeitgeber mit i. d. R. 
50 Beschäftigten und mehr sowie Un-
ternehmen, die unter § 12 Abs. 3 fallen, 
interne Meldestellen nebst -verfahren 
(Hinweisgeberschutzsysteme) einrich-
ten und betreiben, die für die Beschäf-
tigten klare und leicht zugängliche Infor-
mationen auch zu externen Meldestel-
len bereitstellen und es hinweisgeben-
den Personen ermöglichen, entspre-
chende Meldungen sicher und ver-
traulich, mündlich, schriftlich oder per-
sönlich abzugeben.  

 



 



    

Der Gesetzgeber hat Gesetze und Verordnungen erlassen, die  
jeder Arbeitgeber, der regelmäßig mindestens einen Arbeitnehmer  
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